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Achenzy

Erſter Teil .

Die Cätigkeit des Zentrums auf politiſchem Gebiete .

A. Die Bundesſtaaten .

§. 4. Das Verhältnis der Reichslande zum Reiche
wird ſeit einer Reihe von Jahren vom Zentrum neu zu regeln ver⸗
ſucht , und zwar in der Richtung , daß die Reichslande die Rechte
eines Bundesſtaates erhalten ; aber leider ſind alle diesbezüglichen
Zentrumsanträge bisher nicht zur Beratung gelangt . Der Zentrums⸗
abgeordnete Vonderſcheer wies am 24 . März 1908 auf dieſes
heutige unhaltbare Verhältnis hin und meinte :

„ Die Landesverwaltung von Elſaß⸗Lothringen iſt in Wirklichkeit eine
Reichsverwaltung , der Landesausſchuß ein Spezialreichstag für Elſaß⸗Lothringenmit dem Unterſchied jedoch , daß der Landesausſchuß im Gegenſatz zum Reichstag
aus dem denkbar ſchlechteſten Wahlrecht hervorgeht . ( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Elſaß⸗Lothringen ermangelt alſo der eigenen Landeshoheit , der eigenen Staats⸗
gewalt , es ermangelt namentlich des Selbſtgeſetzgebungsrechts . Wir empfangen
ſtaatsrechtlich die Geſetze vom Reich . Es liegt auf der Hand , daß dieſe un⸗
ſelbſtändige Stellung mit Elſaß⸗Lothringen im Reich von der Bevölkerung mit
bitterem Gefühl empfunden wird .

Unſer Volk fühlt ſich mit Recht moraliſch zurückgeſetzt gegenüber den anderen
Ländern des Deutſchen Reichs , wo die berechtigte Eigenart ſich frei entwickeln
kann , wo der Beamtenkörper ausſchließlich aus Landeskindern beſteht , wo das
wirtſchaftliche Gebaren durch einheimiſche Faktoren geregelt iſt . Jeder , der gerecht
denkt und unbefangen urteilt , wird anerkennen müſſen , daß die ſtaatsbürgerliche
Haltung des elſaß⸗lothringiſchen Volks völlig einwandsfrei iſt , und daß es daher
an der höchſten Zeit iſt , dem ehrlichen Streben dieſes Volks nach politiſcher
Emanzipation endlich zu willfahren . “

( 130. Sitzung vom 24. März 1908 . S. 4256 . )
Er betonte weiter , daß die Reichslande nicht den Wunſch hätten ,

ein preußiſches Kronland zu werden . Reichskanzler Fürſt Bülow
erklärte hierauf :

„ Während die Weiterbildung der Verfaſſung Elſaß⸗Lothringens in den
ſiebziger Jahren ohne weſentliche Unterbrechung Fortgang genommen hat , iſt ſeit⸗
dem eine Stockung eingetreten . Ich bin der Meinung , daß die Entwicklung durch
das Geſetz vom 4. Juli 1879 keineswegs endgültig zum Abſchluß gelangt iſt , daß
vielmehr nachdrücklich angeſtrebt werden muß , die ſtaatsrechtliche Stellung Elſaß⸗
Lothringens im Sinne einer Annäherung an bundesſtaatliche Verfaſſung weiter
auszugeſtalten . Ich bin zu eingehenden Erörterungen hierüber mit den ver⸗
bündeten Regierungen in Verbindung getreten und hoffe , daß dieſe Verhandlungen
die erfüllbaren Wünſche der elſaß⸗lothringiſchen Bevölkerung ihrer Verwirklichung
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entgegenbringen werden . Die ſtaatsrechtlichen Schwierigkeiten , welche ſich einer
befriedigenden Löſung dieſer Aufgabe entgegenſtellen , ſind bekannt und von mir

wiederholt hervorgehoben worden . Endgültige Entſchließungen haben deshalb
noch nicht gefaßt werden können , ſo

ben
ich es mir verſagen muß , heute auf die

Einzelheiten der Frage näher einzugehen . “35 1
96190 Sitzung vom 24. März 1908 . S. 4257 . )

§ 5. Die Einführung des Reichstagswahlrechts
in den Bundesſtaaten unter Ausdehnung des Wahlrechts auf
alle über 20 Jahre alten Reichsangehörige ohne Unterſchied des
Geſchlechtes behandelte eine ſozialdemokratiſche Reſolution und zwei ſozial⸗
demokratiſche Anträge (I. Seſſ . 1907/08 D. S. Nr . 570 und 593) .
Am 22 . Januar 1908 wurde die Interpellation beſprochen , im An⸗
ſchluß an die Wahlrechtsdemonſtration der Sozialdemokraten . Reichs⸗
kanzler Fürſt Bülow lehnte die Beantwortung ab, da „dieſer Gegen⸗
ſtand nur zur Zuſtändigkeit der geſetzgebenden Organe Preußens
gehöre und eine innere Angelegenheit des preußiſchen Staates dar⸗

ſtell . “ ( 86. Sitzung vom 22 . 11 . 1908 , S . 2622 . ) Das Zentrum
ſtimmte dann für die Beſprechung der Interpellation und ließ in der

höchſt ſtürmiſchen Debatte durch ſeinen Fraktionsvorſitzenden Grafen
von Hompeſch folgende Erklärung abgeben :

„ Meine politiſchen Freunde halten , in Uebereinſtimmung mit wiederholten
früheren Erklärungen , an der Auffaſſung feſt , daß es in einem Staatsweſen , in
dem die Grundſätze der allgemeinen Schulpflicht , der allgſemeinen Wehrpflicht und
der allgemeinen Steuerpflicht zur Durchführung gelangt ſind , als ein Widerſpruch
erſcheint , wenn einzelne Teile der Bevölkerung durch das Wahlſyſtem von einer
wirkſamen verfaſſungsmäßigen Vertretung ihrer Rechte und Intereſſen ausgeſchloſſen
ſind . Dieſer Widerſpruch wird um ſo peinlicher empfunden , je länger er aufrecht
erhalten wird ; er iſt nach unſerer Ueberzeugung dem Staatswohle nicht ent⸗
ſprechend , ſondern ſchädlich . Das Reichstagszentrum ſteht ſomit unentwegt
auf dem Boden des allgemeinen direkten geheimen Wahlrechts
Cebhafte Zurufe : Reichstagszentrum ! ) —ja , ich kann doch nur im Namen des
Reichstagszentrum hier ſprechen ! ( ſehr gut ! in der Mitte ) — und erachtet deſſen
Ausdehnung auf den größten deutſchen Bundesſſtaat , auf Preußen , als un⸗
vermeidlich . ( Lebhaftes Bravo in der Mitte . ) “

( 86. Sitzung vom 22. Januar 1908 . S. 2641 . )

Die Konſervativen lehnten jedes Entgegenkommen ab . Die
Nationalliberalen ließen erklären :

„ Wir unſererſeits, die Reichstagsfraktion , haben weder Kompe⸗
tenz noch den Willen, unſeren Freunden im Abgeordnetenhauſe in
ihre pflichtmäßigen Entſchließungen und Erwägungen über dieſe
Frage hineinzureden . “ ( S. 2642 . ) Der freiſinnige Abgeordnete
Träger betonte : „Ich kann alſo nochmals verſichern , daß wir alle ,
nach wie vor , ohne jede Rückſicht bei unſern Beſtrebungen für die
Einführung des Reichstagswahlrechts auch für den preußiſchen Land⸗
tag verharren werden , weil wir nicht bloß wie der Fürſt Bismarck

dieſes Reichstagswahlrecht im großen und ganzen , theoretiſch wie
praktiſch für ein gerechtes Prinzip halten , ſondern weil wir der
Meinung ſind , daß dieſes Wahlſyſtem das einzig gerechte und ange⸗
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ſichts der Unvollkommenheit aller menſchlichen Dinge das voll⸗
kommenſte iſt . “ ( S. 2644 . ) Der Abg . von Payer drohte gar wegen
der Antwort des Reichskanzlers im Abgeordnetenhauſe mit der
Kündigung des Blocks . — Anläßlich der Etatsberatung kam Reichs⸗
kanzler Fürſt Bülow am 26 . März 1908 im Reichstage auf ſeine
Erklärung im Abgeordnetenhauſe zurück und hielt eine höchſt ſonder⸗
bare Rede ; das Reichstagswahlrecht nehme keine Rückſicht auf
„ Reife des Urteils , auf geiſtige Bildung , auf politiſche Erfahrung “,
auch Haiti beſitzt das allgemeine , gleiche und direkte Wahlrecht ; die ver⸗
bündeten Regierungen dächten gar nicht an eine Aenderung des be⸗
ſtehenden Reichstagswahlrechts .

Dieſe Ausführungen konnten nur den Zweck haben , das
Reichstagswahlrecht verächtlich zu machen , um es im gegebenen Augen⸗
blicke leichter ändern zu können . Der Abg . Wellſtein proteſtierte
auch entſchieden gegen dieſes Vorgehen . )

Dann wandte er ſich an den Freiſinn : „ Die bürgerliche Linke
kann ſich doch darüber nicht im Zweifel ſein , daß die Einführung des
Reichstagswahlrechts in Preußen nur auf ihre Koſten erfolgen kann “,
um zu ſchließen mit dem Satze :

„ Ich habe feierlich erklärt , daß die preußiſche Staatsregierung die Reform⸗
bedürftigkeit des preußiſchen Wahlrechts anerkennt , und daß ſie eine gründliche ,
verſtändige , auf richtiger Grundlage beruhende , für Preußen geeignete Wahlreform
wünſcht und zur Ausführung bringen wird . Aber wir lehnen Forderungen ab,
die den preußiſchen Staat erſchüttern würden , den preußiſchen Staat , der das
deutſche Volk zur Einheit , zur Macht , zur Größe geführt hat ( bravo ! rechts ) , den
preußiſchen Staat , ohne den es ein Deutſches Reich nicht geben würde . “

( 131. Sitzung vom 26. März 1908 . S. 4290 . )

* .
*.

Das Zentrum ſtimmte für den nationalliberalen Antrag auf
Aenderung des Geſetzes über den Erwerb und Verluſt der deutſchen
Reichs⸗ und Staatsangehörigkeit (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 717 )
und ebenſo für den Antrag der Polen „in dem Geſetzentwurf zur
Feſtſtellung des Reichshaushalts⸗Etats für das Jahr 1909 eine ent⸗
ſprechende Summe anzufordern zur Beſtreitung der Koſten einer aus
Mitgliedern der verbündeten Regierungen und des Reichstags zu⸗
ſammengeſetzten Enquete⸗Kommiſſion behufs Unterſuchung der politi⸗
ſchen Verhältniſſe der polniſchen Bevölkerung im Deutſchen Reiche . “
( . Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 799 . )

Letzterer Antrag wurde mit 158 gegen 147 Stimmen vom
Zentrum , Polen , Sozialdemokraten und den Freiſinnigen : Ahlhorn ,
Graf v. Bothmer , Buddeberg , Dohrn , Doormann , Heckſcher , Hormann ,
Leonhart , Manz , Müller⸗Iſerlohn , Müller⸗Meiningen , Naumann ,
von Payer , Potthoff , Schmidt⸗Halle , Schrader , Schweikhardt , Speth⸗
mann , Dr . Stengel , Storz , Dr . Struve , Dr . Wiemer angenommenud dl



während die Freiſinnigen : Kuno , Fiſchbeck Gyßling, Hermes, Kämpf,
Kobelt , Kopſch , Mommſen , Mugdan , Dr . Pachnicke und Sommer mit

Nein ſtimmten .

B. Die Organe des Reiches .

§ 6. Die Freiheit der Wahl ſuchte das Zentrum durch
folgenden Antrag zu ſichern :

die verbündeten Regierungen zu erſuchen , zum Schutze des Wahlgeheimniſſes
I. dem Reichstag einen Geſetzentwurf vorzulegen , welcher die vorſätzliche Ver⸗

letzung des Wahlgeheimniſſes durch Mitglieder des Wahlvorſtands mit
Kriminalſtrafe bedroht ;

II . das Wahlreglement zu ergänzen :
1. durch die Vorſchrift , es ſolle die Wahlurne während der Wahlhandlung

geſchloſſen und ſo beſchaffen ſein , daß vor ihrer Entleerung eine
Miſchung der Wahlumſchläge ſtattfindet ;

2. durch Normativbeſtimmungen über die Größe und Geſtaltung der Wahl⸗
urne und des Iſolierraums . (J. Seſſion 1907/08 Nr. 515. )

Am 26 . März 1908 hat der Abg . Wellſtein , Vorſitzender der

Wahlprüfungskommiſſion , den Antrag begründet ; er konnte auf
Grund der vielen Proteſte feſtſtellen : „ In der Mehrzahl der

Proteſte fehlt nicht die Behauptung , daß das Wahlgeheimnis verletzt
ſei, ſei es , daß man ſich darauf bezog , daß die Iſolierzelle nicht
ordnungsmäßig ausgeſtattet geweſen ſei, nicht gut eingerichtet geweſen
ſei, ſo daß man die Geheimniſſe der Wahlzettel ohne weiteres habe
kontrollieren können , oder aber , daß man ſich auf die Einrichtung der
Urnen bezog , oder aber auf die Praktiken der Wahlvorſtände , und
das letztere, muß ich Ihnen ſagen , ſind eigentlich die hauptſächlichſten
Anſtände, die wir zu verzeichnen haben . “ ( 131 . Sitzung vom

26. März 1908 S. 4291 . ) Er ſchlug dann insbeſondere die Ein⸗

führung von genügend großen Urnen vor , die jede Kontrolle über
die Abſtimmung unmöglich machen . Der Antrag iſt gegen die Stimmen
der Konſervativen angenommen worden .

87 . Gegen die amtliche Wahlbeeinfluſſung richtete
ſich folgſender Antrag des Zentrums :

1. den Herrn Reichskanzler zu erſuchen :
über die Behauptung der Wahlanfechtung , daß der Wahlkreis mit Flug⸗
blättern und Schriften überſchwemmt wurde , welche im Kolonialamt
hergeſtellt , verpackt und verſandt worden ſind , als Zeugen

Generalmajor Keim ,
Unterſtaatsſekretär v. Löbell

eidlich vernehmen und hierbei erheben zu laſſen , ob und in welchem
Umfang die in der Wahlanfechtung bezeichneten Schriften zur Ver⸗
ſendung in den Wahlkreis gelangten und an welche Adreſſen die Ver⸗
ſendung erfolgte ;
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2. die Entſcheidung über die Gültigkeit der Wahl des Abgeordneten Eickhoffbis zur Erledigung dieſer Beweiserhebung auszuſetzen .
(l . Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 716. )

Am 6. ł Mai fand die Beratung über dieſen Antrag ſtatt ; die
Sozialdemokraten beantragten , den General Keim eidlich zu vernehmen
über die Zuſage der amtlichen Unterſtützung der Kandidatur Eickhoff.
Abg . Gröber begründete den Antrag des Jentrums eingehend ; gegen
die Regierungskandidaten müſſe der Reichstag mit aller Energie Front
machen . Die Wirtſchaftliche Vereinigung trat für den ſozialdemokratiſchen
Antrag ein . Aber beide Anträge ſind abgelehnt worden und zwar
mit 142 gegen 142 und 147 gegen 143 Stimmmen .

Als es ſich um die Prüfung der Wahl des freiſinnigen Abg . Enders
handelte , da erklärte der Freiſinn auf einmal , daß er in der Bnterſchrift
der mit Polizeigewalt ausgeſtatteten Bürgermeiſter unter einem Wahl⸗
aufruf keine Wahlbeeinfluſſung mehr ſehe, ſo daß der Abg . Wellſtein
mit Recht ausführen konnte : „ Es iſt hier zunächſt zu konſtatieren ,
und es iſt konſtatiert worden , daß der Beſchluß der Wahlprüfungs⸗
kommiſſion in der Wahl Enders einen vollſtändigen Abfall und
Umfall von der bisherigen Praris der Kommiſſion ſowohl wie auch
des Reichstags in ſich ſchließt . Es ſind auch die näheren Umſtände
mitgeteilt worden , unter denen dieſer Umfall ſtattgefunden hat . Ich
möchte demgegenüber konſtatieren , daß die Praris der Wahlprüfungs⸗
kommiſſion , wie ſie bis dahin beſtanden hat , bereits ſeit Anfang der
ſiebziger Jahre ununterbrochen fortgeführt worden iſt ( hört ! hört !
bei den Sozialdemokraten und in der Mitte ) , und daß nunmehr alſo
ein Bruch mit der altgewohnten , mehr als dreißigjährigen Praris
ſtattfinden ſoll . ( Hört ! hörtl ) Es müßten meines Erachtens , wenn
ein derartiger Umfall ſtatthaben ſoll , beſſere Gründe angeführt werden
als bisher angeführt worden ſind . “ ( 109 . Sitzung vom 26 . Februar
1908 S . 3408 . )

Auch dieſe Schwenkung des Freiſinns iſt eine Folge der Block⸗
politik , eines der vielen kleinen Geſchenke an die Rechte , die nun den
Landrat auch „frei “ erhalten wird , wenn er für konſervative Kandi⸗
daten agitiert . Der Block ſtimmte der Mehrheit der Kommiſſion auf
Beweiserhebung zu , ſtatt daß er nach der alten Sitte das Mandat
für verluſtig erklärt hat .

* *
*

Das Zentrum ſtellte mit allen andern Parteien den Antrag ,
die Kommiſſion für die Geſchäftsordnung zu beauftragen , Vorſchläge
zu machen , durch welche die bei der Berichterſtattung über die Ver⸗

handlungen in den Kommiſſionen hervorgetretenen Mißſtände beſeitigt
werden . (I. Seſſ . 1907/8 D . S . Nr . 644 . ) Dadurch ſoll der

tendenziöſen Berichterſtattung vorgebeugt werden .
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Das Zentrum ſtimmte auch für die Reſolution der Freiſinnigen

(J. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 648 ) , den Reichstagsabgeordneten das

Recht der Zeugnisverweigerung zu geben ; es hatte ein Jahr vorher

ſelbſt einen ſolchen Antrag geſtellt.

C. Die Aufgaben des Reiches .

I . Pflege des Rechts .

§ 8. Die Schaffung eines Reichsvereinsgeſetze⸗
ſteht im Vordergrund dieſes Abſchnittes . Am 22 . November 1907

ging der Entwurf desſelben (I. Seſſ . 1907/8 D. ⸗S. Nr . 482 ) dem

Reichstage zu ; in der 69 . , 70 . und 71 . Sitzung vom 9. , 10 . und

11 . Dezember 1907 wurde die erſte Leſung , in der vom Zentrum

die Abgg . Trimborn und Spahn ſprachen , vorgenommen . In der Kom⸗

miſſion wurden 89 Abänderungsanträge geſtellt , am 30 . März 1908

erſtattete die Kommiſſion ihren Bericht . ( . Seſſ . 1907/08 D. S .

Nr . 819 . ) In der 138. , 139 . , 140 . und 141 . Sitzung vom 2. , 3. ,

4. und 6. April 1908 fand die zweite Leſung ſtatt , zu welcher das

Zentrum eine Reihe von Abänderungsanträgen (I. Seſſ . 1907/08

D . S . Nr . 826 ) ſtellte ; vom Zentrum kamen hierbei zum Wort die

Abgg . Trimborn , Schiffer , Kohl , Zehnter , Schädler , Spahn , Vonder⸗

ſcheer, Giesberts , Fervers und Herold ; ſämtliche Reden waren aus⸗

gezeichnet nach Form und Inhalt . In der 143 . Sitzung vom

8. April 1908 fand die dritte Leſung ſtatt ; das Zentrum hatte hierzu
nur einen Antrag zum § 7 über die Sprachenfrage (I. Seſſ . 1907/08

D. ⸗S . Nr . 868 ) geſtell . Abg . Gröber ſprach dabei vom Zentrum
allein , in meiſterhafter Weiſe einen Rück⸗ und Ausblick gebend . Da

der Block unter ſich ein feſtes Kompromiß abgeſchloſſen hatte , wurden

alle Abänderungsanträge abgelehnt und das Geſetz in der Faſſung
der Kommiſſionsbeſchlüſſe angenommen . Wir geben es in dieſer
Faſſung wieder , wobei wir die im Reichstage beſchloſſenen Aenderungen
durch Sperrdruck hervorheben :

Das Vereinsgeſetz .
( Nach den Beſchlüſſen des Reichstags in dritter Beratung . )

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer , König von Preußen uſw.
verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrats und
des Reichstags , was folgt :

ch erfolgter Zuſt g e

1

Alle Reichsangehörigen haben das Recht , zu Zwecken, die den Strafgeſetzen
nicht zuwiderlaufen , Vereine zu bilden und ſich zu W Dieſ 490etht
unterliegt polizeilich nur den in dieſem Geſetz und anderen Reichs⸗

Beſchränkungen .
ie allgemeinen ſicherheitspolizeilichen . Beſtimmungen des

Landesrechts finden Anwendung , ſoweit ſich 5 die Verhütung
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unmittelbarer Gefahr für Leben und Geſundheit der Teilnehmer an
einer Verſammlung handelt .

§ 2. ( Vom Reichstag eingefügt . )
Ein Verein , deſſen Zweck den Strafgeſetzen zuwiderläuft , kann

aufgelöſt werden .
Die Auflöſungsverfügung kann im Wege des Verwaltungs⸗

ſtreitverfahrens und wo ein ſolches nicht beſteht , im Wege des
Rekurſes nach Maßgabe der Vorſchriften der § 8 20 , 21 der Gewerbe —
ordnung angefochten werden .

Die endgültige Auflöſung eines Vereins iſt öffentlich bekannt
zu machen .

83 .
Jeder Verein , der eine Einwirkung auf politiſche ( im Entwurf : öffentliche )

Angelegenheiten bezweckt ( politiſcher Verein ) , muß einen Vorſtand und eine
Satzung haben .

Der Vorſtand iſt verpflichtet , binnen einer Friſt von zwei Wochen
( im Entwurf eine Woche ) nach Gründung des Vereins die Satzung ſowie das
Verzeichnis der Mitglieder des Vorſtandes der für den Sitz des Vereins zu⸗
ſtändigen Polizeibehörde einzureichen . Ueber die erfolgte Einreichung
iſt eine koſtenfreie Beſcheinigung zu erteilen .

Ebenſo iſt jede Aenderung der Satzung ſowie jede Aenderung in der Zu⸗
ſammenſetzung des Vorſtandes binnen einer Friſt von zwei Wochen ( im
Entwurf eine Woche ) nach dem Eintritte der Aenderung anzuzeigen .

Die Satzung ſowie die Aenderungen ſind in deutſcher Faſſung einzureichen .
Ausnahmen von dieſer Vorſchrift können von der höheren Ver —⸗
waltungsbehörde zugelaſſen werden .

§ 4. ( Vom Reichstag eingefügt . )

Perſonenmehrheiten , die vorübergehend zuſammentreten , um
im Auftrage von Wahlberechtigten Vorbereitungen für beſtimmte
Wahlen zu den auf Geſetz oder Anordnung von Behörden beruhenden
öffentlichen Körperſchaften zu treffen , gelten vom Tage der amt⸗
lichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur Beendigung der
Wahlhandlung nicht als politiſche Vereine .

8 5.
Wer eine öffentliche Verſammlung zur Erörterung politiſcher Angelegen⸗

heiten ( politiſche Verſammlung ) veranſtalten will , hat hiervon mindeſtens
vierundzwanzig Stunden vor dem Beginne der Verſammlung unter Angabe des
Ortes und der Zeit bei der Polizeibehörde Anzeige zu erſtatten . Ueber die Anzeige
iſt von der Polizeibehörde ſofort eine koſtenfreie Beſcheinigung zu erteilen .

§ 6. ( Vom Reichstag eingefügt . )
Einer Anzeige bedarfſes nicht für Verſammlungen , die öffent⸗

lich bekannt gemacht worden ſind ; die Erforderniſſe der Bekannt⸗
machung beſtimmt die Landeszentralbehörde .

Einer Anzeige bedarf es ferner nicht für Verſammlungen der
Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen zu den auf Geſetz oder
Anordnung von Behörden beruhenden öffentlichen Körperſchaften
vom Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur
Beendigung der Wahlhandlung .

Das gleiche gilt für Verſammlungen der Gewerbetreibenden ,
gewerblichen Gehilfen , Geſellen , Fabrikarbeiter , Beſitzer und
Arbeiter von Bergwerken , Salinen , Aufbereitungsanſtalten und

unterirdiſch betriebenen Brüchen und Gruben zur Erörterung von
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Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung in
günſtiger Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen , insbeſondere mittelſt Ein⸗

ſtellung der Arbeit oder Entlaſſung der Arbeiter . ae
ftet.
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Oeffentliche Verſammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge auf öffent⸗ il

lichen Straßen oder Plätzen bedürfen der Genehmigung der Polizeibehörde . hun
Die Genehmigung iſt von dem Veranſtalter mindeſtens vierundzwanzig 111

( im Entwurf achtundvierzig ) Stunden vor dem Beginne der Verſammlung oder 1
des Aufzugs unter Angabe des Ortes und der Zeit nachzuſuchen . Sie iſt ſchrift⸗ 160
lich zu erteilen und darf nur verſagt werden, wenn aus der Abhaltung der Ver⸗ 9r
ſammlung oder der Veranſtaltung des Aufzugs Gefahr für die öffeutlicheSicher⸗ 110
heit zu befürchten iſt . Im Falle der Verweigerung iſt dem Veranſtalter bet
ſofort ein koſtenfreier Beſcheid mit Angabe der Gründe zu erteilen . 10

§ 8. ( Vom Reichstag eingefügt . )
die

Eine Verſammlung , die in einem geſchloſſenen Raume ver⸗ be
anſtaltet wird , iſt nicht ſchon deshalb als Verſammlung unter freiem 65
Himmel anzuſehen , weil außerhalb des Verſammlungsraumes be⸗

findliche Perſonen an der Erörterung teilnehmen , oder weil die
Verſammlung in einen mit dem Verſammlungsraum zuſammen⸗
hängenden umfriedeten Hof oder Garten verlegt wird .

§ 9. ( Vom Reichstag eingefügt . ) N.

Der Landeszentralbehörde bleibt es überlaſſen zu beſtimmen ,
daß und unter welchen Vorausſetzungen für Verſammlungen unter 50

freiem Himmel und Aufzüge die Genehmigung durch Anzeige oder 4
öffentliche Bekanntmachung erſetzt wird . 01

Gewöhnliche Leichenbegängniſſe ſowie Züge der Hochzeitsgeſellſchaften , wo
ſie hergebracht ſind , bedürfen der Anzeige oder Genehmigung nicht . Der Landes⸗ 01
zentralbehörde bleibt es überlaſſen zu beſtimmen , daß auch andere ſud

Aufzüge der Anzeige und Genehmigung nicht bedürfen , und daß
Aufzüge , die durch mehrere Ortſchaften führen , nur einer Polizei⸗
behörde angezeigt und von ihr genehmigt zu werden brauchen .

§ 10.

Jede öffentliche politiſche Verſammung muß einen Leiter haben . Der Ver⸗
anſtalter iſt berechtigt , die Leitung ſelbſt zu übernehmen , ſie einem
andern zu übertragen oder die Wahl des Leiters durch die Ver⸗
ſammlung zu veranlaſſen . Der Leiter oder , ſolange dieſer nicht beſtellt iſt ,
der Veranſtalter hat für Ruhe und Ordnung in der Verſammlung zu ſorgen . Er
iſt befugt , die Verſammlung für aufgelöſt zu erklären .

§ 11.

Niemand darf in einer öffentlichen Verſammlung oder einem Aufzuge , der
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen ſtattfinden ſoll , bewaffnet erſcheinen , es ſei 90
denn , daß er vermöge öffentlichen Berufs zum Waffentragen berechtigt oder zum del
Erſcheinen mit Waffen behördlich ermächtigt iſt . die

§ 12.
Die Verhandlungen in öffentlichen Verſammlungen ſind i f

0 führes
9 ffentlich ‚ gen ſind in deutſcher Sprache

ö
Dieſe Vorſchrift findet auf internationale Kongreſſe ſowie auf

Verſammlungen der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen fürden Reichstag und für die geſetzgebenden Verſammlungen der Bundes⸗
ſtaaten und Elſaß⸗Lothringens vom Tage der amtlichen Bekannt⸗

NR
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machung des Wahltages bis zur Beendigung der Wahlhandlungkeine Anwendung .
Die Zuläſſigkeit weiterer Ausnahmen regelt die Landesgeſetz⸗

gebung . Jedoch iſt in Landesteilen , in denen zur Zeit des Inkraft⸗ 5
tretens dieſes Geſetzes alteingeſeſſene Bevölkerungsteile nicht⸗
deutſcher Mutterſprache vorhanden ſind , ſofern dieſe Bevölkerungs⸗
teile nach dem Ergebniſſe der jeweilig letzten Volkszählung ſechzig
vom Hundert der Geſamtbevölkerung überſteigen , während dererſten
zwanzig Jahre nach dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes der Mitgebrauch
der nichtdeutſchen Sprache geſtattet , wenn der Veranſtalter der öffent⸗
lichen Verſammlung mindeſtens dreimal vierundzwanzig Stunden
vor ihrem Beginne der Polizeibehörde die Anzeige erſtattet hat , daß
und in welcher nichtdeutſchen Sprache die Verhandlungen geführt
werden ſollen . Ueber die Anzeige iſt von der Polizeibehörde ſofort
eine koſtenfreie Beſcheinigung zu erteilen . Als Landesteile gelten 9
die Bezirke der unteren Verwaltungsbehörden . 0

Ferner ſind , ſoweit die Landesgeſetzgebung Abweichendes nicht
beſtimmt , Ausnahmen auch mit Genehmigung der Landeszentral⸗
behörde zuläſſig .

§ 13.

Beauftragte , welche die Polizeibehörde in eine öffentliche Ver⸗
ſammlung ( §8 5, 6, 7, 8, 9, 12 ) entſendet , haben ſich unter Kundgebung ihrer 6
Eigenſchaft dem Leiter oder , ſolange dieſer nicht beſtellt iſt , dem Veranſtalter der
Verſammlung zu erkennen zu geben . 0

Den Beauftragten muß ein angemeſſener Platz eingeräumt werden . Die
Polizeibehörde darf nicht mehr als zwei Beauftragte entſenden .

§ 14. 6

Die Beauftragten der Polizeibehörde ſind befugt , unter Angabe des U
Grundes die Verſammlung für aufgelöſt zu erklären , ( der Entwurf
forderte , daß die Polizei die Auflöſung vom Leiter verlangen kann )

1. wenn in den Fällen des § 12 Abſ . 3 die Beſcheinigung über 0
die ordnungsmäßige Anzeige nicht vorgelegt werden kann ;

2. wenn die Genehmigung nicht erteilt iſt (§S 7) ;
3. wenn die Zulaſſung der Beauftragten der Polizeibehörde ( § 13 Abſ . 1)

4

N
2
0

verweigert wird ;
wenn Bewaffnete , die unbefugt in der Verſammlung anweſend ſind , nicht
entfernt werden (§S 11) ;

5. wenn in der Verſammlung Anträge oder Vorſchläge erörtert werden , die
eine Aufforderung oder Anreizung zu Verbrechen oder nicht nur auf
Antrag zu verfolgenden Vergehen enthalten ;

6. wenn Rednern , die ſich verbotswidrig einer nichtdeutſchen Sprache be⸗
dienen (§ 12) , auf Aufforderung der Beauftragten der Polizeibehörde von
dem Leiter oder Veranſtalter der Verſammlung das Wort nicht entzogen wird .

Iſt eine Verſammlung für aufgelöſt erklärt worden , ſo hat die
Polizeibehörde dem Leiter der Verſammlung die mit Tatſachen zu
belegenden Gründe der Auflöſung ſchriftlich mitzuteilen , falls er
dies binnen drei Tagen beantragt .

§ 15. ( Vom Reichstag eingefügt . )

Auf die Anfechtung der Auflöſung einer Verſammlung finden
die Vorſchriften des § 2 Abſ . 2 Anwendung .

§ 16.

Sobald eine Verſammlung für aufgelöſt erklärt iſt , ſind alle Anweſenden
verpflichtet , ſich ſofort zu entfernen .
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§ 17. ( Vom Reichstag eingefügt . )

Perſonen , die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben , dürfen nicht Mitglieder von politiſchen Vereinen ſein und
weder in den Verſammlungen ſolcher Vereine , ſofern es ſich nicht
um Veranſtaltungen zu geſelligen Zwecken handelt , noch in öffent⸗

lichen politiſchen Verſammlungen anweſend ſein .

§ 18.

Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark ( der Entwurf forderte
600 Marß ) , an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt , wird beſtraft :

J. wer als Vorſtand oder als Mitglied des Vorſtandes eines Vereins den

Vorſchriften über die Einreichung von Satzungen und Verzeichniſſen ( § 3

Abſ . 2 bis 4) zuwiderhandelt ;
wer eine Verſammlung ohne die durch §s 5, 6, 7, 8, 9 dieſes Geſetzes

vorgeſchriebene Anzeige oder Bekanntmachung veranſtaltet oder leitet ;
3. wer als Veranſtalter oder Leiter einer Verſammlung den Be⸗

auftragten der Polizeibehörde die Einräumung eines an⸗

gemeſſenen Platzes verweigert ( § 13 Abſ . 2) ;
4. wer ſich nach Erklärung der Auflöſung einer Verſammlung nicht ſofort

entfernt ( § 16) ;
wer als Vorſtand oder als Mitglied des Vorſtandes eines

Vereins entgegen den Vorſchriften des § 17 dieſes Geſetzes
Perſonen , die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet

haben , in dem Vereine duldet ;
6. wer entgegen den Vorſchriften des § 17 dieſes Geſetzes in

einer Verſammlung anweſend iſt .

§ 19.

Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert ( der Entwurf forderte 600 ) Mark , an
deren Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt , oder mit Haft wird beſtraft :

1. wer eine Verſammlung unter freiem Himmel oder einen Auf⸗
zug ohne die vorgeſchriebene Anzeige oder Genehmigung
( 88 7, 9) veranſtaltet oder leitet ;

2. wer unbefugt in einer Verſammlung oder in einem Aufzuge bewaffnet
erſcheint (§S 11) ;

3. wer entgegen den Vorſchriften des § 12 dieſes Geſetzes eine öffentliche
Verſammlung veranſtaltet , leitet oder in ihr als Redner auftritt .

§ 20.

Die Vorſchriften dieſes Geſetzes finden keine Anwendung auf die durch das
Geſetz oder die zuſtändigen Behörden angeordneten Verſammlungen .

53
Welche Behörden unter der Bezeichnung „Polizeibehörde “ , „ untere Ver⸗

waltungsbehörde “ und „ höhere Verwaltungsbehörde “ zu verſtehen
ſind , beſtimmt die Landeszentralbehörde .

§ 22.
An die Stelle des § 72 des Bürgerlichen Geſetzbuchs tritt folgende Vorſchrift :

Der Vorſtand hat dem Amtsgericht auf deſſen Verlangen jederzeit eine
von ihm vollzogene Beſcheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder
einzureichen .

8 23.
Aufgehoben werden

der § 17 Abſatz 2 des Wahlgeſetzes für den deutſchen Reichstag vom
31. Mai 1869 ( Bundes⸗Geſetzbl . S. 145 , Reichs⸗Geſegol.1875 80 163) ,
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der § 2 Abſ. 2 des Einführungsgeſetzes zum Strafgeſetzbuche für das
Deutſche Reich vom 31. Mai 1870 ( Bundes⸗Geſetzbl . S. 195 , Reichs⸗

àſib Geſetzbl . 1871 S. 127) , ſoweit er ſich auf die beſonderen Vorſchriften
sc in des Landesſtrafrechts über Mißbrauch des Vereins⸗ und Verſammlungs⸗

rechts bezieht ,
der 8 6 Abſ . 2 Nr. 2 des Einführungsgeſetzes zur Strafprozeßordnung

vom 1. Februar 1877 ( Reichs⸗Geſetzbl . S. 346) .
Die ſonſtigen reichsgeſetzlichen Vorſchriften über Vereine und Verſammlungen

bleiben in Kraft .

§ 24.
Unberührt bleiben

die Vorſchriften des Landesrechts über kirchliche und religiöſe Vereine und
Verſammlungen , über kirchliche Prozeſſionen , Wallfahrten und Bittgänge,
ſowie über geiſtliche Orden und Kongregationen ,

die Vorſchriften des Landesrechts in bezug auf Vereine und Verſammlungen
für die Zeiten der Kriegsgefahr , des Krieges , des erklärten Kriegs⸗

1. ktt ( Belagerungs⸗ ) Zuſtandes oder innerer Unruhen ( Aufruhrs ) ,
die Vorſchriften des Landesrechts in bezug auf Verabredungen ländlicher

33
9 — und Dienſtboten zur Einſtellung oder Verhinderung

er Arbeit ,
die Vorſchriften des Landesrechts zum Schutze der Feier der Sonn⸗ und

Feſttage ; jedoch ſind für Sonntage , die nicht zugleich Feſttage ſind , Be⸗
ſchränkungen des Verſammlungsrechts nur bis zur Beendigung des
vormittägigen Hauptgottesdienſtes zuläſſig .

§ 25.

Dieſes Geſetz tritt am 15. Mai 1908 in Kraft .
Urkundlich uſw .
Gegeben uſw .

Die Zahl der Aenderungen iſt ſehr erheblich; ſoweit ſie Ver⸗

beſſerungen im Sinne eines freiheitlichen Vereinsgeſetzes darſtellen ,
ſtimmte ihnen das Zentrum zu ; alle Verſchlechterungen aber lehnte
es ab . Der Freiſinn trägt für dieſe allein die Verantwortung ; denn
nur durch ſeine Stellungnahme ſind ſie zuſtande gekommen . Wenn

freiſinnige Redner der ſog. vielen Verbeſſerungen ſich rühmen , ſo ſagt
der frühere freiſinnige Abgeordnete von Gerlach mit Recht hierzu :

„ Das ſchlechte Gewiſſen peitſcht ſie vorwärts . Der Block debattiert nicht
er ſtellt nur Schlußanträge . Selbſt Antragſtellern wird unter Verletzung des
klaren Wortlauts der Geſchäftsordnung das Wort zur Begründung ihrer Anträge
abgeſchnitten . Zur ſachlichen Verletzung der Grundſätze des Liberalismus fügt
man die formelle . Zum Kampf gegen Freiheit und Gleichberechtigung tritt der
Kampf gegen den geſellſchaftlichen Anſtand . Selbſt Männern von der Urbanität ,
der Formen , wie ſie einem Heine oder Trimborn eigen iſt , werden durch das
Gejohl der Mehrheit am Weiterreden verhindert . Man macht ein Geſetz, das auf
Jahrzehnte für das politiſche Leben des deutſchen Volkes maßgebend ſein ſoll , ohne
das Für und Wider des Geſetzes wenigſtens ruhig und ausgiebig zu erörtern .
Statt deſſen ſtellt ſich ſo ein Blockfreiſinniger hin und verkündet der ſtaunenden
Welt , die Kommiſſion habe 28, ſage und ſchreibe achtundzwanzig Ver⸗
beſſerungen an dem Regierungsentwurf angebracht . Es iſt einfach über⸗
wältigend . Das iſt die Logik des Kindes , dem man ein Goldſtück zum Wechſeln
übergibt , und das triumphierend 28 Pfennige nach Hauſe bringt . „ Papa , denke

3
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dir , ich habe 28 Stück für eins bekommen . Iſt das nicht fein ? Bin ich nicht

ein Taufendſaſſa ? “
Der Nun hat das Edelmetall ſeiner Grundſätze fortgegeben und rühmt

ich j eſſen, daß er wenigſtens ein paar Scheidemünzen von Bülow

geſchentt
0 (Walt 15 Wounteg⸗ Ar. 14 vom 6. April 1908 . )

Die Erörterungen im Plenum drehten ſich in der Hauptſache
um folgende Punkte : 1. Rechte der Ausländer im Vereinsgeſetz ;

2. die Frage der politiſchen Vereine ; 3. Anzeigepflicht der Verſamm⸗

lungen ; 4. Aufrechterhaltung der freiheitlichen Beſtimmungen der

Einzelſtaaten ; 5. Sprachenartikel ; 6. Ausſchluß der Jugendlichen .

1. Die Ausländerfrage im Vereinsgeſetz . Der Ent⸗

wurf enthielt hierüber keine Beſtimmung , ſondern gab nur den Reichs⸗

angehörigen das Vereins⸗ und Verſammlungsrecht . In der Kom⸗

miſſion gab die Regierung zwar einige Zuſagen ab, daß das Recht

der Reichsangehörigen gewahrt bleibe , auch wenn Ausländer an

Vereinen oder Verſammlungen teilnehmen . Das Zentrum ſtellte jedoch

in der zweiten Leſung den Antrag :
„ Ausländer können Mitglieder von Vereinen werden und an Verſamm⸗

lungen teilnehmen . Beſchränkungen dieſer Rechte der Ausländer als Erwiderung
der im Ausland gegen Reichsangehörige angeordneten Beſchränkungen bleiben dem

Bundesrat vorbehalten . “

Im Falle der Ablehnung dieſes Antrages , in § 1 als Abſ . 3

zu beſtimmen : „ Ein Verein darf von der Behörde nicht deshalb
aufgelöſt werden , weil ihm Ausländer als Mitglieder angehören .

Wegen Beteiligung von Ausländern darf eine Verſammlung durch

die Behörde weder verboten noch in ihrem Verlaufe behindert noch

aufgelöſt werden . “ ( I . Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 826 . )

Am 2. April 1908 führte der Abg . Trimborn zur Be⸗

gründung dieſes Antrages ins Feld : „ Heute ſtehen die Ausländer bezüg⸗

lich des Vereins⸗ und Verſammlungsrechts durchweg rechtlos da . In der

Praxis duldet man im großen und ganzen ihre Mitwirkung in

Vereinen und Verſammlungen ; aber irgend eine rechtliche Grundlage
für ſolche Beteiligung der Ausländer in Vereinen und Verſamm⸗

lungen iſt in Deutſchland nicht geſchaffen . Unſere Anträge haben

nun in erſter Linie den Zweck, der tatſächlich beſtehenden Duldung

der Ausländer in Vereinen und Verſammlungen eine rechtliche Grund⸗

lage zu geben . . . Es entſpricht nach unſerer Meinung dem Weſen
des modernen Kulturſtaates und modernen Auffaſſungen über das

Gegenſeitigkeitsverhältnis der Kulturvölker , daß ſolche primäre Rechte ,

wie das Recht der Teilnahme an Verſammlungen und Vereinen , im

Geſetz feſtgelegt und geregelt werden . Der wichtigſte Geſichtspunkt
aber, der uns dazu veranlaßt , die Rechte der Ausländer geſetzlich zu

firieren, iſt der , daß unſere inländiſchen Vereine und Verſammlungen
vor polizeilichen Schikanen geſchützt bleiben , die der Polizei auf die

Beteiligung von Ausländern an inländiſchen Vereinen und Ver⸗

ſammlungen die Handhabe geben können . Geben wir den Aus⸗
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ländern ein formelles Recht zur Teilnahme an Vereinen und Ver⸗
ſammlungen , dann ſind derartige Schikanen ein⸗ für allemal aus⸗
geſchloſſen . . . Es iſt eine ſolche Schikanierung in der Tat möglich ,
es kann die Polizei ſagen : in der Verſammlung befinden ſich ſo und
ſo viele Ausländer ; die Ausländer haben kein Recht zur Teilnahme .
Sie kann daraus Veranlaſſung nehmen , ſich in dieſe Verſammlungen
hineinzubegeben , um z. B . die Entfernung der Ausländer zu ver⸗
langen und dadurch die Verſammlung weſentlich zu behindern . Das
nur als Beiſpiel angeführt . Es iſt aber auch — und das iſt das
ſchwerwiegendſte , ich bitte das nicht unberückſichtigt zu laſſen —
folgender Standpunkt und folgende Argumentation möglich . Es
kann die Behörde ſagen : in dieſem Verein iſt das Ausländerelement
in einem ſo erheblichen Prozentſatz vertreten , daß wir dieſen Verein
nicht mehr als einen Verein von Reichsangehörigen anerkennen
können . Es kann die Behörde ſagen : in dieſer Verſammlung über⸗
wiegt das ausländiſche Element in einem ſolchen Grade , daß wir in
dieſer Verſammlung nicht mehr eine Verſammlung von Reichs⸗
angehörigen erblicken können . Es kann die Behörde dann weiter
argumentieren : der Schutz , der durch dieſes gegenwärtige Geſetz ge⸗
ſchaffen wird , wird nur für inländiſche Verſammlungen und
Vereine geſchaffen werden , und dieſe Vereine und Verſammlungen ,
in denen die Ausländer zu einem ſo erheblichen Prozentſatz beteiligt
ſind , tragen nicht mehr den Charakter von inländiſchen Vereinen und
Verſammlungen . So können möglicherweiſe ſolche gemiſchten Vereine
und Verſammlungen überhaupt der Wohltaten des ganzen Geſetzes
verluſtig gehen . Dieſe Gefahr iſt doch außerordentlich groß , und die
Hauptgeſchädigten ſind die Inländer . “ ( 138 . Sitzung vom 2. April
1908 S . 4557 . ) Der Antrag des Zentrums wurde abgelehnt und
dann der erſte Artikel mit 194 Stimmen des Blocks gegen 164 Stimmen
angenommen .

2. Die Frage der politiſchen Vereine . Das Vereins⸗
geſetz ſchreibt für die politiſchen Vereine vor , daß ſie einen Vorſtand
und eine Satzung haben müſſen , daß die Namen der Vorſtands⸗
mitglieder bei der Polizei eingereicht werden müſſen . Aber das Geſetz
gibt gar keine Beſtimmung darüber , welche Vereine als politiſche
Vereine zu gelten haben . Das Zentrum ſuchte durch folgenden
Antrag die Berufsorganiſationen davor zu ſchützen , daß ſie als
politiſche Vereine behandelt werden :

„Vereine , welche dieſe Einwirkung nur im Rahmen der Berufs⸗ und Standes⸗
intereſſen beſtimmter Perſonenkreife bezwecken , gelten nicht als politiſche Vereine .

Bei Vereinen , die ihre Tätigkeit durch Errichtung von Zweigvereinen ,
Filialen , Zahlſtellen , Ortsgruppen und ſonſtigen örtlichen Unterabteilungen über
den Bezirk eines Ortes ausdehnen , hat die Einreichung nur an dem Orte zu
erfolgen , wo der Sitz der Hauptverwaltung iſt . “

C. Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr. 826. )
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Der Zentrumsabgeordnete Schiffer konnte zur Begründungdieſes
Antrages auf folgendes hinweiſen : „ Nach der bisherigen Polizei⸗

praxis , wenigſtens in einigen Bundesſtaaten , namentlich auch inPreußen ,

und durch einen großen Teil der gerichtlichen Urteile in dieſer Frage

kann ſehr leicht jeder Verein , der ſich auch nur nebenher mit politiſchen

und ſozialpolitiſchen Fragen , ſei es auch nur im Rahmen der Berufs⸗
und Standesintereſſen ſeiner Mitglieder befaßt , als ein politiſcher

Verein erklärt werden . Wenn ein Beamtenverein ſich mit der Frage

der Beſoldungsaufbeſſerung befaßt und in dieſer Angelegenheit
petitioniert , kann ihm das Schickſal erblühen , als politiſcherVerein

erklärt zu werden . Wenn eine Handwerkerinnung ſich mit der Frage

des kleinen oder allgemeinen Befähigungsnachweiſes befaßt und in

dieſer Angelegenheit petitioniert oder auch dieſe oder eine ähnliche

ſozialpolitiſche Frage in ihren Verſammlungen erörtert , kann die

Innung als politiſcher Verein erklärt werden . Bauernvereine , die

die Hilfe der Geſetzgebung in Anſpruch nehmen , Aerztevereine , Ver⸗
eine von Rechtsanwälten uſw . können , wenn ſie ſo handeln , zu

politiſchen Vereinen geſtempelt werden . Aber erſt recht wird ein

ſolches Schickſal Arbeitervereinen erblühen , je nach dem Winde , der
bei den Behörden und der Regierung weht . Ich darf wohl ſagen ,

daß an dem Reichsvereinsgeſetz die deutſche Arbeiterſchaft oder , beſſer

geſagt , die deutſche Arbeiterbewegung zu 80 Prozent intereſſiert iſt .“

( 138 . Sitzung vom 2. April 1908 S . 4582 . ) Schiffer , der Vor⸗

ſitzender der chriſtlichen Gewerkſchaften iſt , führte noch aus : „ Es ſteht

für uns jetzt noch ſo viel auf dem Spiele , daß jeder Arbeiterfreund

hier im Hauſe — ich ſage : jeder , von rechts und von links —nicht

dringend genug gebeten werden kann , doch einigermaßen Rückſicht auf

die Intereſſen der Arbeiterbewegung zu nehmen . Es handelt ſich
nicht allein um Sozialdemokraten ; ich kann Ihnen ſagen , daß die

ganze deutſche Arbeiterſchaft , ſoweit ſie organiſiert iſt , hinter mir ſteht
( lebhafte Zuſtimmung bei den Sozialdemokraten ) , wenn ich ſage : in

dem Entwurf, wie er jetzt ausſieht , ſind die Intereſſen der deutſchen

Arbeiterſchaft nicht genügend gewahrt . “ ( S. 4584 . ) Ueber dieſen
für die geſamte Arbeiterbewegung und Berufsbewegung ſehr wichtigen

Antrag konnte ſich nicht einmal eine Debatte entwickeln ; nur zwei

Redner ſprachen , und ſchon machte , ohne daß die Polen ihren Antrag

begründen durften , der Block Schluß . Die Zentrumsanträge wurden
vom Block geſchloſſen abgelehnt .

3 . Anzeigepflicht der Verſammlungen . Das Geſetz

ſchreibt eine Anzeigepflicht für öffentliche Verſammlungen zur Er⸗

örterung politiſcher Angelegenheiten vor , eine Anzeige muß nicht gemacht
werden bei Verſammlungen , die öffentlich bekanntgemacht worden ſind , bei

Verſammlungen der Wahlberechtigten ( ein Antrag Preuß zur Ver⸗

meidung aller Zweifel zu ſagen , Wahloerſammlungen wurde abgelehnt)
vom Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur
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Beendigung der Wahlhandlung und für Verſammlungen der Ge⸗

werbetreibenden , gewerblichen Gehilfen , Geſellen , Fabrikarbeiter , Be⸗

ſitzer und Arbeiter von Bergwerken , Salinen , Aufbereitungsanſtalten
und unterirdiſch betriebenen Brüchen und Gruben zur Erörterung
von Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung
günſtiger Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen , insbeſondere mittelſt Ein⸗

ſtellung der Arbeit oder Entlaſſung der Arbeiter .

Das Zentrum brachte nun im Plenum Anträge in zweifacher
Richtung ein ; es wollte den Begriff der öffentlichen Verſammlung
einengen und nicht nur die Verſammlung der gewerblichen Arbeiter

frei von der Anzeigepflicht und Ueberwachung halten , ſondern die

Verſammlungen aller Berufsſtände . Um den Begriff der Oeffent⸗
lichkeit einzuengen , beantragte das Zentrum als nicht öffentliche
Verſammlungen anzuſehen die „ Zuſammenkünfte von geſchloſſenen
Perſonenvereinigungen aller Art , zu denen die Teilnehmer perſönlich
eingeladen ſindb . Im Falle der Ablehnung dieſes Antrages ſollte
beſtimmt werden : „ Verſammlungen von Vereinen , zu welchen nur

Mitglieder Zutritt haben , gelten auch dann nicht als öffentlich , wenn

5
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5 5 Lokalen ſtattfinden . “ (I. Seſſ . 1907/08 D. S .

r . 826 .

Bei dieſem Antrag hoffte das Zentrum um ſo mehr auf einen

Erfolg , als der Freiſinn ſelbſt in dieſer Richtung Vorſtöße gemacht
hatte ; ſo hatte der Abg . Dr . Müller⸗Meiningen noch in der erſten
Leſung erklärt :

„ Ebenſo iſt es mit dem Begriff der „öffentlichen Verſammlung “ . Ich er⸗
innere hier vor allem an die Fälle in Hamburg , wo ein Frauenkomitee , begründet
zur Abſchaffung der Bordellwirtſchaft , in einem Privathauſe tagte ; als ſie über
interne Vereinsverhältniſſe beriet , erſchien ein Schutzmann zur Ueberwachung , der
ſogar noch in einem ſehr anmaßenden Ton einen beſonderen Tiſch und Stuhl
in dem Privathauſe verlangte . (Heiterkeit . ) Ich meine , eine derartige Aus⸗
dehnung des Begriffs „ öffentliche Verſammlung “ darf in
Zukunft unter keinen Umſtänden mehr zugelaſſen werden . Hier
müßten wir verſuchen , eine Legaldefinition in das Geſetz ein⸗
zufü gen . “ ( 70. Sitzung vom 10. Dezember 1907 S. 2132 . )

Dieſe Anträge waren um ſo notwendiger , als in der Be⸗

gründung der Vorlage ausdrücklich auf Seite 31 zu leſen iſt: „ Für
die rechtliche Beurteilung macht es keinen Unterſchied , ob eine Ver⸗

ſammlung Vereinsverſammlung iſt oder nicht . Vielmehr iſt auch
eine Vereinszuſammenkunft , wenn ſie die Merkmale einer öffentlichen
Verſammlung an ſich trägt , als ſolche zu behandeln . “ Der Abg .
Trimborn führte zur Begründung des Zentrumsantrages aus : „Für
die Beantwortung der Frage , ob eine Verſammlung eine öffentliche
iſt oder nicht , wann ſie anzeige⸗ und überwachungspflichtig iſt , kommen
nach den Motiven folgende Geſichtspunkte in Betracht . Es iſt da
eventuell zu erwägen , ob der betreffende Verein nach der räumlichen
Ausdehnung ein weites Gebiet umfaßt oder nicht ; es iſt zu erwägen ,



ob die Zahl der Mitglieder eine große oder eine weniger große iſt ;

es A 15 belere Moment , welches eventuell die Oeffentlichkeit
der Verſammlung begründen kann , in Betracht, ob die Organiſation
eine feſte oder eine weniger feſte , ob ſie eine loſe oder eine geſchloſſene

iſt , und dann kommt weiter das Moment in Frage , ob der Erwerb

oder der Verluſt der Mitgliedſchaft an eine geringere oder ſchwerere

Vorausſetzung gebunden iſt , ob der Beſtand der Mitglieder beſonders
ſchnell wechſelt oder , ob er eine gewiſſe Beſtändigkeit hat . Alle dieſe

Momente kommen mehr oder weniger in Betracht, und nach . Ab⸗

wägung dieſer Momente ſoll dann ſchließlich entſchieden werden, ob

von einem ſolchen Verein geſagt werden kann , daß ſeine Mitglieder
einen ſo feſtgeſchloſſenen , beſtimmt abgegrenzten Kreis von innerlich

untereinander verbundenen Perſonen bilden . Sie ſehen , meine Herren,
ſelten iſt eine ſolche Fülle von juriſtiſchem Kautſchuk übereinander
gehäuft zu ſehen , als hier bei dieſer Materie . ( Sehr richtig ! in der

Mitte . ) Das wird einen Tummeiplatz für eine zweifelhafte Judikatur
geben , da iſt der Willkür Tür und Tor geöffnet ( ſehr richtig ! in der

Mitte ) , und ich muß den Kartellparteien , den Blockparteien den Vor⸗

wurf machen , daß ſie trotz aller Warnungen und trotz aller
Mahnungen hier nicht nach dem Rechten geſehen haben . “ ( 139 . Sitz.
vom 3. April 1908 S . 4595 ) .

Der Redner wies beſonders darauf hin , wie der Kommiſſions⸗

antrag geſtatte , daß jede Sitzung der Parteiorganiſation , der Wahl⸗
komitees uſw . als eine öffentliche erklärt werden könnte . Aber

alle Ausführungen waren vergebens . Staatsſekretär von Bethmann⸗

Hollweg beſtätigte es , daß öffentliche Bekanntmachungen der Ver⸗

ſammlungen nicht „ in Amtsblättern oder in Blättern einer beſtimmten

politiſchen Richtung “ zu erfolgen haben . ( S. 4613 . ) Die beiden

Zentrumsanträge wurden mit 196 gegen 171 Stimmen , reſp . mit

198 gegen 171 abgelehnt . Mit der Minderheit von Zentrum , Polen
und Sozialdemokraten ſtimmten hierbei der freiſinnige Abg . Hanſen

( Däne ) , ſowie die chriſtlich⸗ſozialen Abgg . Behrens , Köhler (Heſſe).
Der zweite Zentrumsantrag lautete :

„ Als Erörterung politiſcher Angelegenheiten gilt es nicht , wenn in Ver⸗

ſammlungen von Angehörigen eines beſtimmten Berufes oder
Standes ausſchließlich Angelegenheiten dieſes Berufes oder Standes erörtert

werden , auch dann nicht , wenn hierdurch eine Einwirkung auf Geſetzgebung und

Verwaltung bezweckt wird . Als Erörterung politiſcher Angelegenheiten gilt es

insbeſondere nicht , wenn in Verſammlungen von den im § 152 der Gewerbe⸗

ordnung genannten Perſonenkreiſen ausſchließlich die dort bezeichneten Zwecke
erörtert werden . “ (I. Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 826. )

Zur Begründung dieſes Antrages führte der Abg . Trimborn

aus : „ Wir ſind der Meinung , daß die Vorzugsſtellung von der

Befreiung der Anzeigepflicht der Verſammlungen der gewerblichen
Koalitionen auch den Verſammlungen anderer Berufsſtände , aller
Berufsſtände zuteil werden muß , auch wenn dieſe Verſammlungen eine



Einwirkung auf die Geſetzgebung und Verwaltung bezwecken , alſo
auch, wenn dieſe Verſammlungen inſoweit einen politiſchen Charakter
annehmen . Sofort ſtößt , wenn man die Koalitionen der gewerblichen
Arbeiter und der gewerblichen Arbeitgeber in dieſer Weiſe von der

Anzeigepflicht bezüglich ihrer Verſammlungen befreit , die Frage auf :
warum nicht auch die Verſammlungen der Koalitionen ländlicher
Arbeitgeber und ländlicher Arbeitnehmer ? und warum nicht dieſelbe
Wohltat zuteil werden laſſen den Verſammlungen der Handwerker ,
den Innungen , den Verſammlungen der Bauern in Bauernvereinen ,
dem Bund der Landwirte , den Verſammlungen der Beamten , der
Aerzte , der Anwälte ? Auch die Verſammlungen dieſer Berufsſtände
beſchäftigen ſich vielfach mit politiſchen Angelegenheiten und müſſen
auch auf das politiſche Gebiet übergreifen , weil ſie eine Einwirkung
auf Geſetzgebung und Verwaltung bezwecken . Alle dieſe Verſamm⸗
lungen ſind nun anzeigepflichtig und eventuell auch der Ueberwachung
unterworfen . Nur die der gewerblichen Arbeiter für ihre Lohn⸗
beſtrebungen und der Arbeitgeber für ihre wirtſchaftlichen Beſtrebungen
ſind ausgenommen . Für eine derartige Beſchränkung liegt abſolut
kein Grund vor . Wenn man den einen Raum läßt zur Verfolgung
ihrer beruflichen Zwecke , ohne daß ihre Verſammlungen angezeigt
werden , ſo muß man doch auch dieſelbe Wohltat den anderen Berufs⸗
ſtänden erweiſen . Es iſt in der Kommiſſion — das muß ich feſtſtellen
—auch nicht die Spur einer Begründung dafür vorgetragen worden ,
warum man dieſe Befreiung lediglich auf die gewerblichen Koalitionen

beſchränkt . Man hat nichts geſagt . Warum ? Weil man einfach
nichts ſagen konnte ! “ ( 139 . Sitzung vom 3. April 1908 S . 4594 . )
Auch dieſer Antrag iſt von dem Block abgelehnt worden . ( S. 4604 . )
—Endlich ſtrebte das Zentrum noch eine Verbeſſerung an für die

genehmigungspflichtigen Verſammlungen unter freiem
Himmel , indem der Abg . Kohl folgenden Antrag einbrachte :

„ Eine Verſammlung iſt nicht ſchon deshalb als Verſammlung unter freiem
Himmel anzuſehen , weil außerhalb des geſchloſſenen Verſammlungsraumes be⸗
findliche Perſonen an der Erörterung teilnehmen , oder weil die Verſammlung in
einem mit dem Verſammlungsraume zuſammenhängenden umfriedeten Hof oder
Garten ſtattfindet . “ ( . Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr. 832 . )

Der Antragſteller konnte darauf hinweiſen , daß ein ähnlich
lautender Antrag Kohl in der erſten Leſung in der Kommiſſion an⸗

genommen worden war , daß er aber in der zweiten Leſung ohne
jeden Grund vom Block umgeändert worden ſei und der Gedanke

eine viel ſchlechtere Faſſung erhalten habe . Der Redner führte eine

Reihe von Bedenken an , die aus der Kommiſſionsfaſſung entſtehen ;
was heißt : eine Verſammlung verlegen ? Muß ſie im geſchloſſenen
Raum erſt eröffnet werden ? Wo muß der Vorſitzende ſein ? uſw .
Staatsſekretär von Bethmann⸗Hollweg erklärte :

„lAls Veranſtaltung einer Verſammlung unter freiem Himmel im eigentlichen
Sinne wird es nicht anzuſehen ſein , wenn ſich an einer in einem geſchloſſenen
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Raume abgehaltenen Verſammlung einige außerhalb dieſes Raumes befindliche

Perſonen beteiligen , oder wenn eine Verſammlung , die in einen geſchloſſenen
Raum berufen und dort zuſammengetreten iſt , ihre Verhandlungen in einen damit

zuſammenhängenden , nach außen abgeſchloſſenen Hof oder Garten verlegt . Da⸗

gegen kann die Vorſchrift des § 4a ſelbſtverſtändlich dann keine Anwendung
finden , wenn beſondere Umſtände , wie etwa ein von vornherein beſtehendes Miß⸗

verhältnis zwiſchen der Größe und Beſchaffenheit des Verſammlungsraumes und
der Zahl der zu erwartenden Teilnehmer , die Annahme gerechtfertigt erſcheinen

laſſen , daß die Einberufung der Verſammlung in den geſchloſſenen Raum nur

zur Umgehung der Beſtimmungen für Verſammlungen unter freiem Himmel hat

dienen ſollen . Vorausſetzung iſt daher , daß der Verſammlungsraum an und für

ſich geeignet für die Verſammlung war , und daß ſpäter hinzutretende Umſtände

das Abgehen von der urſprünglichen Abſicht , die Verſammlung in dem ge⸗

ſchloſſenen Raume abzuhalten , angezeigt erſcheinen laſſen . “

( 139. Sitzung vom 3. April 1908 S. 4605 . )

Der Zentrumsantrag wurde abgelehnt .

4. Aufrechterhaltung der freiheitlichen Beſtimmungen

der Einzelſtaaten . Um den Einzelſtaaten , die bereits mehr Frei⸗

heit beſeſſen hatten , als das Reichsvereinsgeſetz ſie bringt , dieſe zu

erhalten , ſtellte das Zentrum den Antrag :

„ Wo zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Geſetzes die Landesgeſetzgebung für

Vereine im Sinne des §3 einen Vorſtand oder eine Satzung nicht vorſchreibt
oder die in den Abſ. 2 und 3 des 82 bezeichneten Verpflichtungen in bezug auf
den Vorſtand oder die Satzung nicht oder nur auf Verlangen der Polizeibehörde

auferlegt , bleibt es inſoweit bei dem beſtehenden Rechte , bis dieſes durch die

Landesgeſetzgebung aufgehoben wird .
Das gleiche gilt , wo die Landesgeſetzgebung für die Verſammlungen im

Sinne des § 6 eine Anzeige an die Polizeibehörde nicht vorſchreibt oder für

Verſammlungen und Aufzüge im Sinne des §7 ſtatt der Einholung einer Ge⸗

nehmigung nur eine Anzeige an die Polizeibehörde erfordert . “
( . Seſſion 1907¾08 Druckſ . Nr. 826. )

Dem Block war dieſer für Heſſen , Baden , Württemberg , Koburg
und manche Kleinſtaaten ſo wichtige Antrag dergeſtalt unangenehm ,
daß er ſofort nach den Reden der Abgeordneten Zehnter und Köhler

Schluß beantragte; unter den Schlußmachern befand ſich der Abg.

Müller⸗Meiningen , aber die Mehrheit der Freiſinnigen ſtimmte denn

doch gegen ihren Fraktionskollegen ; nur die freiſinnigen Abgeordneten
Fiſchbeck , Heckſcher und von Payer ſtimmten für den Schluß ; Dr . Müller⸗
Meiningen ſelbſt wurde durch dieſes Mißgeſchick ſo verwirrt , daß er

ungültig abſtimmte . Die Begründung des Zentrumsantrages lag in

den Händen des badiſchen Abg . Dr . Zehnter , der ſich ſeiner Auf⸗

gabe in muſterhafter Weiſe erledigte und zunächſt zeigte , welche
Rückſchritte Baden zu machen hat . Dieſe ſind : 1. In Baden haben
auch die Ausländer das Vereins⸗ und Verſammlungsrecht ; 2. Baden

kennt keine Beſchränkung des Vereins⸗ und Verſammlungsrechts für
Jugendliche ; 3. Baden hat keine Vorſchrift , daß jeder Verein einen

Vorſtand und eine Satzung haben muß , 4. Baden kennt keine

Vorſchrift , daß die Satzung und das Verzeichnis der Vorſtands⸗
mitglieder der Polizeibehörde vorzuweiſen ſind ; 5. Verſammlungen
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„ „

ſind in Baden nicht anzeigepflichtig ; 6. Verſammlungen unter freiem
Himmel ſind in Baden nur anzuzeigen , bedürfen aber keiner Ge⸗

nehmigung und können ſomit auch nicht verweigert werden ; 7. Baden

hat nicht die Ausnahmebeſtimmung des Sprachenparagraphen . Eine

Reihe kleinerer Freiheiten im badiſchen Geſetze haben wir hierbei
gar nicht erwähnt . Mit Recht konnte der Abg . Zehnter auch darauf
hinweiſen , daß die Landtage von Bayern , Baden und Heſſen ſich
im Sinne des Zentrumsantrags ausgeſprochen haben und daß auch
hier die Nationalliberalen demſelben zugeſtimmt hatten . Hatte doch
ſogar der nationalliberale Delegiertentag in Wiesbaden am 5. Oktober
1907 nach den Nationalliberalen Blättern ( 1907 , Nr . 20 ) wörtlich
beſchloſſen : „ Der Allgemeine Vertretertag der nationalliberalen Partei
ſpricht die Erwartung aus , daß das in Ausſicht ſtehende Geſetz be⸗

treffend das Reichs⸗, Vereins⸗ und Verſammlungsrecht in freiheitlichem
und nationalliberalem Sinne geſtaltet wird , und daß insbeſondere
die in den einzelnen Bundesſtaaten beſtehenden Frei⸗
heiten keine Einſchränkung erfahren . “

Aber der nationalliberale Abg . Hieber , der unterm 9. Mai 1907
erklärt hatte : „ Wenn das Reichsvereinsgeſetz weniger Freiheit gewähren
ſollte , wollen wir im Süden es lieber bei den jetzigen partikulariſtiſchen
Geſetzen laſſen “, meinte am 3. April 1908 nunmehr : „ es iſt voll⸗

ſtändig unrichtig , daß irgend eine in einem einzelnen Bundesſtaat beſtehende
weſentliche Freiheit auf dem Gebiete des Vereins⸗ und Verſammlungs⸗
rechts durch das neue Reichsvereins⸗ und werſammlungsrecht beſchränkt
oder aufgehoben würde . “ ( 139 . Sitzung vom 3. April 1908
S . 4625 . ) Es ſtimmten auch alle nationalliberalen Abgeordneten
mit Ausnahme des heſſiſchen Abg . Oſann gegen den Zentrumsantrag ,
der nur einem Wunſche des nationalliberalen Delegiertentages zu
Wiesbaden entſprach . Der Kampf um die weitergehenden einzel⸗
ſtaatlichen Freiheiten war ein ſehr heißer . Der Abg . Zehnter wies

gegenüber dem „ Unannehmbar “ des Staatsſekretärs darauf hin , daß
man bei der Einführung der Reichsjuſtizgeſetze auch die größeren
Freiheiten Süddeutſchlands abzüglich der Zuſtändigkeit der Schwur⸗
gerichte für Preßvergehen aufrecht erhalten habe und betonte gegen⸗
über dem Hinweiſe auf die Einheitlichkeit des Vereinsgeſetzes :

„ Neben der Einheit gibt es auch eine Freiheit . ( Stürmiſcher Beifall in
der Mitte und bei den Sozialdemokraten . ) Ich meine , meine Herren , die Frei⸗
heit iſt in der hier vorliegenden Sache noch mehr als die Einheit . ( Stürmiſcher
anhaltender Beifall in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . ) Deshalb ver⸗
langen wir , daß in Süddeutſchland die Freiheit gewahrt bleibe . ( Wiederholter
ſtürmiſcher anhaltender Beifall in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . )

Meine Herren , der Herr Staatsſekretär hat nicht den Maßſtab gefunden , wie
er ſich in dieſem Zwieſpalt zwiſchen Einheit und Freiheit entſcheiden ſoll . Da
will ich ihm ein lateiniſches Sprichwort ſagen , es lautet : „ in necessariis unitas “.
Wir wollen ein einheitliches Vereins⸗ und Verſammlungsrecht ſchaffen , aber in
dieſes einheitliche Vereins⸗ und Verſammlungsrecht braucht nicht mehr an Zwang
hineinzukommen , als nötig iſt . ( Lebhafter Beifall in der Mitte und bei den
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Sozialdemokraten . ) Im übrigen : „ in dubiis libertas “, in Dingen , die
nicht notwendig ſind , ſoll man jedem Stamme und jedem Landesteile
ſeine Freiheit laſſen . ( Lebhafter Beifall in der Mitte und bei den Sozial⸗

demokraten . ) Wir , meine Herren , in Süddeutſchland haben in einer mehr
als vierzigjährigen Erfahrung bewieſen , daß wir in dieſen Dingen die Freiheit
vertragen können , wie wir ſie hier verlangen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Wir

haben den Zuſtand gehabt ſeit Menſchengedenken, und es ſind , wie ich ſchon vor⸗

hin geſagt habe , daraus keine Schwierigkeiten erwachſen . Es haben ſich keine
Mißlichkeiten , keine Gefährdungen daraus ergeben , und deswegen glaube ich,

können die verbündeten Regierungen uns Süddeutſchen auch am Anfange des

zwanzigſten Jahrhunderts die Freiheiten laſſen , die wir ſchon um die Mitte des

neunzehnten gehabt haben . ( Stümiſcher , langanhaltender Beifall in der Mitte

und bei den Sozialdemokraten . )
Meine Herren , zuletzt aber heißt es in dem Spruch : „in omnibus caritas “,

und ſchon die Liebe der norddeutſchen Bundesgenoſſen zu den ſüddeutſchen hätte

ſie dahin führen müſſen , daß man uns aus nachbarlicher und bundesfreundlicher

Liebe die Freiheiten läßt , an die wir gewöhnt ſind ( wiederholter ſtürmiſcher Beifall

in der Mitte und bei den Sozialdemokraten ) , daß Sie uns nicht in die Lage

bringen , die dazu führt , daß wir dieſe Geſetzgebung als eine mißratene anſehen

müſſen . ( Langanhaltender ſtürmiſcher Beifall in der Mitte und bei den Sozial⸗

demokraten. ) “ ( 139. Sitzung vom 3. April 1908 S. 4618 . )

Die Rede machte ſo tiefen Eindruck , daß der bayeriſche Ge⸗

ſandte Graf Lerchenfeld es für nötig hielt , ſich zum Schutze Preußens

zu erheben , worauf der Abg . Schädler ſeine Verwunderung aus⸗

drückte und meinte : „ Aber ich meine , angeſichts dieſer Verhältniſſe
und insbeſondere , nachdem auch das fortgefallen iſt , daß die Re⸗

gierungen es ſeien , die jetzt dem Volke dieſe großen Freiheiten
bringen , da möchte ich doch fragen : handelt es ſich hier bloß um die

Regierungen ? Sind die Volksvertretungen — und wir haben ge⸗

hört , daß von verſchiedenen Volksvertretungen beſonders im Süden

ſcharf Stellung genommen worden iſt gegen dieſes Vereinsgeſetz —

einfach nur quantités négligeables , und ſind die Freiheiten nur

von den Regierungen zu erwarten ? Ich glaube , es handelt ſich hier

darum , was die Völker wollen , was insbeſondere die Angehörigen
der einzelnen Staaten wollen , und daß man dieſe nicht etwa mit

Regierungsfreiheiten abſpeiſt . Und unter dieſem Geſichtspunkte be⸗

dauere ich beſonders die Erklärung des Herrn Vertreters von Bayern
im Bundesrat . “ ( 139 . Sitz . vom 3. April 1908 S . 4621 . )

Der Zentrumsantrag wurde mit 192 gegen 177 Stimmen und

5 Enthaltungen abgelehnt; außer Zentrum , Polen und Sozialdemo⸗
kraten ſtimmten mit Ja . Dohrn (frſ . Vg. ) , Hanſen ( Däne ) , Keller

(lib . ), Köhler (heſſ . Antiſemit ) , Naumann⸗Hofer (frſ . Vg. ) , Pothhoff
(Frſ. Vg. ) , Bindewald (heſſ . Antiſ . ) , Oſann (heſſ . Nat . ⸗Lib. ) .

Es enthielten ſich der Abſtimmung die Abgeordneten Behrens ,
Burckhardt , von Damm , Stöcker ( Wirtſch . Vg. ) und de Wendel

(Lothringer). Der Lothringe Grägoire ſtimmte mit Nein . Die

heſſiſchen Nationalliberalen Freiherr Heyl und Graf Oriola ſtimmten
mit Nein , ebenſo die badiſchen Nationalliberalen Beck und Blanken⸗
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horn . Die württembergiſchen Volksparteiler , Nationalliberalen und
Bund der Landwirte ſtimmten alle mit Nein .

5. Der Sprachenparagraph . Neben der Aufrechterhaltung
der einzelſtaatlichen Freiheiten und dem Ausſchluß der Jugendlichen
drehte ſich der Hauptkampf um den vielgenannten § 7 (eetzt § 12) ,
der ein Ausnahmegeſetz ſchlimmſter Art darſtellt und zwar lediglich
ein Ausnahmegeſetz gegen die Polen , wie es der nationalliberale Abg .
Hieber ſchon in der erſten Leſung hervorgehoben hatte .

„ Ich ſtimme in dieſer Beziehung zunächſt den Ausführungen durchaus bei ,
welche der Herr Abgeordnete Dietrich namens der konſervativen Fraktion dargelegt
hat , daß nämlich Stämmen anderer Sprachen , wie den Maſuren , den Litauern ,
den Wenden , die wir zu den unſrigen rechnen , die ſich als treue und aufrichtige
Anhänger des Reichs fühlen ( Unruhe in der Mitte —ſehr richtig ! bei den
Nationalliberalen — Zuruf von den Polen : Wir ſind natürlich vogelfreil ) ,
Stämme , gegen deren Loyalität noch niemals Zweifel laut geworden ſind , — daß
ſolchen Stämmen wie den Maſuren , Litauern und Wenden , ich wiederhole es,
auch künftighin in öffentlichen Verſammlungen der weitere Gebrauch ihrer Mutter⸗
ſprache durch Geſetz garantiert werden ſoll . “

( 69. Sitzung vom 9. Dezember 1907 S. 2111 . )

Die Annahme des § 12 iſt lediglich auf den glatten Umfall der

Freiſinnigen zurückzuführen .

Noch in der erſten Leſung des Entwurfes hatte der Abg .
Dr . Müller - Meiningen ſich gegen den §7 ſcharf ausgeſprochen
und hierfür drei Gründe ins Feld geführt :

„Erſtens : ich halte es für dringend nötig , daß in den öſtlichen , polniſchen
Teilen der deutſche Beamte auch die polniſche Sprache lernt . Wir ſind der
Ueberzeugung , daß in der Oſtmark nur der Beamte ſeine autoritative Stellung

den Polen wirklich zu wahren vermag , der auch der polniſchen Sprache
mächtig iſt .

Als zweites erſcheint uns die Gefahr , daß ein ſolches Sprachenverbot die
großpolniſche Agitation von der öffentlichen Verſammlung in geheime , viel gefähr⸗
lichere Konventikel hineintreibt . .

Wir glauben daher , daß wir praktiſch durch die Beſtimmung nichts er⸗
reichen , auf der andern Seite aber ein Drittes ſchaffen , daß uns das allergefähr⸗
lichſte zu ſein ſcheint : das iſt ein Martyrium , ein Nimbus des Unterdrückten , der
die großpolniſche Agitation gegen das Deutſche Reich in der ganzen Welt , vor
allem aber in dem verbündeten Oeſterreich fördert und ſtärkt . “

( 70. Sitzung vom 10. Dezember 1907 S. 2134 . )

Ihm ſchloß ſich der freiſinnige Abg . Dr . Pachnicke mit

folgenden Worten an :

„ Meine Herren , taſten Sie die Mutterſprache nicht an ! Hier wird der
empfindlichſte Nerv berührt . ( Sehr richtig ! links . ) An ſeiner Sprache hängt
das Herz des Volkes , die Poeſie aller Nationen läßt das erkennen , die Dichter
haben ihr Tiefſtes und ihr Höchſtes hergegeben , wenn ſie die Mutterſprache feierten .
Wer da anfaßt , greift fehl . Erbitterung iſt die Folge , nicht Verſöhnung . ( Sehr
richtig ! links . )

Wenn Sie nun , wie ich auch durch einen Zwiſchenruf konſtatieren durfte ,
geſonnen ſind , die Elſäſſer auszunehmen , die Litauer und die Wenden auszunehmen ,
ja , wie geſtern vorgeſchlagen wurde , ſie geſetzlich auszuſchließen , nun , dann tritt
der Ausnahmecharakter der Beſtimmung vollends nackt zutage . ( Sehr wahr ! links . )
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Wir machen dann ein Polengeſetz und nicht mehr ein Vereinsgeſetz . . Keinesfalls
darf Herr v. Bethmann⸗Hollweg von uns erwarten , daß wir die preußiſche Polen⸗

politik auf das Reich übertragen . ( Sehr gut ! Iinks.) Am wenigſten kann er das

in einem Augenblick erwarten , wo dieſe Politik am Ende ihrer Weisheit ſteht

( ſehr wahr ! links ) und nur noch mit Gewaltmitteln glaubt auskommen zu können .

( Sehr gut ! links . ) “ (70. Sitzung vom 10. Dezember 1907 S. 2150 u. 2151 . )

Obwohl kein einziger dieſer Gründe durch die Kommiſſions⸗
faſſung ausgeräumt worden iſt , ſtimmten die Freiſinnigen in der zweiten
Leſung doch zu . Mit Recht aber konnte der Abg . Gröber am 8. April

ausführen :
„ Wie ſehr die Freiſinnigen überzeugt ſind , daß ſie gegen ihre Grundſätze bei

dieſer Stellungnahme zur Vorlage gehandelt haben , kann durch nichts beſſer bewieſen

werden als durch den Antrag , den die freiſinnigen Fraktionen geſtern im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe eingebracht haben . ( Sehr richtig ! und hört ! hört ! )

Da haben ſie den Antrag geſtellt :
Das Haus der Abgeordneten wolle beſchließen : die königliche Staats⸗

regierung zu erſuchen , für den Fall , daß ein Reichsvereinsgeſetz in der vom

Reichstag in zweiter Leſung beſchloſſenen Faſſung zuſtande kommt , auf Grund

der darin enthaltenen Ermächtigungen ſchleunigſt durch Vorlegung eines

Landesgeſetzes oder im Wege allgemeiner Anweiſung an die nachgeordneten

Behörden dafür Sorge zu tragen , daß die fremdſprachigen Teile der Arbeiter⸗

ſchaft nicht durch Anwendung der Beſtimmungen des 87 in der Verfolgung

geſetzlich zuläſſiger Beſtrebungen auf dem Gebiete der Lohn⸗ und Arbeits⸗

bedingungen ſowie ſonſtiger Berufsangelegenheiten gehindert werden . (Leb⸗
hafte , anhaltende Rufe : Hört ! hört ! in der Mitte , bei den Polen und Sozial⸗

demokraten . )
Dieſer Antrag iſt unterzeichnet von einer ganzen Anzahl Abgeordneter , die

dem Reichstage teils jetzt angehören , teils früher dem Reichstage angehört haben .
Es ſind die Abgeordneten Blell , Dr . Crüger ( Hagen ) , Eickhoff ( hört ! hört ! in der

Mitte ) , Fiſchbeck ( hört ! hört ! in der Mitte ) , Gyßling ( hört ! hört ! in der Mitte ) ,

Kopſch ( hört ! hört ! in der Mitte ) , Kreitling ( hört ! hört ! ) , Dr . Müller (Berlin)
Oeſer , Dr . Pachnicke ( hört ! hörth , Schmidt ( Halle ) , Traeger ( hört ! hört ! ) und
Dr. Wiemer . ( Hört! hört ! ) — Dr. Wiemer ! ( Große Heiterkeit . )

Alſo , meine Herren , hier im hohen Hauſe , da bewilligen die Herren Eickhoff,

Wiemer, Traeger — Traeger ! ( große Heiterkeit in der Mitte ) — da bewilligen
ſie ein Ausnahmegeſetz zum Nachteil der gewerkſchaftlichen Arbeiterbewegung

(hört ! hörtl ) , und dann rufen ſie im preußiſchen Abgeordnetenhauſe die Hilfe der

preußiſchen Regierung gegen den eigenen Beſchluß an ! ( Stürmiſche Zuſtimmung
und anhaltende Rufe : Hört ! hörtl in der Mitte und bei den Polen . ) Hier im

Reichstag , wo die kleinen freiſinnigen Gruppen als Teil des Blocks eine Be⸗

deutung gewonnen haben , da machen ſie ein Ausnahmegeſetz ( ſehr gut ! in der

Mitte ) ; drüben im Abgeordnetenhauſe aber , wo ſie nichts zu bedeuten haben ( ſehr

gut ! in der Mitte) , da verlangen ſie Abhilfe gegen dies Ausnahmegeſetz !
( Stürmiſche Zuſtimmung in der Mitte und bei den Polen . ) “

( 143. Sitzung vom 8. April 1908 S. 4796 . )

Wier erleben alſo das unſagbar traurige Schauſpiel , daß man

die Einzellandtage zum Schutze gegen ein Reichsgeſetz anrufen muß.
Schon haben die Konſervativen und Freiſinnigen im preußiſchen Ab⸗

geordnetenhauſe um Milderung des Ausnahmegeſetzes gebeten ; dieſe
Parteien fürchten ſich vor ihrem eigenen Werk . Mit gutem Gewiſſen
konnte das Zentrum in Bayern gegen das Reichsausnahmegeſetz vor⸗

gehen . Man halte ſich aber einmal die ganze Ironie vor Augen ,

R
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die in dem Vorgehen der Konſervativen und Freiſinnigen liegt .
Warum hat man denn nach einem Reichsvereinsgeſetz gerufen ? Nicht
um der Einheit willen , ſondern weil man ein freiheitliches Geſetz
wünſchte ; man hatte in den weiteſten Kreiſen den Eindruck , daß die

Einzellandtage kein freiheitliches Geſetz ſchaffen würden . Nun kommt

das Vereinsgeſetz im Reiche . Was aber geſchieht ? Einer Reihe von

Einzelſtaaten ( Heſſen , Baden , Württemberg ) werden die bisherigen
Freiheiten beſchnitten ; aber damit nicht genug . Dieſes Reichsvereins⸗
geſetz fällt ſo rückſchrittlich und ſo wenig freiheitlich aus , daß man

nun in den Einzellandtagen bitten muß , den Rückſchritt aufzuhalten .
Erſt ruft man den Reichstag gegen die „reaktionären “ Landtage auf ;
kaum iſt der Reichstag mit ſeiner Arbeit fertig , ſo wenden ſich die

rheber dieſes Geſetzes an den „reaktionären “ preußiſchen Landtag ,
daß er doch die Beſtimmungen des Reichsgeſetzes mildern möge .
Hat man je ſolches erlebt ? Derweil man im Reiche Fanfaren bläſt ,
ſtimmt man in den Landtagen die Chamade an . Darin tritt die

ganze Heuchelei dieſes Vereinsgeſetzes zutage . Im Kulturkampf ging
man anders vor : was dort die Landtage nicht fertig brachten , ſollte
der Reichstag leiſten ; die bayeriſchen Liberalen waren es , die den

Reichstag förmlich um Hilfe baten , um die Katholiken quälen zu
können . Heute iſt die Lage umgekehrt . Der Reichstag hat ein Aus⸗

nahmegeſetz geſchaffen ; die Einzellandtage ſollen es nun mildern , ſo
weit es geht , und ſollen in das Ausnahmgeſetz wieder Ausnahme⸗
beſtimmungen hineinbringen .

Dieſe widerſpruchsvolle Haltung wird nur übertroffen durch
den lothringiſchen liberalen Abg . Gr6goire , der am 10 . Dezember
1907 in der erſten Leſung erklärt hatte :

„ In der Tat , der § 7 enthält nicht nur eine Verſchlechterung , ſondern iſt
für uns auch unannehmbar aus dem Geſichtspunkte , daß er
eine Ausnahmebeſtimmung darſtellt ( ſehr richtig ! links ) , gegen
welche wir uns ſtets auf das entſchiedenſte ablehnend verhalten haben , wie uns

unſere Ausnahmeſtellung überhaupt ſo wie ſo ſchon längſt zum Halſe heraus ſteht .
( Hört ! hört ! bei den Nationalliberalen . — Sehr richtig ! bei den Elſäſſern . )

Meine Herren , es iſt für uns ganz nebenſächlich , wenn geſagt wird : nach
dem Entwurf kann ja die Landeszentrale die franzöſiſche Sprache erlauben , ſie
kann das generell , ſie kann das auch für ſpezielle Fälle tun . Damit iſt uns

abſolut nicht gedient . Die Hauptſache in unſeren Augen beſteht darin , daß die

Mutterſprache in Verſammlungen überhaupt verboten werden kann , und daß wir
unter Umſtänden der Willkür und der Laune von Polizeibeamten ausgeſetzt
werden können

Meine Herren , auch ich bin der Anſicht , daß die Mutterſprache ein ideales
Gut iſt , das hochgehalten und reſpektiert werden ſoll , daß an dieſem Gute nicht
gerüttelt werden darf , will man nicht die Gefühle des betreffenden Volkes in der

empfindlichſten Weiſe verletzen . “ ( 70. Sitzung vom 10. Dezember 1907 S. 2127 . )

Am 4. April 1908 aber ſtimmte derſelbe Abg . Grégoire für
den § 12, von dem er ſelbſt ausgeführt hatte , daß er „eine Ver⸗

ſchlechterung unſeres jetzigen Rechtszuſtandes bedeutet “ . ( 140 . Sitzung
vom 4. April 1908 S . 4065 . )
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In der dritten Leſung hat man auch erfahren , auf welche Weiſe

dieſer Ausnahmeparagraph in den Entwurf gekommen iſt ; Staats⸗
ſekretär von Bethmann⸗Hollweg erklärte nämlich am 8. April 1908

im Auftrage des Reichskanzlers :
„ Der Herr Reichskanzler hat im Oktober 1907 in Flottbek eine Deputation

des zweiten deutſchen Arbeiterkongreſſes empfangen . Nachdem der Führer der

Deputation eine Anſprache gehalten und der Reichskanzler dieſe Anſprache er⸗

widert hatte , verweilte der Reichskanzler noch einige Zeit im Geſpräch mit den

Delegierten , das ſich um verſchiedene politiſche und ſoziale Fragen drehte . Als

von einigen Delegierten Bedenken gegen die in 87 geſetzgeberiſch formulierten

Maßnahmen geäußert wurden , hob der Herr Reichskanzler einerſeits hervor , daß

dieſe Maßnahmen der von ihm ſeit ſeinem Amtsantritt ſtetig verfolgten Oſtmarken⸗

politik entſprächen , andererfeits aber ſeines Wiſſens auch von großen Parteien
gewünſcht würden ( Hört ! hört ! bei den Polen , bei den Sozialdemokraten und

in der Mitte . ) Die angeſtrebte Rechtseinheit auf dem Gebiete
des Vereins⸗ und Verſammlungsrechts könne nur zu⸗
ſtande kommen , wenn alle Gruppen der Mehrheit für den

Entwurf einträten . Der Herr Reichskanzler hat mit keiner Silbe geſagt ,
daß 5 7 auf Einwirkung oder Wünſche induſtrieller Kreiſe und ſpeziell rheiniſch⸗
weſtfäliſcher Induſtrieller zurückzuführen wäre . Eine ſolche Aeußerung konnte der

Reichskanzler ſchon deshalb nicht machen , weil eine derartige Einwirkung oder

Anregung weder direkt noch indirekt in irgend einer Form an den Reichskanzler
herangetreten iſt . ( Hört ! hört ! rechts . ) “

( 143. Sitzung vom 8. April 1908 S. 4834 . )

Noch am 4. April 1908 aber hat Staatsſekretär von Beth⸗
mann⸗Hollweg verſichert , daß er ſelber der Verfaſſer des Entwurfes
ſei, daß es eine Fabel ſei, daß der §S 7 „beſtellte Arbeit des

Zentralberbandes deutſcher Induſtrieller oder beſtellte Arbeit irgend
eines andern ſei “. ( 140 . Sitzung vom 4. April 1908 S . 4688 . )
Wie reimt ſich das zuſammen ?

Der Kampf gegen dieſes Ausnahmegeſetz wurde ſeitens des

Zentrums geführt durch die Abgg . Trimborn , Dr . Spahn , Vonder⸗

ſcheer und Gröber . Am 4. April erklärte Abg . Dr . Spahn u. a. :

„ Wer das Nationalitätsprinzip vertritt , der vertritt damit den Gedanken , daß
das Volk die eigene Nationalität in ſeiner kulturellen Bildung und in ſeinem
wirtſchaftlichen Leben durch poſitive Betätigung zu fördern hat . Dieſer Fortſchritt
ſoll in dem Prinzip verwirklicht werden . Wenn man nun dieſes Prinzip für
richtig hält , wie es doch die liberale Partei nach ihrer ganzen Vergangenheit tun
muß , dann darf ſie einer Nationalität , auch wenn ſie nicht ein ſelbſtändiges
Staatsweſen bildet, ſondern in einen anderen Staat eingegliedert iſt , das wichtigſte

Mittel , das ſie zu ihrer geiſtigen , ſittlichen und wirtſchaftlichen Hebung hat , nicht
abſchneiden , und das wichtigſte Mittel iſt ihre Sprache , die , aus dem Volksgeiſte
herauswachſend , dem Denken und Fühlen eines jeden Volkes den adäquateſten
Ausdruck verleiht .

Ehe der Block zuſtande gekommen war , iſt der Bundesrat mit einer der⸗
artigen Vorlage nicht an uns herangetreten . Der Reichstag hat ſich ſeinerzeit
gegen jeden Eingriff in die Mutterſprache ablehnend verhalten . Wir haben ſelbſt
da, wo dieſe Mutterſprache im Beamtenverkehr vorkam , es abgelehnt , die Mutter⸗
ſprache zu beſchränken. Wenn heute geſagt worden iſt , es würde dadurch die

Staatsautorität gefährdet , daß man einem einzelnen Bevölkerungsteil das Recht
beläßt , in öffentlichen Verſammlungen von ſeiner Mutterſprache Gebrauch zu
machen , ſo iſt dieſer Gedanke für mich unverſtändlich . Die Staatsautorität beruht



auf dem Grundſatz des gleichen Rechts für alle . Die Durchbrechung dieſes
Grundſatzes ſchwächt die Staatsautorität . Und kommt denn gegenüber öffentlichen
Verſammlungen , in denen nur geſprochen , nicht aber ein bindender Beſchluß
gefaßt wird , ſchon der Sprache wegen die Staatsautorität überhaupt in Betracht ?

Man ſollte doch beachten , daß gerade die Deutſchen in außerordentlich großer
Zahl im Ausland vertreten ſind , ein Drittel der deutſch redenden Bevölkerung iſt
im Ausland ; von den 90 Millionen Deutſchen , die es gibt , ſind 30 Millionen
im Ausland ; und da meine ich, wir hätten doch das allerlebhafteſte Intereſſe
daran , daß wir uns nicht der Berechtigung begeben , im Intereſſe unſerer eigenen
Deutſchen im Ausland bei den ausländiſchen Regierungen vorſtellig zu werden ,
wenn ein Bedürfnis dazu an uns herantritt . Dieſes Rechts begeben wir uns
aber , wenn wir den Ausländern den Einwand in die Hand geben , daß wir
Deutſche in unſerem Lande gegen Ausländer anders verfahren , wie wir im Aus⸗
land gegen die Deutſchen verfahren zu ſehen wünſchen . Und welche Schwierig⸗
keiten ſchaffen wir durch unſer Vorgehen gegen die Italiener , die in großer An⸗
zahl verteilt ſind in Elfaß⸗Lothringen , in Baden , in Bayern und in Württemberg ,
unſerem verbündeten Italien gegenüber , welche Schwierigkeiten ſchaffen wir durch
unſer Vorgehen gegen die Polen unſerem verbündeten Oeſterreich gegenüber !

Nun laſſen Sie mich noch auf die wirtſchaftliche Seite des Sprachenzwangs
eingehen . Dieſe Seite iſt von der größten Tragweite , von größerer als die
politiſche . Wir haben im Regierungsbezirk Münſter im Jahre 1905 gezählt
40 703 Polen , im Regierungsbezirk Arnsberg 97 703 Polen , im Regierungsbezirk
Düſſeldorf 45 263 Polen . Daneben haben wir eine große Anzahl Holländer und
beinahe 12 000 ſonſtſprachige Nichtreichsangehörige . Es iſt aus Anlaß dieſes
Geſetzes eine Petition ſeitens der „Geſellſchaft für ſoziale Reform “ an uns ge⸗
kommen . In dieſer Petition wird die Vorſchrift des §7 als eine ernſte Gefahr
für die Arbeiterverſammlungen und die Arbeitervereine in den Grenzgebieten und
in den großen Induſtriezentren bezeichnet — für die Arbeitervereine , die zahl⸗
reiche Mitglieder haben , welche der deutſchen Sprache nicht mächtig ſind . Dieſe
Koalitionsfreiheit beeinträchtigen Sie mit dem Moment , wo ſie den Sprachen⸗
zwang durchführen ( ſehr richtig ! in der Mitte ) , weil es dann nicht mehr möglich
iſt , daß über den Beruf und Stand und über andere , die Arbeiter betreffende
Fragen ein Austauſch der Anſchauungen mit den Polen , eine Belehrung der
polniſchen Bevölkerung ſtattfindet . ( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . Zurufe
von den Polen : Das ſoll ja gerade ſein ! ) Ich glaube , daß dieſe Verwendung
des Sprachenparagraphen uns zu den ſchwierigſten Fragen führen wird , und der
Block wird die Verantwortung für dieſe Wirkung in unſerem wirtſchaftlichen
Leben zu tragen haben . ( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte und bei den Sozial⸗
demokraten . ) Meine Herren , Sie ſchneiden durch die Faſſung des § 7 die Er⸗
örterung ſolcher Angelegenheiten für die Wahlen der Ausſchüſſe , für die Wahlen
der Kaſſen ab und Sie zwingen dadurch die fremdſprachige Bevölkerung , einen
Weg einzuſchlagen , der von dem Wege unſerer deutſchen Arbeiter , zum Nachteil
unſerer deutſchen Arbeiter , abweicht . “

( 140. Sitzung vom 4. April 1908 S. 4647 . )

Abg . Vonderſcheer verwarf vom Standpunkt der Reichsländer
aus das Geſetz und dieſen Paragraphen mit aller Entſchiedenheit ; es
handle ſich um das Sein oder Nichtſein eines Naturrechts . Der Abg .
Gröber führte am 8. April noch aus : „ 60 Prozent fremdſprachige
Bevölkerungsteile ſollen entſcheidend ſein über wichtige politiſche Rechte ,
die im Intereſſe der Geſamtheit ausgeübt werden müſſen . Ja , wer
ſetzt denn feſt , wer fremdſprachig iſt und wer nicht ? —

eine Frage ,
die man ernſtlich aufwerfen muß , und die gar nichtſo leicht zu be⸗
antworten iſt . Wer iſt denn als Angehöriger eines fremdſprachigen
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Nationsteiles , der in Deutſchland ſich befindet , anzuſehen ? Wer ſoll

darüber entſcheiden ? Soll das etwa entſchieden werden, wenn bei

der Volkszählung jemand ſich als fremdſprachig einträgt, oder ſoll

das der Landrat entſcheiden ? Ich weiß es nicht . Und können nicht

etwa die Bezirke , die dabei in Rechnung genommen werden , auch zu

dem Zwecke abgeändert werden , um eine 60 prozentige fremdſprachige
Mehrheit nicht zuſtande kommen zu laſſen ? Werden bei der Be⸗

rechnung etwa nur die Angehörigen je einer fremden Sprache zu⸗

ſammengerechnet und nicht etwa die Angehörigen aller verſchiedenen

fremden Sprachen der in ein und demſelben Verwaltungsbezirk

wohnenden Perſonen ? “ ( 143 . Sitzung vom 8. April 1908 S . 4794 . )

Wie aber ſuchte der Freiſinn ſeine Stellung zu rechtfertigen?
Es fiel ihm gar nicht ein, den S 12 ſachlich zu rechtfertigen , ſondern

allein parteipolitiſche Rückſichten führte ſein Redner Abg . von Payer
ins Feld , als er ausführte :

„ Wir haben nicht die Abſicht , dieſen Entwurf in letzter Stunde deshalb

ſcheitern zu laſſen , weil er keine vollkommene Schöpfung iſt , und weil er, wie

wir nicht verkennen , auch eine Reihe von Fehlern enthält . Wir haben nicht die

Abſicht , deshalb unſere Organiſation , was unausbleiblich wäre , aus⸗

einanderfallen zu laſſen . ( Ahl ah ! und Gelächter in der Mitte und bei

den Sozialdemokraten . — Lebhafter Beifall links und rechts . — Andauerndes

Lachen in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . — Wiederholtes Sehr richtig !
und ſtürmiſcher Beifall rechts und links . — Glocke des Präſidenten . )

Gewiß meine Herren , das iſt etwas , was ich ausdrücklich hier feſtſtellen
wollte und feſtgeſtellt habe . ( Lebhafter Beifall rechts und links . ) Wir wollen auf
der Bahn weitergehen , auf der wir uns bisher bewegt haben , und deshalb

wollen wir den verbündeten Regierungen weder einen Grund noch
einen Vorwand geben , uns auszuſchalten mit der Begründung ,
daß man uns , weil in uns ſelbſt nicht einig und zu gemeinſamer Tätigkeit nicht

entſchloſſen , zurückſtellen und auf die Seite ſchieben müſſe zu gunſten
anderer , welche zur Mitwirkung entſchloſſen ſind . ( Aha! und

Lachen im Zentrum . — Lebhafter Beifall rechts und links . — Wiederholte Rufe :

Aha! und Gelächter in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . — Stürmiſcher

Beifall links und rechts . — Glocke des Präſidenten . ) Jeder von uns , der im

politiſchen Leben praktiſch tätig iſt , weiß , daß bei jedem von Zeit zu Zeit die

Stunde wiederkommt , in der er ſich ſagen muß , daß die mechaniſche oder , ſagen
Sie meinethalben : die rein logiſche Durchführung eines beſtimmten Programm⸗

ſatzes bis ins kleinſte Detail und bis in die allerletzte Konſequenz
hinein zu Erſcheinungen und Reſultaten führen muß , die einfach

unerträglich ſind . GSehr richtig ! links und rechts . ) Man kommt auf dieſem
Wege hier und da an einem Punkte an, wo man ſich ſagen muß , daß man der

Sache, der man dient , und der man nützen will , nur ſchadet , wenn man zu ein⸗

ſeitig iſt . Und es kann Fälle geben wie den hier vorliegenden , in denen dann

auch noch das dazu tritt , daß man durch die Uebertreibung des Prinzips gerade
denjenigen , denen das Prinzip zugute kommen ſoll , direkt ſelbſt Schaden zufügt . “

( 140. Sitzung vom 4. April 1908 S. 4659 )

Dieſe ganze freiſinnige Taktik hat der ſozialdemokratiſche Abg.
Heine am 8. April 1908 dahin erläutert :

Es läuft dieſe Verkuppelung konſervativer und liberaler Politik auf dies

hinaus : die Herren Konſervativen ziehen nach hinten , die Regierung zieht natürlich
auch nach hinten , und die Freiſinnigen , — ich hätte beinahe geſagt , die ziehen nach
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vorn . Aber iſt das denn eigentlich überhaupt wahr ? Strengen ſie ihre Kraft an,
nach vorn zu ziehen , oder rennen ſie nicht vielmehr eiligſt den Konſervativen und
der Regierung nach ? ( Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten. )
Ich erinnere an die Worte des Herrn Abgeordneten v. Payer neulich , der vor
nichts mehr Angſt hat , als die Regierung könnte einen Vorwand nehmen , „die
Freiſinnigen auszuſchalten ( ſehr gut ! in Mitte ) , zurückzuſtellen , auf die Seite zu
ſchieben “. ( Sehr gut ! in der Mitte , bei den Polen und Sozialdemokraten . ) Meine
Herren , wenn man an eine Koalitionspolitik mit dieſer Geſinnung , mit dieſem
Geiſte herangeht , dann iſt es ja ganz klar , daß ſie für den Liberalismus keine
Früchte bringen kann , ſondern nur für die Konſervativen und die Regierung.Daͤs Wort des Herrn v. Payer bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die
Bereitwilligkeit , ſich zu unterwerfen , damit man nicht hinausgeworfen wird .
( Sehr gut ! und ſtürmiſche Heiterkeit in der Mitte und bei den Sozialdemokraten. )
Auf dieſe Art kann der Liberalismus für die liberalen Ideen keine Früchte aus
der Blockpolitik ziehen . . . . Bismarck pflegte bekanntlich als echter ſtarker Junker
bei Friktionen zu ſagen : entweder ſie gehen , und ich bleibe , oder ich bleibe und
Sie gehen ( große Heiterkeit in der Mitte und bei den Sozialdemokraten ) , und
gerade ſo machen es die Junker und die Konſervativen und die Regierung im
Block mit ihren freiſinnigen Blockfreunden . ( Erneute Heiterkeit . ) Mit großer
Rückſichtsloſigkeit erklären ſie ihren freiſinnigen Verbündeten : entweder ihr unter⸗
werft euch, oder wir unterwerfen uns nicht . (öHeiterkeit . ) Nein , die Herren dort
drüben haben nicht eine Minute Bedenken gehabt , das Geſetz in Frage zu ſtellen
( ſehr richtig ! in der Mitte ) und den Block eventuell ſcheitern zu laſſen . ( Na! na !
rechts . ) Der Freiſinn aber hat ſeine Stellung nicht ausgenutzt , er hat ſich nicht
geſagt , daß der Herr Reichskanzler Fürſt Bülow das Vereinsgeſetz nötiger hat ,
als das Volk es hat ; denn der Block lebt ja nur von der Fiktion , daß er liberal

wäre . “ ( 143. Sitzung vom 8. April 1908 S. 4812 . )

In der zweiten Leſung wurde der §S 12 mit 200 gegen 179
ſowie 3 Enthaltungen angenommen . Gegen dieſen Paragraphen
ſtimmten Zentrum , Polen , Sozialdemokraten und die Abgg . Dohrn
(frſ . ), Gräfe (Antiſ. ) , Hanſen ( Däne ) , Haußmann ( Bpt ) , Köhler
( Antiſ . ) , Neumann⸗Hofer (frſ . Vg . ) , Potthoff (frſ . Vg. ) . Es ent⸗
hielten ſich der Abſtimmung ; von Damm ( Wirtſch . Vg. ) , Feldmann
(Ekonſ. ), von Treuenfels (konſ. ) .

Zur dritten Leſung brachte das Zentrum den Antrag ein ,
das Verbot der fremden Sprachen keine Anwendung finden zu
laſſen , „ auf Verſammlungen von Angehörigen eines beſtimmten Be⸗
rufes oder Standes , welche ſich ausſchließlich mit Angelegenheiten
dieſes Berufes oder Standes befaſſen , auch dann nicht , wenn hier⸗
durch eine Einwirkung auf Geſetzgebung und Verwaltung bezweckt
wird ; — insbeſondere nicht auf Verſammlungen der in § 152 der

Gewerbeordnung genannten Perſonenkreiſe , wenn in denſelben aus⸗
ſchließlich die dort bezeichneten Zwecke erörtert werden . “ (I. Seſſ .
1907,08 D⸗S . Nr . 868 . ) Der Abg Gröber begründete dieſen Antrag
ganz beſonders mit der Zunahme der fremdſprachigen Arbeiter im Reiche ,
namentlich auch in Süddeutſchland . Aber auch dieſer Antrag wurde
mit 197 gegen 179 Stimmen abgelehnt ; es ſtimmten außer den ſchon
genannten Abgeordneten noch für den Antrag der Abg . Behrens .

Staatsſekretär von Bethmann⸗Hollweg erklärte am 4. April
1908 , um die chriſtlich⸗ſozialen Abgeordneten für das Geſetz zu ge⸗
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winnen : „ Der Herr Abg . Graef hat des weiteren auf die Ge⸗

fahren hingewieſen , welche §S 7 der chriſtlich - ſozialen Arbeiter⸗

bewegung ſchaffen könne . Auch hier halte ich mich zu der be⸗

ſtimmten Annahme für berechtigt , daß die Landesregierungen ihre

Maßnahmen ſo treffen werden , daß , ſoweit die von dem Herrn

Abg . Graef beſonders umſchriebenen Vorausſetzungen für fremd⸗

ſprachige Teile der Arbeiterſchaft zutreffen ( hört ! hört ! bei den Sozial⸗

demokraten ) , dieſe durch eine ungeeignete Anwendung des § 7 in

der Verfolgung geſetzlicher Beſtrebungen auf dem Gebiete der Re⸗

gelung ihrer Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen nicht beeinträchtigt
werden . ( Hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . — Bravo ! bei der

Wirtſchaftlichen Vereinigung ) . “ ( 140 . Sitzung vom 4. April 1908

S . 4666 . ) Der Zentrumsabgeordnete Giesberts hat zutreffend

hierauf am 6. April 1908 geantwortet : „ Ich will das heute hier

feſtſtellen , daß diejenigen Abgeordneten , welche ſich durch die ent⸗

gegenkommende Erklärung des Herrn Staatsſekretärs gegenüber der

chriſtlichen Gewerkſchaftsbewegung haben bewegen laſſen , etwa für das

Geſetz zu ſtimmen , — daß ich deren politiſche Naivität ( ſehr richtig !
in der Mitte ) , deren politiſchen Optimismus recht bedaure . ( Sehr

gut ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . ) Meine Herren ,

ich möchte das für meine Perſon feſtſtellen . Ich habe kein Recht,

ohne Rückſprache mit den Kameraden hier ein offizielles Urteil abzu⸗

geben . Als einer der älteſten und erſten , die in dieſer Bewegung
kämpfen , möchte ich feſtſtellen , daß wir grundſätzlich und prinzipiell
jedes Ausnahmegeſetz gegen Volksminderheiten mit aller Entſchieden⸗
heit ablehnen ( lebhaftes Bravo in der Mitte ) , daß wir überzeugt

ſind, daß eine Arbeiterbewegung , wenn ſie auch nur in einer gering⸗
fügigen Sache prinzipiell ein Ausnahmegeſetz akzeptiert , ſich den Aſt

55 dem ſie ſelbſt ſitz . “ ( 141 . Sitzung vom 6. April 1908

6. Ausſchluß der Jugendlichen . „ Perſonen , die das acht⸗
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben , dürfen nicht Mitglieder
von politiſchen Vereinen ſein und weder in den Verſammlungen
ſolcher Vereine , ſofern es ſich nicht um Veranſtaltungen zu geſelligen
Zwecken handelt , noch in öfſentlichen politiſchen Verſammlungen an⸗

weſend ſein . “ Dieſen Paragraphen hat der Block in den Entwurf
eingefügt auf Wunſch der Konſervativen .

Schon in der Leſung des Entwurfs hatte der konſervative

Abg. Dietrich einen Vorſtoß ſeiner Freunde für den Ausſchluß der

Jugendlichen angekündigt . ( 69. Sitzung vom 9. Dezember 1907

S. 3097. ) In der erſten Leſung der Kommiſſion wurde aber ein

diesbezüglicher Antrag der Konſervativen mit allen gegen die Stimmen

der Antragſteller abgelehnt , in der zweiten Leſung ſtimmten National⸗
liberale und Freiſinnige für den Antrag , ſo daß er Annahme fand.
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In der zweiten Leſung im Plenum beantragte das Zentrum zunächſt,dieſen ganzen Paragraphen zu ſtreichen, für den Fall der Annahme
aber , demſelben hinzuzufügen : „Dieſe Beſtimmung findet keine An⸗
wendung auf Vereine und Verſammlungen von Angehörigen eines
beſtimmten Berufes oder Standes , welche ſich ausſchließlich mit An⸗
gelegenheiten dieſes Berufes oder Standes befaſſen , auch dann nicht ,wenn hierdurch eine Einwirkung auf Geſetzgebung und Verwaltung
bezweckt wird ; — insbeſondere nicht auf Verſammlungen der in §S 152
der Gewerbeordnung genannten Perſonenkreiſe , wenn in denſelben
ausſchließlich die dort bezeichneten Zwecke erörtert werden . “ ( . Seſſ .
1907/08 D . S. Nr . 826 . )

Abg . Giesberts ſprach ſich zunächſt gegen den ganzen Artikel
aus und begründete dann den Milderungsantrag des Zentrums ; er
wies darauf hin , daß Staatsſekretär von Bethmann⸗Hollweg ſelbſt
am 9. Dezember 1907 in dieſer Richtung ausgeführt habe :

„ Ein jeder , der unſere Jugend lieb hat , der wünſcht , daß ſie aufwächſt nichtin dem Banne des Klaſſenhaſſes , ſondern in menſchlich freier und in national
freier Luft , der muß mir darin beitreten , welcher bürgerlichen Partei er auchangehört . Aber gerade weil unſerer Jugend von jener Seite her dieſe Gefahrendrohen , iſt es die ernſte Pflicht der ganzen bürgerlichen Geſellſchaft , den negativenBeſtrebungen von jener Seite her poſitive Maßnahmen entgegenzuſetzen . Aber
gerade weil dem ſo iſt , müſſen wir uns hüten , dieſen Einrichtungen und ihremweiteren Ausbau Hinderniſſe in den Weg zu legen , wie ſie kaum vermieden werden
könnten , wenn man dem Wunſche nach Einſchränkung der Vereins⸗ und Ver⸗
ſammlungsmündigkeit ſtattgäbe . ( Sehr richtig ! links . ) Man würde die Gefahrſolcher Hinderniſſe auch kaum dadurch beſeitigen , daß man Beſchränkungen nurfür gewiſſe Arten von Vereinen und Verſammlungen , nämlich für ſolche politiſcherNatur , vorſchriebe . Denn einmal iſt der Begriff des „Politiſchen “ in unſerenheutigen Zuſtänden ein flüſſiger , und auf der andern Seite werden wir dadurch,daß die Sozialdemokratie die Jugend mit deſtruktiven Tendenzen zu erfüllen ſucht ,geradezu dazu gezwungen , dem ein politiſches Gegengewicht dadurch entgegen⸗zuſetzen , daß wir unſererſeits die Jugend auch mit dem aufbauenden politiſchenGeiſte zu erfüllen ſuchen . ( Sehr richtig ! links . )

Meine Herren , es kommt ein weiteres hinzu . Welche Altersgrenze ſollman wählen ? . . Die preußiſchen Vorſchriften ſtammen aus einer Zeit , woder Begriff des jugendlichen Arbeiters in weit höherem Maße von dem Begriffdes Lehrlings gedeckt wurde , als es heute der Fall iſt ; heute prävaliert der
jugendliche Arbeiter , der nicht Lehrling iſt . Und dann erſchien es bedenklich , eine
Beſtimmung , die im beſtehenden Geſetz wohl beibehalten werden konnte , auf ein
neues Geſetz zu übertragen und damit eine in ſich kaum rationelle , in der Praxis
vielfach zu wunderlichen Folgen führende Unterſcheidung zwiſchen dem Lehrlingund dem Nichtlehrling zu ſtatuieren , der im übrigen auch noch alle die Bedenkenanhaften , welche , wie ich mir auszuführen erlaubt habe , überhaupt gegen die
Feſtſtellung einer Altersgrenze ſprechen . “

( 69. Sitzung vom 9. Dezember 1908 S. 2093 . )
Vor dem Wunſche der Konſervativem war dies alles ver⸗

flogen ; die Regierung ſtimmte nun auch zu. Abg . Giesberts be⸗
tonte aber , wie der Ausſchluß der Jugendlichen aus politiſchen Ver⸗
einen und Verſammlungen dieſe nicht vor der Verführung zur
Sozialdemokratie ſchütze, da geſellige Vereinigungen dies beſſer beſorgten .
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„ Zur Beurteilung und Abſtimmung über politiſche Gegenſtände brauchen

Wir die jugendlichen Leute nicht in den Verſammlungen. Wir brauchen

ſie , um für das politiſche Leben und für die Weltanſchauungskämpfe
einen entſprechenden Nachwuchs heranzuziehen. Ich bin der Ueber⸗

zeugung , daß gerade dieſe Beſtimmungen dazu führen werden , daß

die heranwachſende Jugend viel zu ſpät in die modernen Welt⸗

anſchauungskämpfe der Gegenwart eingeführt wird , daß ſie erſt in

einem Zeitalter hineinkommt , wo ſie ſo ſehr von den Jugendſünden
und Flegeljahren verdorben ſind , daß ſie kein Verſtändnis mehr

haben für die großen ſtaatserhaltenden Ideale und für die Kämpfe

um die chriſtliche Weltanſchauung . . . Der junge Mann mit

18 Jahren und unter 18 Jahren , der ſich einer Gewerkſchaft an⸗

ſchließt , gibt damit zu verſtehen , daß er ein ernſter Menſch iſt , der

ernſte Ziele verfolgt , er gibt damit zu erkennen , daß er lieber ſeinen

Standeskollegen hilft , beſſere Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen zu er⸗

ringen , als ſeine jungen Jahre und freien Stunden auf Tanzböden

und in ſonſtigen zweideutigen Lokalen zu vertreiben .

Endlich : wird das Verbot ſtreng durchgeführt , daß keine jungen

Leute unter 18 Jahren einem politiſchen Verein angehören dürfen ,

dann haben wir damit zu rechnen , daß die Polizeipraxis in der

Auslegung des politiſchen Begriffes dieſelbe bleibt wie bisher ,

d. h. daß die Gewerkſchaftsbewegung als eine politiſche Bewegung

angeſehen wird . Man wird gegen unliebſame gewerkſchaftliche

Organiſationen ſtets das politiſche Moment geltend machen . Ich er⸗

innere daran , in welcher großen Zahl jugendliche Arbeiter vertreten

ſind in der Tertil - , Tabak⸗ und Papierinduſtrie . Dort kann keine

Lohnbewegung ohne die Mithilfe dieſer Arbeiter überhaupt geführt
werden , und die Unmöglichkeit, dieſe Leute heranzuziehen , wird zur

Folge haben , daß auch die älteren Arbeiter auf die Eroberung

beſſerer Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen verzichten müſſen !
Wie wollen wir unſere Handwerksgeſellen dazu erziehen, zu

ihren Geſellenausſchüſſen ihrem Charakter und ihrer Geſinnung ent⸗

ſprechende Leute zu wählen ? Wie wollen wir ſie zur Vorbereitung

auf die Meiſterprüfung , auf die Geſellenprüfung erziehen ? Wie

wollen wir ſie erfüllen mit dem nötigen Standesbewußtſein , auf das

der Handwerkerſtand ſo großen Wert legt , wenn man uns verbietet ,

mit ihnen die einſchlägigen Gebiete zu behandeln ? Die ganze Hand⸗

werkerfrage iſt doch zum großen Teil eine politiſche Frage , die ohne

die Erörterung und Stellungnahme auf dem Gebiete der Politik gar

nicht erörtert werden kann . Darum richtet ſich dieſer Paragraph auch
im letzten Grunde gegen den handwerksmäßigen Mittelſtand . Und

nun erſt die Wahlen zu den Gewerbegerichten und zu den Kranken⸗

kaſſen ! Wie ſich die kaufmänniſchen Vereine damit abfinden werden ,

wie ſich auch der Deutſch⸗nationale Handlungsgehilfenverband , der

auch eine erhebliche Zahl junger Leute unter ſich hat , damit abfinden
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wird , das wollen wir vorläufig einmal abwarten . Der Sczial⸗
demokratie wird die Beſtimmung nicht ſchaden , aber ſchaden wird ſie 13
doch ganz erheblich unſerer chriſtlich⸗nationalen Arbeiterbewegung . 7**
Wir ſind in erſter Linie darauf angewieſen , unſere Rekruten bei der
heranwachſenden Jugend zu ſuchen . Mit ſolchen , die ſchon Stellung
genommen haben nach rechts oder links , iſt nicht viel mehr anzu⸗ ‚
fangen , die haben ihre Richtung und halten ſie bei . Soll unſere
Bewegung eine Zukunft haben — und das hoffen wir ſtark —,
dann müſſen wir beſtrebt ſein , den Nachwuchs in der Arbeiter⸗
bewegung möglichſt frühzeitig auf die Bahn der chriſtlich⸗nationalen
Ideen zu lenken . Darum trifft dieſe Beſtimmung gerade unſere Be⸗ 0
wegung am allermeiſten . “ ( 141 . Sitzung vom 6. April 1908 S . 4705 . )
Der Antrag des Zentrums wurde mit 199 gegen 162 Stimmen

ö

abgelehnt ; vom Blocke trennten ſich die freiſinnigen Abg . Dohrn ,
Neumann⸗Hofer , Potthoff , während der chriſtlich⸗ſoziale Abgeordnete
Behrens ſich der Abſtimmung enthielt .

*
4* *

Die Aufhebung ſämtlicher Koalitionsverbote beantragten die M
Sozialdemokraten (I. Seſſ . 1907/08 D. ⸗S . Nr . 830 ) . Der Abg .
Herold führte zu dieſem Antrage aus : 65

„ Auch wir im Zentrum ſind allezeit dafür eingetreten , daß auch den länd⸗
lichen Arbeitern die Freiheit gewahrt ſein muß , Verabredungen und Verein⸗
barungen zu treffen , um günſtigere Arbeitsbedingungen zu erlangen . Aber ſo einfach ,
mit einem Paragraphen innerhalb des Vereinsgeſetzes , dieſe Frage zu löſen , das geht
doch nicht an ; das haben ſchon die Beratungen der Kommiſſion deutlich gezeigt .
( Hört ! hört ! links . ) Für die ländlichen Verhältniſſe beſtehen doch beſondere Eigen⸗
tümlichkeiten , welche auch bei der Gewährung der Freiheit zu der bezeichneten Ver⸗
abredung berückſichtigt werden müſſen . Gewiß iſt jede Arbeitseinſtellung mit
großen Schäden für die Arbeitnehmer wie für die Arbeitgeber verbunden ; aber
in der Induſtrie handelt es ſich durchweg darum , daß die Produktion infolge
der Arbeitseinſtellung vermindert , unter Umſtänden auch ganz aufgehoben wird ,
wodurch zwar große Verluſte entſtehen können , aber doch bereits erzeugte Werte
nicht vernichtet werden . In der Landwirtſchaft jedoch könnte durch einen um⸗
faſſenden Streik — wenn auch die Frage in Deutſchland noch nicht praktiſch ge⸗worden iſt — die Möglichkeit eintreten , daß die Ernte in großem Umfange nicht
eingeheimſt werden könnte und dadurch völlig verloren ginge , daß alſo bedeutende
Werte vollſtändig zugrunde gingen — ein unabſehbarer Schaden nicht nur für
den Landwirt , ſondern für das ganze Nationalvermögen ; ja es könnte dadurch
ſogar ein großer Nachteil für die geſamte Volksernährung entſtehen . ( Sehr wahr !
in der Mitte und rechts . )

Aus dieſem Grunde ſind wir , obſchon wir den Arbeitern gern das Recht
der Vereinbarung gewähren wollen , doch der Anſicht , daß dieſe eigentümlichen
Verhältniſſe der Landwirtſchaſt berückſichtigſt werden müſſen ( hört ! hört ! bei den
Sozialdemokraten ) , und deshalb ſind wir nicht in der Lage , innerhalb dieſes
Geſetzes für die Anträge , wie ſie uns hier vorliegen , zu ſtimmen . “

( 141. Sitzung vom 6. April 1908 S. 4731 . ) 0
Der ſozialdemokratiſche Antrag wurde abgelehnt .

—
—
—

——

———————



Das Zentrum brachte aber gleichzeitig folgende Reſolution ein:
„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstag einen
Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen für diejenigen Gebiete
Deutſchlands , in denen entgegenſtehende Beſtimmungen beſtehen , auch
den landwirtſchaftlichen Arbeitern unter Wahrung der beſonderen
Bedürfniſſe der Landwirtſchaft die Freiheit gewährleiſtet wird, Ver⸗

einbarungen zum Zweck der Erreichung beſſerer Arbeitsbedingungen

zu treffen . (1. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 840 . )

Die Sozialdemokraten beantragten , die Worte : „unter Wahrung
der beſonderen Bedürfniſſe der Landwirtſchaft “ zu ſtreichen . (J. Seſſ .
1907 %08 D . S . Nr . 854 ) . Die Beratung der Reſolution wurde auf
den nächſten Schwerinstag im Herbſte zurückgeſtellt . In der Kom⸗

miſſion wurde aber feſtgeſtellt , daß der § 24 des Entwurfs nicht
beſtimmt ſei, dem Koalitionsrechte der ländlichen Arbeitnehmer weitere

Beſchränkungen aufzuerlegen . Nur die beſtehenden Vorſchriften ſollten
aufrecht erhalten werden .

Auch die Beratung der Reſolution des Blocks : „ den Herrn
Reichskanzler zu erſuchen , dahin zu wirken , daß die beſtehenden geſetz⸗
lichen Vorſchriften über das Plakatweſen —insbeſondere ſoweit
ſie mit dem Vereins⸗ und Verſammlungsweſen zuſammenhängen —

einer baldigen Reviſion unterzogen werden “ ( . Seſſ . 1907/08
D. ⸗S. Nr . 829 ) wurde zurückgeſtellt .

Veber die Aufrechterhaltung der landesgeſetzlichen Beſtimmungen
über religiöſe Vereine und Orden findet ſich das nähere im

zweiten Teil .
Das geſamte Vereinsgeſetz wurde am 8. April 1908 mit 195

gegen 168 Stimmen mit 5 Enthaltungen angenommen .

Gefehlt haben : Beuchelt (konſ. ) , Dahlem ( 3. ) , Fehrenbach ( Z. ) ,
Frhr . v. Freyberg ( Z. ) , Dr . Goller ( Frſ . Vp. ) , Gothein ( Frſ . Vgg. ) ,
Haußmann ( Vp. ) , Dr . Hahn (konſ. ) , Dr . Heim ( 3. ) , Held ( Wild ,
ehed . natl ) , Hoen ( 3) , Graf von Kanitz ( konſ ) , Labroiſe ( Lothr . ) ,
Müller⸗Fulda (3. ), Merkel (natl . ) , Oeſer ( Dſche . Vp. ) , Dr . Opfer⸗
gelt ( Z. ) , Dr . Ricklin (Elſäſſer ) , Speck ( Z. ) , Spindler ( Z. ) , von Staudy
(onſ. ) , de Wendel ( Lothr . ) , von Winterfeldt⸗Menkin (konſ. ) ,
Zindler (konſ. ) .

Es haben ſich der Abſtimmung enthalten : Behrens ( Wirtſch .
Vag. ) , Feldmann (konſ. ), Haas (natl . ) , Keller ( liberal ) , Oſann ( natl )
Vom Block ſtimmten mit Nein : Bindewald ( Antiſ . ) , Dohrn ( Frſ . Vg. ) ,
Köhler (Antiſ . ) , Neumann⸗Hofer , Dr . Potthoff ( Frſ . Vg. ) .

Das Geſamturteil über das neue Reichsvereinsgeſetz hat der
Abg . Gröber in ſeiner Rede vom 8. April 1908 dahin gefällt :

„ Wie iſt im übrigen die Mehrheit für den § 7 und das ganze Geſetz
zuſtande gebracht worden ? 18 Stimmen war die ausſchlaggebende Zahl . Wir
haben ja in öffentlicher Sitzung des Hauſes gehört , wie der Herr Staatsſekretär
des Reichsamts des Innern ſeine Verſprechungen ausgeteilt hat für dieLothringer ,
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für die Kaſſuben und Maſuren , für die chriſtlichen Gewerkſchaften und für die
Hirſch⸗Dunckerſchen Gewerkſchaften . Bei dieſen Verſprechungen mußte man ſich
doch die Frage vorlegen : wie konnte denn eigentlich der Herr Staatsſekretär ſolche
Verſprechungen machen ( lebhafte Rufe : Sehr richtig ! in der Mitte und bei den
Sozialdemokraten ) , Verſprechungen an Stelle der Landesbehörden , die die Aus⸗
führung des Geſetzes haben ? ( Stürmiſche Zuſtimmung in der Mitte und
bei den Sozialdemokraten . Rufe von den Sozialdemokraten : Da geht ' s! )
Wenn wir ſonſt an einen ſolchen Fall kommen , da wird ſofort ein⸗
gegriffen und geſagt : ja , die Bundesregierungen ſind ſelbſtändige Teile ,
da darf man nicht vorgreifen ( lebhafte Rufe : Sehr gut ! in der Mitte und
bei den Sozialdemokraten ) ; jeder einzelne Bundesſtaat beſteht auf ſeiner Selb⸗
ſtändigkeit . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Wenn es ſich aber um ſolche Fragen
handelt , da kann der Herr Staatsſekretär in üppiger Fülle Verſprechungen , aller⸗
dings nur unter „beſonders umſchriebenen “ Vorausſetzungen , erteilen . Darin
liegt gerade das Geheimnis dieſer Verſprechungen . ( Feiterkeit in der Mitte . )
Nur für „beſonders umſchriebene “ Teile der Bevölkerung wird dieſe gnädige Be⸗
handlung in Ausſicht geſtellt . ( Hört ! hört ! in der Mitte und bei den Sozial⸗demokraten . — Rufe : Loyale ! ) Und zwar ſagte der Herr Staatsſekretär — ichwill das Zitat , um ihm nicht unrecht zu tun , wörtlich anführen — am
4. April 1908 :

Ich halte mich zu der beſtimmten Annahme für berechtigt , daß die Landes⸗
regierungen ihre Maßnahmen ſo treffen werden , daß , ſoweit die von dem
Herrn Abgeordneten Graef beſonders umſchriebenen Vorausſetzungen für
fremdſprachige Teile der Arbeiterſchaft zutreffen , dieſe durch eine ungeeignete
Anwendung des § 7 in der Verfolgung geſetzlicher Beſtrebungen auf dem

—. —
der Regelung ihrer Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen nicht beeinträchtigt

werden .
Man kann dazu ſagen , es ſcheine , daß die verbündeten Regierungen ſich ſo

ausgeſprochen haben , daß der Herr Staatsſekretär glaubt annehmen zu dürfen ,
ſie würden bei der Ausübung des Geſetzes die von ihm bezeichneten Richtlinien
einhalten . Inſofern wird man ja dem Herrn Staatsſekretär , wenn das richtig
iſt , keinen Vorwurf machen können . Aber es hängt doch ſchließlich alles — und
das iſt die Hauptſache — von dem freien Ermeſſen der Polizeibehörden und der
Landeszentralbehörden ab. ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Die Freiheitsrechte
deutſcher Reichsbürger hängen von dem freien , willkürlichen Ermeſſen dieſer Be⸗
hörden ab. ( Hört ! hört ! in der Mitte . ) Iſt es je erhört worden , daß man ein
ſo wichtiges Freiheitsrecht à discrétion den Polizeibehörden überläßt ? (Lebhafte
Rufe : Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . )

Das Geſetz bedeutet in dieſen Ausnahmebeſtimmungen gegen Polen und
Sozialdemokraten einen Bruch mit dem gemeinen Recht . ( Lebhafte Zuſtimmung
und hört ! hört ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . ) Und dieſer Rechts⸗
bruch hat das Gefühl der allgemeinen Unſicherheit des Rechts zur Folge . Es
gibt jetzt keine Minderheit mehr , die ſich nicht jeden Augenblick ſagen muß : kann
nicht auch gegen dich eine ſolche Vergewaltigung erfolgen ? ( Sehr richtig ! in der
Mitte und bei den Polen . ) Nicht mit Unrecht haben die Juden ſich ſofort an
uns gewandt in Briefen ( ſehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten
—Lachen bei den Blockparteien ) und haben gefragt : Können wir uns noch auf
die Freiſinnige Partei verlaſſen ? kann nicht auch gegen uns ein ſolches Ausnahme⸗
geſetz ergehen wie gegen die Polen ? ( Zuſtimmung in der Mitte und bei den
Polen . — Gelächter links . ) Ja , meine Herren vom Freiſinn , Sie lachen über
ſich ſelbſt . ( Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . ) Und
wenn ein ſolcher Bruch des Rechts erfolgt , da fragt man ſich unwillkürlich : welcheweiteren Ausnahmegeſetze ſind noch in Zukunft zu erwarten auf der abſchüſſigen
Bahn , die mit dieſem Geſetz beſchritten worden iſt ? ( Sehr richtig ! in der Mitte
und bei den Sozialdemokraten . )

Bisher hatte die Zentrumspartei mit den Freiſinnigen zuſammen eine



Abwehrmehrheit gebildet gegen alle Ausnahmegeſetze . Dieſer Abwehrmehrheit iſt
es zu danken geweſen , daß die Umſturzvorlage und die Zuchthausvorlage zu Fall

gebracht worden iſt . ( Zuſtimmung in der Mitte . ) Dieſe Abwehrmehrheit hat auch
das Reichstagswahlrecht gegen alle die vielen geheimen Umtriebe und Angriffe zu
ſchützen verſtanden lerneute Zuſtimmung in der Mitte ) und hat das allgemeine
gleiche geheime direkte Wahlrecht nicht bloß zu ſchützen verſtanden gegen Rück⸗

wärtsrevidierungen , ſondern noch weiter geſtärkt und ausgebaut durch den ver⸗

beſſerten Schutz des Wahlgeheimniſſes und durch die Einführung von Diäten für
den Reichstag ( ſehr gut ! in der Mitte und bei den Polen ) , eine Verbeſſerung ,
die das Wahlrecht erſt zu einem wahrhaft allgemeinen Wahlrecht in der vollſten

Bedeutung des Wortes gemacht hat . ( Zuſtimmung in der Mitte . ) Meine Herren ,
dieſer Abwehrmehrheit iſt es bisher zuzuſchreiben geweſen , daß die verderbliche
preußiſche Polenpolitik nicht in den Reichstag übertragen worden iſt . (Lebhafte
Zuſtimmung in der Mitte und bei den Polen . ) Nun hat ſich der Freiſinn von

der ee getrennt , und was nun kommen wird , das wiſſen wir nicht ,
weiß vielleicht auch der Freiſinn nicht . ( Zuſtimmung in der Mitte und bei den

Sozialdemokraten . ) Wenn die Reichstagsmehrheit in dieſer Richtung weiter

arbeitet , müſſen wir auf alles gefaßt ſein . Jedenfalls trägt der Freiſinn die Ver⸗

antwortung für die Beſchreitung dieſer Bahn . ( Lebhafter Beifall in der Mitte
und bei den Sozialdemokraten . — Heftiger Widerſpruch bei den Freiſinnigen . )

Meine Herren , dieſes Geſetz hat zur Wirkung auch eine bedauernswerte

Schädigung des Anſehens der Geſetze . Nur gerechte Geſetze dürfen darauf rechnen ,
im Volke mit aller Achtung und mit vollem , willigem Gehorſam entgegengenommen
zu werden , nicht Gewaltsgeſetze , die nach dem Grundſatz gemacht werden : Macht
geht vor Recht . ( Ruf in der Mitte : Pfuil ) Sie von der Linken haben dieſes
Wort „ Macht geht vor Recht “ mit vollem Recht getadelt , als es von der Rechten
des Hauſes fiel , Sie haben aber jetzt nach eben dieſem Grundſatz ſelbſt gehandelt .
( Zuſtimmung in der Mitte und bei den Sozialdemokraten —lebhafter Widerſpruch
bei den Freiſinnigen ) , und damit iſt eine weſentliche Grundlage der chriſtlichen
Auffaſſung vom Staate erſchüttert , jener chriſtlichen Auffaſſung vom Staat , die
als weſentliche Aufgabe des Staates den Schutz des Rechtes und der Gerechtigkeit
anſieht ( Zuruf rechts ) — ja , gewiß , nicht bloß des Staates , aber des Staates
vor allen Dingen . Deshalb eröffnet die Annahme eines ſolchen Geſetzes eine
düſtere Ausſicht in die Entwicklung der politiſchen Verhältniſſe Deutſchlands in
der Zukunft . ( Beifall in der Mitte und bei den Sozialdemokraten . )

Ein ſolches Geſetz kann auch nicht ohne internationale üble Wirkungen
bleiben. Allzuviele Freunde haben wir im Auslande leider nicht . ( Sehr richtig !
in der Mitte und bei den Polen . ) Wir müſſen uns aber durch eine ſolche Polen⸗
politik des Reiches mit allen den Völkern verfeinden , die auch Polen unter ihren
Untertanen beſitzen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Es bedeutet dieſes Geſetz eine

Erſchütterung desDreibundes , dieſer wichtigen Garantie für den europäiſchen
Frieden (ſehr richtig ! in der Mitte und bei den Polen — oh! rechts und bei den

Nationalliberalen ) , was wir aufs tiefſte beklagen . ( Sehr richtig ! ) Wir ſäen mit

einem ſolchen Geſetz Mißtrauen unter allen Völkern des Erdkreiſes ( ſehr richtig !
in der Mitte — Lachen bei den Blockparteien ) , die da mit anſehen müſſen , daß
man ausländiſche , fremdſprachige Arbeiter bei uns in Deutſchland unter ein
Ausnahmegeſetz ſtellt . ( Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Polen . — Lachen. )

Meine Herren, die Vorlage bedeutet nichts anderes als die Uebertragung
der alten preußiſchen Gewaltpolitik ( oho ! rechts ) auf das Reich . ( Sehr gut ! ſehr
richtig ! in der Mitte und bei den Polen . ) Kein anderer als Staatsminiſter
Miquel hat einmal im Februar 1890 einem Zentrumsabgeordneten gegenüber
geſagt , das Deutſche Reich habe drei große Fehler — er hat ſich noch etwas
derber ausgedrückt — begangen : den Kulturkampf , das Sozialiſtengeſetz und die

Polengeſetzgebung. CLebhaftes Hört ! hört ! bei den Polen und in der Mitte . )
Der Kulturkampf iſt in der Hauptſache , wenn auch nicht ganz , überwunden ; das

Sozialiſtengeſetz iſt noch in demſelben Jahre , als Miquel im Februar es ſagte ,
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Ende September abgelaufen . Bei der Polenpolitik aber ſucht man mit einer
Hartnäckigkeit ohnegleichen immer fortzumachen trotz aller traurigen Erfahrungen
( ſehr richtig ! in der Mitte ) , die Preußen auf dieſem Wege bisher hat machen
müſſen . ( Sehr richtig ! bei den Polen und in der Mitte . )

Meine Herren , wenn dieſe Machtpolitik Fiasko gemacht hat beim Kultur⸗
kampf und beim Scozialiſtengeſetz , ſo wird ſie auch Fiasko machen — das iſt
unſere feſte Ueberzeugung —bei der Polenpolitik . ( Bravo ! und ſehr richtig ! bei
den Polen und in der Mitte . ) Im gegenwärtigen Augenblick hat die Gewalt
über das Recht geſiegt . ( Hört ! hört ! bei den Polen . ) Möge die Zeit bald
kommen , in welcher der Freiheitsſinn des deutſchen Volkes dem Rechte den Sieg
über die Gewalt verleihen wird . ( Lebhaftes Bravo bei den Polen und in der
Mitte . ) Meine Herren , das deutſche Volk iſt viel zu edel angelegt , als daß es
ſich auf die Dauer eine ſolche Gewaltpolitik gefallen laſſen würde . “ (Stürmiſcher
anhaltender Beifall in der Mitte und bei den Polen . — Heftiges Ziſchen bei den
Blockparteien . — Mehrfach wiederholter ſtürmiſcher Beifall und lebhaftes Ziſchen . )

( 143. Sitzung vom 8. April 1908 S. 4798 . )

§ 9. Das Majeſtätsbeleidigungsgeſetz iſt gemäß einer
Zuſage der Thronrede vom 25 . April 1907 dem Reichstage zu⸗
gegangen . (I. Seſſ . 1907/08 D. - S . Nr . 348 ) . Es ſchlug vor :

„ Für die Verfolgung und Beſtrafung der in den 88 95, 97, 99, 101 des
Strafgeſetzbuchs bezeichneten Vergehen gelten nachſtehende Vorſchriften :

Die Beleidigung iſt nur dann auf Grund der §§ 95, 97, 99, 101 ſtrafbar ,wenn ſie böswillig und mit Vorbedacht begangen wird .
Die Verfolgung tritt , ſofern die Beleidigung nicht öffentlich begangen iſt ,

nur mit Genehmigung der Landesjuſtizverwaltung ein ; für den Bereich der
Militärſtrafgerichtsbarkeit iſt nur in Friedenszeiten die Genehmigung erforderlich ,
und ſteht deren Erteilung der Militärjuſtizverwaltung zu.

Die Verfolgung verjährt in ſechs Monaten .
Iſt die Strafbarkeit nach Abſatz 2 ausgeſchloſſen , ſo finden die Vorſchriftendes vierzehnten Abſchnitts des Strafgeſetzbuchs Anwendung . “

Die erſte Leſung fand am 27 . November 1907 ſtatt ; die zweite
am 21 . Januar und die dritte am 23 . Januar 1908 . Die Kom⸗
miſſion erſtattete einen eingehenden Bericht (I. Seſſ . 1907/08 D . S .
Nr . 564 ) , in dem ſie zu folgendem Antrag kam :

„ Für die Verfolgung und Beſtrafung der in den § § 95, 97,
99, 101 des Strafgeſetzbuchs bezeichneten Vergehen gelten nachſtehende
Vorſchriften : Die Beleidigung iſt nur dann auf Grund der § § 95,
97, 99 , 101 ſtrafbar , wenn ſie in der Abſicht der Ehrverletzung ,
böswillig oder mit Ueberlegung begangen ſind . Sind in den Fällen
der § § 95, 97, 99 mildernde Umſtände vorhanden , ſo kann die

Gefängnisſtrafe oder die Feſtungshaft bis auf eine Woche ermäßigt
werden . Im Falle des § 95 kann neben der Gefängnisſtrafe auf
Verluſt der bekleideten öffentlichen Aemter erkannt werden . Die Ver⸗

folgung verjährt in ſechs Monaten . Iſt die Strafbarkeit nach Abſ . 2

ausgeſchloſſen , ſo finden die Vorſchriften des 14 . Abſchnitts des

Strafgeſetzbuchs Anwendung . “
Sämtliche bürgerliche Parteien ſtimmten dem Geſetze zu , nur die

Sozialdemokraten lehnten es ab, da ſie die Aufhebung ſämtlicher
Paragraphen des Strafgeſetzbuches über die Majeſtätsbeleidigung
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beantragten . (I. Seſſ . 1907/08 D. ⸗S. Nr . 586. ) Vom Zentrum
ſprachen die Abgeordneten Kirſch , Wellſtein und Roeren , die

zunächſt eine Reihe juriſtiſcher Bedenken vorbrachten . Abg . Roeren
anerkannte den Fortſchritt , den das Geſetz brachte ; aber er vermißte
die objektive Einſchränkung der Majeſtätsbeleidigung . „Die Bös⸗

willigkeit , die Abſicht der Ehrverletzung , die Ueberlegung ſind rein

ſubjektive Momente , die ſich im Innern des Täters abſpielen , und

auf deren Vorhandenſein man meiſtens nur aus innern Vorgängen ,
aus der Geſinnung , der Empfindungs⸗ und der Denkweiſe des Täters

ſchließen kann . Das muß aber dahin führen , daß die politiſche Ge⸗

ſinnung und folgeweiſe ſchon die bloße Parteiangehörigkeit , aus der auf
die politiſche Geſinnung geſchloſſen wird , bei der Feſtſtellung dieſer
drei Tatbeſtandsmomente mit entſcheidend in die Wagſchale fallen .
Das muß weiter zur Folge haben , daß bei jemandem , der einer

Parei angehört , die nach der Anſchauung des erkennenden Richters
als regierungs⸗ und ſtaatsfeindlich , oder als antinational gilt , oft
Böswilligkeit und die Abſicht der Ehrverletzung angenommen wird ,
während bei jemandem , der einer anderen Partei angehört , dieſelbe
Auslaſſung nur als unbeſonnen , unüberlegt oder ſcherzhaft gemacht
angeſehen wird . Dies aber muß dahin führen , daß das Vertrauen

der Bevölkerung zur Objektivität der Rechtſprechung ſchwindet und die

Juſtiz dem Verdacht einer Parteijuſtiz ausgeſetzt wird . Es wäre

deshalb durchaus erwünſcht , neben den ſubjektiven Momenten , die

ſich ſchließlich auf die Perſönlichkeit des Täters beziehen , nun auch
noch für die Auslaſſung ſelbſt , für ihre Qualität , ihre Form uſw .
objektive Einſchränkungen aufzunehmen , die unabhängig von der

Parteiangehörigkeit des Täters feſtgeſtellt werden können . “ ( 85. Sitzung
vom 21 . Januar 1908 S . 2595 . )

Der Abg . Roeren ſtellte auch in der Kommiſſion den Antrag , die

Majeſtätsbeleidigung objektio einzuſchränken durch die Aufnahme der

„beſchimpfenden Form “ , wie ſie ſchon im § 166 über Gottes⸗

läſterung, Beſchimpfung der Religionsgeſellſchaften beſteht , aber der

Freiſinn ſtimmte gegen dieſen Antrag , der den wirkſamſten Fortſchritt
gebracht hätte. (Siehe 85 . Sitzung vom 21 . Januar 1908 S . 2608 . )
Aber immerhin iſt das Geſetz auch in dieſer Form ein Fortſchritt , in⸗

dem es die Verjährungsfriſt abkürzt und der Rachſucht von Denunzianten
einen Riegel vorſchiebt .

§ 10 . Das Geſetz über den verſicherungsvertrag
hat ſchon in der zweiten Seſſion 1905/06 dem Reichstage vor⸗
gelegen ; die Kommiſſion hat es auch durchgearbeitet und einen

umfangreichen Bericht feſtgeſtellt , die Auflöſung des Reichstages
verhinderte jedoch die Erledigung des Entwurfes , der am 29 . April
1907 im weſentlichen nach den Beſchlüſſen der Reichstagskommiſſion
wieder vorgelegt wurde . (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 364 . ) Am
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27 . November 1907 fand die erſte Leſung ſtatt , in welcher der
Abg . Wellſtein mit Recht hervorhob : „ Der Geſetzentwurf iſt von
der Abſicht getragen , einen billigen und gerechten Ausgleich der beiden
ſich beim Vertragsabſchluß gegenüberſtehenden Kräfte herbeizuführen ,
und es konnte bei dem Stande der Dinge in Deutſchland nicht aus⸗
bleiben , daß die Beſtimmungen des Entwurfs in verſchiedenen
entſcheidenden Vorſchriften gegen das Verfahren mancher Verſicherungs⸗
geſellſchaften Stellung nahmen . Es konnte andererſeits ebenſowenig
verwunderlich erſcheinen, daß hier ſowohl im Plenum bei der erſten
Leſung als auch in der Kommiſſion , wie der Bericht zeigt , ſich Ver⸗
teidiger der Verſicherungsunternehmungen fanden . “ ( 59. Sitzung vom
27 . November 1907 S . 1827 . ) Am 30 . Januar 1908 erſtattete die
Kommiſſion ihren Bericht (I. Seſſ . 1907/8 D . S . Nr . 626 ) , der in
allen weſentlichen Punkten auf unveränderte Annahme lautete ; gleich⸗
zeitig ſchlug die Kommiſſion folgende zwei Reſolutionen vor :

„1. die verbündeten Regierungen zu erſuchen , die landesgeſetzlichen Straf⸗
beſtimmungen wegen Ueberverſicherung einer Prüfung zu unterziehen unddie Frage , ob und in welcher Weiſe eine Beſtrafung wegen Ueberverſicherungeintreten ſoll , reichsgeſetzlich zu regeln ;

„ die verbündeten Regierungen zu erſuchen , baldmöglichſt einen Geſetzentwurf
vorzulegen , durch den die Rechtsverhältniſſe der Penſions⸗ , Witwen⸗ und
Waiſenkaſſen , welche von induſtriellen Arbeitgebern für die Arbeiter ihrerBetriebe eingerichtet ſind , insbeſondere die Anſprüche der aus dem Betriebe
ausſcheidenden Arbeiter an die Leiſtungen der Kaſſe reſp . auf Rückzahlungeines entſprechenden Teiles der Beiträge geregelt werden . “

Ein ſozialdemokratiſcher Antrag wollte die Verſicherungskaſſen
mit beſtimmten Vorſchriften dem Gefetze ſelbſt unterſtellen . ( 1 Seſſ .
1907/08 D . S . Nr . 692 . )

Bei der am 1. Mai 190 ſtattgehabten zweiten Leſung behandelte
der Abg . Giesberts beſonders die Frage der Abonnentenverſicherung
der Zeitungen und die Frage der Werkspenſionskaſſen :

„ Nun iſt es ohne weiteres klar , daß ein reelles Verſicherungsgeſchäft und ein
reelles Zeitungsgeſchäft ſich abſolut nicht miteinander vereinbaren laſſen , weil die Be⸗träge , die für Abonnement und Verſicherung gemeinſam zu zahlen ſind , ſo hoch ſein
würden , daß ſie eher abſchreckend auf die Gewinnung der Abonnenten wirken als
anziehend . Die Verſicherung wird hier zum Hausknecht für die Preſſe gemacht, die Ver⸗
ſicherung ſoll hier weſentlich das Reklamemittel ſein , um Abonnenten einzufangen .Und das iſt nicht einmal das Schlimmſte : es werden Tauſende um eine gute ,reelle Verſicherung geradezu betrogen

Die Penſionskaſſen verdanken ihre Entſtehung urſprünglich einer gutenAbſicht der großinduſtriellen Arbeitgeber , für ihre Arbeiter bei Alter und Invaliditäteine beſtimmte Fürſorge zu treffen . Wir finden ſie deshalb hauptſächlich in den
ſchweren Induſtrien , in den chemiſchen Induſtrien uſw . Dort ſind dieſe Kaſſen
am längſten eingerichtet . Das entſprach wohl auch einem gewiſſen Verantwortungs⸗
gefühl der Arbeitgeber , die ſich ſagten : wenn unſere Arbeiter durch die Eigentüm⸗lichkeit der Produktion ſo ſchweren Schaden an Leben und Geſundheit erleiden ,
dann müſſen wir ihnen eine gewiſſe Verſorgung in Ausſicht ſtellen . “

( 147 . Sitzung vom 1. Mai 1908 S. 4997 . )
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Er brachte dann eine Reihe von Mißſtänden , die ſich bei dieſen
Kaſſen ergeben haben , zur Sprache , beſonders den Verluſt eines

jeden Anſpruchs ſeitens der Arbeiter beim Verlaſſen des Werkes .

Staatsſekretär Nieberding gab in beiden Fragen eine entgegen⸗
kommende Erklärung ab, mit der ſich das Zentrum deshalb vorerſt

begnügte , weil es einen Teil dieſer Fragen in der Gewerbeordnungs⸗
novelle regeln will ; daher ſtimmte es auch gegen den ſozialdemokratiſchen
Antrag , der die Frage des Arbeitsvertrages und der Penſionskaſſe
nicht ſcharf auseinander hielt und nur jenen Arbeitern einen Anſpruch

geben wollte , die mindeſtens 200 Beitragswochen geleiſtet haben .

§ 11 . Mit der preußiſchen Enteignungsvorlage

befaßte ſich eine polniſche Interpellation (I. Seſſ . 1907/08 D. S .

Nr . 567 ) , welche am 15 . und 16 . Januar 1908 beſprochen wurde ,

nachdem der Reichskanzler es abgelehnt hatte , die Anfrage , welche
Maßnahmen der Landesgeſetzgebung betreffe, zu beantworten . Die

Zentrumsfraktion ließ durch ihren Vorſitzenden Graf von Hompeſch
folgende Erklärung abgeben :

„ Der dem preußiſchen Landtage vorliegende Geſetzentwurf über Maßnahmen
zur Stärkung des Deutſchtums in den Provinzen Weſtpreußen und Poſen verſtößt
nach unſerer Auffaſſung gegen die in den Rechten aller Kulturvölker anerkannte

Gleichheit der Staatsbürger vor dem Geſetze und gegen die durch das Bürger⸗
liche Geſetzbuch und die Verfaſſung gewährleiſtete Unverletzlichkeit des Eigentums .
( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte und bei den Polen . ) Er iſt ein Schritt zum
ſozialiſtiſchen Staate . ( Lachen rechts und bei den Nationalliberalen . ) Auf dem
Boden der geltenden Geſellſchaftsordnung ſtehend , müſſen wir uns gegen dieſe
Vorlage um ſo mehr wenden , als ſie nicht zur Verſöhnung der Bewohner der
genannten Landesteile , ſondern zur Verſchärfung der Gegenſätze unter ihnen führt
und die Intereſſen der deutſchen Bevölkerung innerhalb wie außerhalb der
Grenzen des Reichs in weitem Umfange zu ſchädigen geeignet iſt . ( Lebhaftes
Bravo in der Mitte und bei den Polen . ) “

( 80. Sitzung vom 15. Januar 1908 S. 2456 . )

Bekanntlich iſt dieſe Vorlage im preußiſchen Abgeordnetenhauſe
mit Hilfe der Rechten , des Bundes der Landwirte und der National⸗
liberalen angenommen worden , während im Herrenhauſe die liberale

Gruppe zur Mehrheit verhalf ; dort ſtimmten Herzog Ernſt Günther
(der Schwager der Kaiſers ) , Fürſt zu Fürſtenberg ( der Freund des

Kaiſers ) und die beiden Heerführer Graf Häſeler und Frhr . von

der Goltz gegen das Geſetz , während der Führer der deutſchen Ver⸗

einigung , Graf Hoensbroech , für dasſelbe ſtimmte .

*
* *

Zu dieſem Abſchnitt gehört auch die Frage der Oſtmarken⸗
zulage ; am 30 . April 1908 forderte die Regierung 1 048 338 M.

(301 100 M. für die Beamten der Heeresverwaltung und die Unter⸗

offziere) und 710000 M. für die Reichspoſtbeamten „ zu außerordent⸗
lichen unwiderruflichen Zulagen für die in der Provinz Poſen und
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den gemiſchtſprachigen Kreiſen der Provinz Weſtpreußen angeſtellten
mittleren , Kanzlei⸗ und Unterbeamten “ . (I. Seſſion 1907/08 Druckſ .
Nr . 909 . ) Am 4. Mai 1908 fand die erſte Leſung ſtatt , in welcher
die Redner des Blocks den Geſetzentwurf begrüßten , während der

Abg . Gröber erklärte :

„ daß die Vorlage ſich in zwei wichtigen Punkten von dem Beſchluß des Reichs⸗
tages vom 1. April unterſcheidet , denn ſie enthalte die Zulage nicht nur für die
Poſtbeamten , ſondern auch für die Militärbeamten und die Unteroffiziere und
ſchränke den Begriff der Unwiderruflichkeit auffallenderweiſe dahin ein , daß eine
Zulage während des Rechnungsjahres nicht widerrufen werden könne . Als un⸗
widerruflich könne man aber nur eine Zulage anſehen , die dauernd bewilligt ſei .
Mit demſelben Rechte wie für die Oſtmarken müßte auch in andern Landesteilen
den Beamten dieſe Zulage gewährt werden , namentlich in Rheinland und Weſt⸗
falen , wo Tauſende von Polen vorhanden ſeien und die Poſtbeamten deshalb
dieſelben Schwierigkeiten hätten wie im Oſten . Die Oſtmarkenzulage verfolge
aber lediglich eine beſtimmte politiſche Tendenz . Deshalb habe der Abg. Schrader
1903 für ſeine Freunde erklärt , daß die Oſtmarkenzulage kein geeignetes Mittel
ſei , das erſtrebte Ziel zu erreichen , daß ſie nur eine Belohnung für politiſche
Haltung ſei und daß ſeine Freunde ſie deshalb nicht bewilligen könnten , und der
Abg. Dove habe 1904 ſogar erklärt , daß ſeine Freunde die Zulage , gleichviel , ob
ſie widerruflich oder nicht widerruflich ſei, nicht bewilligen könnten . Jedenfalls
ſolle die Zulage nur die politiſche Geſinnung fördern , ein ſolches Mittel ſei nicht
nur völlig nutzlos , ſondern geradezu verkehrt .

Die Zentrumsfraktion hat ſich von Anfang an gegen die Oſtmarkenzulagen
erklärt , und ſie wird auch heute gegen dieſe Vorlage ſtimmen . Wir wollen keine
Bezahlung für ein beſtimmtes politiſches Verhalten . ( Beifall im Zentrum . ) Wir
wollen , daß der Beamte ſeine Pflicht tut ; darüber hinaus aber ſoll er frei ſein
in der Betätigung ſeiner politiſchen Geſinnung . ( Beifall im Zentrum . ) Solche
Zulagen können nach unſerer Ueberzeugung nur korrumpierend auf den Beamten⸗
ſtand einwirken , ſie werden in vielen Kreiſen eine politiſche Geſinnungsloſigkeit
herbeiführen . Solche Zulagen fördern ein charakterloſes Strebertum ( Sehr
richtig ! im Zentrum ) mit allen ſeinen trüben Nebenerſcheinungen ; ſie rufen ein
politiſches Spionageweſen und Denunziantentum wach ; ſie ſetzen notwendigerweiſe
das Beamtentum in ausgeſprochenen Gegenſatz zu der Bevölkerung , der das
Beamtentum zu dienen berufen iſt ; ſtatt Beamte und Volk zu verbinden , wirken
ſolche Zulagen trennend und zerklüftend . Vollends im nationalen Kampfe iſt ein

ſolches Mittel nicht bloß völlig nutzlos , ſondern geradezu verkehrt ; kein einziger
Pole wird durch eine ſolche Zulage zum Deutſchtum herübergezogen . Die Oſt⸗
markenzulage bedeutet eine Bezahlung für antipolniſche Geſinnung und Geſinnungs⸗
betätigung . Ein ſolches Kampfmittel verbittert nur den Gegner , beſiegt ihn aber

nicht . Im Gegenteil , ſtatt den Gegner zu ſchwächen , ſchwächt es den , der von

ſolchem Mittel Gebrauch macht , weil er ſich damit ſelbſt ins Unrecht ſetzt . “

In der zweiten Leſung am 5. Mai 1908 wurde die Vorlage
unter Ablehnung der Zulage für die Unteroffiziere (J. Seſſion 1907 %08

Druckſ . Nr . 963 ) mit 156 gegen 148 Stimmen des Zentrums , der

Polen , der Sozialdemokraten und einiger Freiſinnigen angenommen .
Damit iſt die preußiſche Polenpolitik auch in den Reichsetat eingeführt ;
die erſte Frucht des Sprachenartikels .

§ 12 . Mit dem Strafvollzug befaßte ſich folgende Reſo⸗
lution des Zentrums : „ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , dem

Reichstage einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen den Unter⸗
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ſuchungsgefangenen allgemein , ſowie den zu Gefängnisſtrafe ver⸗
urteilten Perſonen , wenn ihre Handlung nach der im Urteil zu
treffenden Beſtimmung nicht eine ehrloſe Geſinnung bekundet hat , ge⸗
ſtattet wird , während der Dauer der Unterſuchungshaft oder Ge⸗

fängnisſtrafe ſich ſelbſt zu beköſtigen und in einer ihrem Beruf und

Bildungsgrad angemeſſenen Weiſe ſich zu beſchäftigen . “ (1. Seſſ .
1907/08 D - S . Nr . 524 . ) Abg . Gröber begründete dieſe Reſolu⸗
tion am 19 . Februar 1908 , indem er beſonders auf die Unklarheit
der jetzigen Beſtimmungen hinwies ; gerade bei politiſchen Vergehen
werde ſehr häufig zum Nachteile des Gefangenen ſcharf vorgegangen .
Er ſprach ſich auch für die nationalliberale Reſolution aus (l . Seſſ .
1907/08 D . S . Nr . 592 ) , welche eine geſetzliche einheitliche Regelung
des geſamten Strafvollzuges forderte , die angenommen wurde .

§ 13 . Die Reform der Strafrechtspflege der Jugend⸗
lichen forderte folgender Zentrumsantrag : „ den Herrn Reichs⸗
kanzler zu erſuchen , mit tunlichſter Beſchleunigung eine Reform
der Vorſchriften über das Strafrecht , das Strafverfahren und den

Strafvollzug in Beziehung auf jugendliche Perſonen in die Wege zu
leiten . “ (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 708 . ) Abg . Kirſch be⸗
gründete den Antrag am 30 . März ; er wies auf die günſtigen Er⸗

fahrungen hin , die mit einigen Jugendgerichtshöfen gemacht worden
ſind , wollte ſich aber nicht für dieſe ſchon allgemein feftlegen , ſondern
nur die bedeutſame Frage in Fluß bringen . Der Zentrumsantrag
fand nahezu einſtimmige Annahme .

§ 14. Eine volkstümlichere Rechtspflege forderten die
Abgg . Gröber und Schirmerz ; erſter ſah den Hauptmangel in der

Zuſammenſetzung der Gerichte und meinte :
„ Eine Hilfe nach der Richtung kann es nur dann geben , wenn man den

Juriſtenrichtern , die nach meiner Ueberzeugung immer notwendig ſein werden in
Behandlung von Rechtsfragen ( ſehr richtigl ) , Laienrichter an die Seite fetzt, die
aus den beteiligten Kreiſen entnommen werden ( ſehr richtigl ) , wenn man alſo
bei Streitigkeiten — um nur ein Beiſpiel anzuführen — aus den gewerblichen
Kreiſen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wählt und ſie als gleichberechtigte Laien⸗
richter an die Seite des Juſtizbeamten ſetzt .

Um die praktiſchen Erfahrungen aus dem Leben heraus , um das Rechts⸗
empfinden des Volkes auch mit in der beratenden Sitzung des Gerichts zu haben ,
müſſen Männer zaus dem Volke , aus den betreffenden Kreiſen heraus kommen .
( Sehr richtig ! in der Mitte und links . ) Das iſt die große Bedeutung der

Gewerbegerichte und der Kaufmannsgerichte . Damit iſt uns die wichtigſte Richt⸗
linie für die Juſtizreform deutlich vorgezeichnet : Zuſammenarbeiten von Fach⸗
männern aus dem Laienſtand und aus dem Juſtizbeamtenſtand bei den gericht⸗
lichen Urteilen . Sobald wir einmal zu einer ſolchen Zuſammenſetzung der
Gerichte kommen , dann iſt die Hauptſchwierigkeit überwunden ; dann laufen wir
auch nicht Gefahr , Sondergerichte bilden zu müſſen . Sondergerichte haben immer
etwas Bedenkliches . Wenn wir dafür ſorgen , daß ein Juſtizfachmann und im
übrigen Fachmänner aus Laienkreiſen zur richterlichen Entſcheidung zugezogen
werden, dann bieten wir die allerbeſte Gewähr für eine ſachgemäße und volks⸗
tümliche Rechtſprechung . “ ( 105 . Sitzung vom 19. März 1908 S. 3206 . )

C



15 . Mit der Regelung des Automobilwagen -
verkehrs befaßte ſich ein nationalliberaler Initiativantrag (I. Seſſ .
1097/08 D - S . Nr . 668 ) , der aber ſo mangelhaft und ungenügend
war , daß das Zentrum folgenden Antrag einbrachte :

„ Die verbündeten Regierungen zu erſuchen , baldtunlichſt einen Geſetzentwurf ,
betreffend die Haftpflicht für den bei dem Betrieb von Kraftfahrzeugen entſtehenden
Schaden und die Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen im Deutſchen
Reich dem Reichstag vorlegen zu wollen , nach welchem

I. für den bei dem Betrieb von Kraftfahrzeugen entſtehenden Perſonen⸗ und
Sachſchaden der Betriebsunternehmer zu haften hat , ſofern er nicht beweiſt ,
daß der Unfall durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verſchulden des
Verletzten oder des Sachinhabers verurſacht iſt ;2. Fahrer , welche den zur Erhaltung der Sicherheit auf den öffentlichen
Straßen und Plätzen erlaſſenen polizeilichen Anordnungen über den Ver⸗
kehr mit Kraftfahrzeugen zuwiderhandeln , mit wirkſamen , bei Verfehlungenim Rückfall geſteigerten Geld⸗ und Freiheitsſtrafen beſtraft werden ;3. das Führen von Kraftfahrzeugen nur ſolchen Perſonen geſtattet wird ,
welche ſich durch eine Prüfung über die Befähigung zum Führen ordnungs⸗
mäßig ausgewieſen haben ;

4. Fahrern , welche ſich als unzuverläſſig erwieſen haben , durch polizeiliche Ver⸗
fügung die Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Wirkung für
das ganze Reichsgebiet entzogen werden kann . “

( . Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 668. )
Am 12 . Februar 1908 wurde der Antrag beraten ; er fand im

Reichstage nahezu einſtimmige Annahme , nachdem der Abg . Gröber
ihn begründet hatte ; nur die Nationalliberalen ſtimmten gegen den
Antrag . Staatsſekretär Nieberding ſtellte ſich in allen Teilen auf den
Boden des Zentrumsantrags .

Ein Geſetzentwurf betr . Automobilſteuer für Ausländer
bei kurzem Aufenthalt im Reiche (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 874 )
entſprach einem Wunſch, den die Zentrumsabgeordneten Fritzen
( Rees ) und Erzberger im Reichstage geäußert hatten ; am 30 . April
fand die erſte und zweite Leſung ſtatt , in welcher der Abg . Fritzen
den Entwurf befürwortete ; derſelbe fand unveränderte Annahme .

1* *
*.

Nicht erledigt wurde der Geſetzentwurf über die Aenderung der
Zivilprozeßordnung ( Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtsgerichte )
(J. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 735 ) . — Das Zentrum ſtimmte für die
Reſolutionen anderer Parteien , die ſich mit der Erhöhung der Zeugen⸗und Sachverſtändigengebühren (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 511 ) , mit
der Zahlung von Tagegeldern an Geſchworene und Schöffen (I. Seſſ .
1907/08 D . S . Nr . 620 und 680 ) befaßten ; es lehnte aber die
Reſolution der Reichspartei auf freiwillige Einführung des über⸗
ſeeiſchen Strafvollzuges (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 612 ) ab,
da hiergegen nicht nur die Erfahrung aller Länder ſpricht , die
Deportation auch mit dem Zwecke der Strafe ( Beſſerung ) nicht im
Einklang ſteht , und da ferner internationale Verwickelungen leicht
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entſtehen könnten , wie auch das auſtraliſche Parlament bereits

proteſtierte , wie es nur Kenntnis von dem Antrag des Abg .
von Liebert erhalten hatte . Eine Reihe anderer Fragen rechtlicher
Art (Tarifgemeinſchaften , Rechtſprechung in Fragen der Koalitions⸗

freiheit uſw . ) ſind im dritten Teil behandelt .

II . Die Pflege der Wohlfahrt .

§ 16 . Die Wohnungsfrage , welche ſeit einer Reihe von

Jahren der Abg . Dr . Jäger behandelt hat , wurde am 28 . März
1908 von dem Abg . Gies berts in der Richtung beſprochen , daß
die Kapitalien der Landesverſicherungsanſtalten in weit höherem

Umfange für Schaffung von Ledigenheimen und Hoſpizen verwendet

würden . Die Einrichtungen der Geſellenvereine und Jünglings⸗
vereine reichten nicht mehr aus ; er halte aber „die Unterſtützung der

Beſtrebungen der evangeliſchen Jünglingsvereine in Verbindung mit

den Herbergen zur Heimat und die Unterſtützung der katholiſchen
Geſellenvereine mit ihren Hoſpizen für eine dringende Notwendigkeit
und möchte deshalb die Aufmerkſamkeit des Reichsverſicherungsamts
darauf hingelenkt haben , daß wir in größerem Maße vielleicht als

bisher auch für dieſe Zwecke Darlehen geben müſſen . “ ( 133 . Sitzung
vom 28 . März 1908 S . 4378 . ) Staatsſekretär von Bethmann⸗
Hollweg unterſtützte dieſe Anregungen ſehr lebhaft : „ Es wird ja
ſelbſtverſtändlich ſein , daß , wenn katholiſche Geſellenvereine , wenn

evangeliſche Jünglingsvereine derartige Einrichtungen treffen , ſie auch
wünſchen , daß innerhalb der ſpeziellen Einrichtung denjenigen kon⸗

feſſionellen Grundſätzen Rechnung getragen wird , auf denen die Ver⸗
einigung beruht , welche ſolche Einrichtungen ins Leben ruft . “
( 133 . Sitzung vom 28 . März 1908 S . 4379 . )

§ 17 . Mit der Volksernährung befaßten ſich die Abgg .

Hebel und Dr . Faßbender ; der erſtere knüpfte an an die Er⸗

richtung der Zentralſtelle für Volkswohlfahrt , zu welcher das Reich
10,000 M. Zuſchuß gibt und legte dar , wie die Volksernährung auf
dem Lande ſtets zurückgehe ,
„ daß der Milchkonſum der Städte ganz enorm in die Höhe gegangen ſei,
und zwar 1890 bis 1900 von 2870 Millionen Liter auf 5130 Millionen Liter :

er hat ſich alſo nahezu verdoppelt. Die Urſache der Zunahme des Milchverbrauchs
liegt aber nicht nur in der Zunahme der Bevölkerung als ſolcher , ſondern hat
ſeinen Grund auch darin , daß der Verbrauch pro Kopf geſtiegen iſt , und zwar
von 93 Liter im Jahre 1896 auf 115 Liter pro Kopf im Jahre 1903 . Dagegen
ſei der Verbrauch auf dem Lande zurückgegangen und zwar von 3200 Millionen
Liter im Jahre 1890 auf 1890 Millionen Liter im Jahre 1900 ; das mache pro
Kopf einen Rückgang von 115 Liter im Jahre 1890 auf 54 Liter im Jahre 1900 ,
alſo einen Rückgang um mehr als die Hälfte .

Dieſer Rückgang einer guten , richtigen Volksernährung ſei um ſo bedauerlicher ,
als an deren Stelle Surrogate treten , die oft ſehr viel zu wünſchen übrig laſſen ,
ſowohl nach ihrem Nahrungsgehalte als auch nach der Art und Weiſe , wie ſie
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dem Volke geboten werden . Er weiſe nur auf eins hin , das ſei das Flaſchenbierund , was mit ihm zuſammenhänge , den Flaſchenbierhandel . Allerdingswürde hier nur ein geſetzliches Einſchreiten gründlich helfen , und er möchte
wünſchen , daß die Petition , die der Schwäbiſche Gaſtwirteverein an den Reichstageingeſandt hat , eine recht kräftige Würdigung finden möchte . Er möchte ins⸗
beſondere mit Rückſicht darauf , daß das Flaſchenbier nahezu gar keinen Nährwert
hat , daß die Flaſchen oft unter Unreinlichkeit u. dergl . leiden und dadurch geradezueine Gefahr für die Geſundheit des Volkes bedeuten , den Genuß von Flaſchenbierund den Flaſchenbierhandel ſelbſt eingeſchränkt wiſſen . “

( 120 . Sitzung vom 12. März 1908 S. 3775 . )
Dann betonte er noch, daß der ländlichen Wohlfahrtspflege

ſchon deshalb beſondere Aufmerkſamkeit zuteil werden müſſe , um die
Landflucht aufzuhalten . — Der Abg. Faßbender forderte einen
programmatiſchen Geſetzentwurf über den Kindesſchutz , um der Säug⸗
lingsſterblichkeit vorzubeugen ; dann ging auch er auf die Frage der
Volksernährung ein , um am Schluſſe für das Naturheilverfahren
Worte der Empfehlung und Förderung zu ſprechen. ( 137 . Sitzung
vom 28 . März 1908 S . 4389 . )

Am 13 . März 1908 forderte Abg . Dr . Ruegenberg eine
Reform des Hebammenweſens .

„ Die zurzeit beſtehenden ſtaatlichen Anordnungen in den verſchiedenen
Bundesſtaaten nicht nur , ſondern auch in den einzelnen Provinzen mancherStaaten bieten ein buntſcheckiges Bild und ſtammen zum großen Teil aus einer
Zeit , wo die an die Hebammen zu ſtellenden Anſprüche noch viel geringer waren .

Die Sachverſtändigen ſind der Meinung , daß eine Hebammenſchülerin
mindeſtens neun Monate in der Anſtalt ausgebildet werden muß . Wie aber
ſteht es hiermit in der Wirklichkeit ? Die Hälfte der preußiſchen Lehranſtalten
3. B. hat nur einen ſechsmonatlichen Kurſus , andere einen ſiebenmonatlichen ,
andere einen achtmonatlichen . Verſchiedene ſüddeutſche Staaten bilden nur vier
Monate aus , ja , wenn ich recht berichtet bin , das Fürſtentum Lippe nur
2½ Monate . Es muß verlangt werden erſtens eine größere Strenge bei der
Auswahl der Kandidatinnen in bezug auf intellektuelle und moraliſche Qualifikation
und in bezug auf genügende Vorbildung , ferner eine möglichſte Heranziehung der
beſſeren ſozialen Kreiſe . Die Ausbildungszeit iſt auf mindeſtens neun Monate
feſtzuſetzen und eine Vertiefung des Unterrichts hat ſtattzufinden . “

( 121 . Sitzung vom 13. März 1908 S. 3828 . )

§ 18 . Das Vogelſchutzgeſetz iſt nach langen Verhand⸗
lungen endlich zuſtande gekommen ; ſchon vor der Auflöſung des
Reichstags lag der Entwurf vor , der am 25 . April 1907 aufs neue
eingebracht worden war . (I. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 351 . ) Die
Vorlage gründet ſich auf die Pariſer Konvention vom 19 . Marz
1902 , welche den Zweck hat , die Vögel bei dem Durchzuge in die
ſüdlichen Länder zu ſchützen durch internationale Abkommen . Dieſer
Konvention ſind Italien und die im Süden des Mittelländiſchen

＋ Meeres an der afrikaniſchen Küſte liegenden Länder nicht beigetreten .
10 Der Abg. Dr . Pfeiffer nahm ſich um den Schutz der Vögel be⸗

ſonders an , wie er das ſchon am 10 . Januar 1908 in der erſten
Leſung bekundete . Die Frage des Krammetsvogelfanges ſpielte in
der Debatte eine erhebliche Rolle ; einige niederſächſiſche und rheiniſche

5



„ 6 %

Zentrumsabgeordnete ſprachen ſich für den Fang durch den „Dohnen⸗
ſtieg “ aus , während die Mehrheit der Fraktion ſich gegen dieſen

erklärte . Die zweite Leſung fand am 29 . April 1908 ſtatt und

zeitigte die Annahme der Kommiſſionsvorlage , nachdem die Abgeordneten

Engelen , Graf von Galen , Frhr . von Wolff - ⸗Metternich
für die Zulaſſung des Fanges der Krammetsvögel durch den Dohnen⸗

ſtieg geſprochen hatten , Abg . Dr . Pfeiffer aber für das Verbot

derſelben ; letzteres wurde beſchloſſen .

§ 19 . Die Maß⸗ - und Gewichtsordnung wurde dem

Reichstage im weſentlichen nach den Beſchlüſſen der Kommiſſion der

II . Seſſion 1905/07 unterbreitet . (L. Seſſ . 1907/08 D . S . Nr . 537 . )

Das Hauptziel dieſer Vorlage iſt die Einführung der präventiven

periodiſchen Nacheichung an Stelle der polizeilichen Reviſion , eine

Einrichtung , die in Bayern , Elſaß⸗Lothringen und vielfach auch im

Auslande ſchon gilt . Am 10 . Januar 1908 war die erſte Leſung ,

die bereits zum drittenmal über den Entwurf ſtattfand ; der Abg .

Engelen drückte das Einverſtändnis des Zentrums mit den Haupt⸗

beſtimmungen aus , hatte aber Bedenken gegen die ganz allgemein

vorgeſchlagene Verſtaatlichung der Eichämter .

„ Nun verlangt eine Reihe von Kommunen , beſonders preußi⸗
ſchen, Entſchädigung . In Preußen haben insbeſondere die Kom⸗

munen nach der beſtehenden Geſetzgebung ein Recht auf Innehabung
des Eichamts . Sie haben deshalb auch ein Recht auf Entſchädigung

für die Entziehung des Gemeindeeichamts , wenigſtens doch aber einen

Billigkeitsanſpruch auf Entſchädigung , wenn man mit in Erwägung

zieht , daß viele — und dieſe ſind natürlich die Beſchwerdeführer —

einen erheblichen Ueberſchuß aus der Führung des Gemeindeeichamts

bisher gehabt haben , und daß durch die Entziehung des Gemeinde⸗

eichamts teilweiſe ſogar der ſtädtiſche Haushalt in Verwirrung gerät .
Da müſſen dieſe Kommunen aber auch bedenken , daß ein Recht auf
einen beſtimmten Tarif ſchon nach der beſtehenden Geſetzgebung ihnen

nicht zukommt ; der Tarif iſt vom Reiche feſtgeſetzt , und deshalb
kommt den Kommunen auch ein Recht auf einen Ueberſchuß nicht

zu , und das um ſo weniger , als der Grundſatz der Vorlage durch⸗
aus als richtig anzuerkennen iſt , daß die Gebühren nicht höher zu

bemeſſen wären , als erforderlich iſt , damit ſie die Koſten der Eich⸗

einrichtung decken, daß alſo die Gebühren nicht dazu beſtimmt ſind ,
Gewinn zu bringen . “ ( 76. Sitzung vom 10 . Januar 1908 S . 2327 . )
Eine Anzahl von Zentrumsabgeordneten beantragte daher auch, den⸗

jenigen Gemeinden, die ſolche Eichämter ſchon beſitzen , dieſe dauernd

zu belaſſen . (I. Seſſ . 1907/08 D - S . Nr . 598 . ) Die Regierung
erklärte jedoch in der zweiten Leſung (4. Mai 1908 ) dieſen Antrag

für unannehmbar , weshalb der Antrag zurückgezogen wurde . Abg .

Engelen , der den Standpunkt des Zentrums in dieſer Sache ver⸗
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trat , erwies ſich in der Debatte als ein guter Kenner der geſamten
ſchwierigen Materie . Die Vorlage fand in allen Teilen Annahme.

§ 20 . Die Regelung der Unfallfürſorge für Feuer⸗
wehrleute ſtrebt folgender Antrag des Zentrums an : „ den Herrn
Reichskanzler zu erſuchen , dem Reichstage baldigſt einen Geſetzentwurf
vorzulegen , der die Unfallfürſorge bei Arbeiten , die zur Rettung von
Perſonen und zur Bergung von Gegenſtänden vorgenommen werden,regelt , unter befonderer Berückſichtigung der bei ſolcher Tätigkeit vor⸗
kommenden Feuer⸗ , Waſſer⸗ und anderen Gefahren . ( Unfallfürſorge
für Feuer⸗ und Waſſerwehren . ) “ (I. Seſſ . 1907/08 D. - S . Nr . 713 . )Der Antrag fand nach einer Befürwortung durch die Abgg. Sir ( 30und Nacken ( 3. ) einſtimmige Annahme .

§ 21 . Sörderung der wiſſenſchaftlichen und künſt⸗
leriſchen Unternehmüngen durch das Reich ſtellte der Abg.Dr . Pfeiffer in einer ſehr beachtenswerten Rede am 11 . März 1908
in den Mittelpunkt ſeiner Ausführungen , die aber in der Preſſe faſt nicht
beachtet worden ſind . Wir entnehmen den Darlegungen des Redners :

„ Die Summe von 759,000 Mark erſcheint betrübend geringals Geſamtſumme der Aufwendungen , ich will einmal ſagen, für
kulturelle Zwecke , wenn es überhaupt möglich iſt , in einem ſolchenWorte die Varietät der zahlreichen Poſitionen zuſammenfaſſend zubezeichnen. Sie erſcheint allzu gering gegenüber der ſonſt , beſonders
im Hinblick auf das lauernde Deftzit ſo außerordentlich und bitter
ſpürbaren Mammonomanie unſeres 2,ö Milliarden⸗Etats. “

Redner zählte dann die vom Reiche ſubventionierten Unter⸗
nehmungen auf und gab hierbei eine Menge von neuen An⸗
regungen .

„ Wir haben eine deutſche Kunſt ! Wir alle wiſſen und leſen und klagenoft darüber , daß mancher junge Künſtler zugrunde geht , weil an die Schwingenſeines Geiſtes ſich die Ketten materieller Sorgen heften . Man muß ſich hüten ,nach dem Schema alles zu beurteilen , ſondern dem Genie ſeinen Tribut zollen .Nicht Clique und Claque darf auf dem Gebiet dominieren — der Freiheit desvollen Künſtlergefühls eine Gaſſe ! Wenn eine reine , große Kunſtkritik auf dieſemGebiete einſetzt , kommen wir hoffentlich voran ; denn der Poſaruf : Geben Sie
Gedankenfreiheit ! — muß gerade in der Künſt geltn

Wir müſſen die Hilfe des Reichs anrufen , weil uns leider die Carnegie ,Nobel , und wie ſie alle heißen , fehlen . Ich habe geglaubt , dieſe Dinge auch ein⸗mal im Reichstage zur Sprache bringen zu ſollen , weil von hier aus die Stimme
gar weit dringt . Und auch die Stillen im Lande müſſen erweckt werden . DasBeſtreben , der geiſtigen Kultur zu nützen , und das brennende Gefühl , die äſthetiſcheKultur zu heben , muß in uns , den Abgeordneten des deutſchen Volkes allen leben . “

( 119. Sitzung vom 11. März 1908 S. 3768 . )
Am 28 . April 1908 ſtand die Petition um Unterſtellung des

Bühnenchorperſonals unter das Invaliden⸗ , Kranken⸗ und Unfall⸗
verſicherungsgeſetz zur Beratung . Die Kommiſſion beantragte Erwägung.Abg . Dr . Pfeiffer beantragte , ſie zur Berückſichtigung zu überweiſen ,
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wobei er ausführte : Die Beſoldung des Bühnenperſonals
und namentlich des weiblichen Perſonals iſt viel zu gering ,

mir ſind Fälle bekannt , in welchen Monatsgagen von 35 und 40 M.

gezahlt ſind , wegen der niederträchtig geringen Gage glaubt das

große Publikum , das weibliche Bühnenperſonal mit den Augen des

ſterbenden Valentin aus dem Fauſt anſehen zu können . Es hat ſich
der Chorſängerverband mit einer Broſchüre an die Oeffentlichkeit ge⸗

wandt , in welcher klargelegt wird , daß durchſchnittlich 18 Koſtüme
von jedem Mitgliede angeſchafft werden müßten von der geringen

Gage . Die Strafen ſind oft ſehr beträchtlich , wenn jemand 30 bis

40 M. Gagen bezieht und muß davon noch 10 M. Strafe zahlen ,

ſo bleibt doch nichts übrig . In Krankheitsfällen wird dem Perſonal
teine Hilfe gewährt , zwar wird auch von dem Kündigungsrecht im

allgemeinen kein Gebrauch gemacht , aber in dem Vertragsformular

iſt doch vorgeſehen , daß nur für die Dauer von vierzehn Tagen in

Krankheitsfällen Anſpruch auf volles Gehalt beſteht , daß aber bei

weiterer Dauer die Gage herabgeſetzt und nach Ablauf der dritten

Woche der Vertrag gelöſt werden kann . Die AUnfallfürſorge für das

Bühnenperſonal reicht ebenfalls nicht aus , die Hälfte der Verſicherungs⸗

beiträge müſſen außerdem die Angeſtellten ſelbſt bezahlen , ſie ſtehen

alſo viel ſchlechter als jeder Arbeiter .

Der Antrag des Zentrums fand einſtimmig Annahme .

* *.
*

Am 13 . und 16 . Januar 1908 erledigte der Reichstag zwei
Abkommen , nämlich die in Brüſſel am 16 . Oktober 1907 unter⸗

zeichnete Uebereinkunft zwiſchen Deutſchland und Belgien , betreffend
den Schutz an Werken der Literatur und Kunſt und an Photo⸗

graphien und die in Rom am 9. November 1907 unterzeichnete Ueber⸗

einkunft zwiſchen Deutſchland und Italien , betreffend den Schutz an

Werken der Literatur und Kunſt und an Photographien . (I. Seſſ .
1907 %08 D . S . Nr . 556 . )

Am 26 . März 1908 wiederholte der Abg . Frhr . v. Hertling
die Anregung, daß die in Italien ſich befindlichen drei wiſſenſchaftlichen
Inſtitute unter einen Hut gebracht werden ſollten . „ Das Deutſche
Reich unterſtützt zurzeit das Kunſthiſtoriſche Inſtitut in Florenz , das

Deutſche Reich gibt ſeit langen Jahren dem Archäologiſchen Inſtitut
in Rom die Mittel zu ſeiner Unterhaltung , zu ſeiner Tätigkeit die
Königlich preußiſche Regierung unterhält aus Staatsmitteln in Rom
das Hiſtoriſche Inſtitut . Dieſe drei Inſtitute reſſortieren von ganz

verſchiedenen Stellen : das Kunſthiſtoriſche Inſtitut in Florenz vom

Reichsamt des Innern , das Archäologiſche Inſtitut in Rom vom

Auswärtigen Amt , das ſehr bedeutſame Hiſtoriſche Inſtitut in Rom

von der Königlich preußiſchen Staatsregierung . Es ſcheint von vorn⸗
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herein doch einleuchtend , daß es zweckmäßig wäre , hier wenigſtens
eine gemeinſame Spitze zu finden , um wirtſchaftliche Verſchwendung
von Arbeitskraft und unter Umſtänden auch von Geld zu verhüten . “
( 31 . Sitzung vom 26 . März 1908 S . 4324 ) . Staatsſekretär von
Schön ſtellte ſich ſehr entgegenkommend zu dieſem Wunſche .

III . Auswärtige Politik .

§. 22 . Ueber die auswärtige politik im allgemeinen
fanden in der 50. , 51 . und 52 . Sitzung der Budgetkommiſſion aus⸗
führliche Debatten ſtatt , die von den Abgg . Frhr . v. Hertling und Erz⸗
berger angeregt wurden ( Marokkofrage , Perſien , Haager Konferenz,
Nord⸗ und Oſtſeeabkommen ) . Es muß anerkannt werden , daß
Staatsſekretär von Schön in entgegenkommender Weiſe hierbei Aus⸗
kunft gegeben hat , die nach der Natur der Sache in den wichtigſten
Fragen vertraulicher Art war . Am 23 . März 1908 behandelte im
Plenum des Reichstages Abg . Frhr . von Hertling die Auslands⸗
politik in der bei ihm gewohnten muſterhaften und großzügigen
Weiſe ; er betonte zunächſt die Wichtigkeit dieſer Materie für den
Reichstag :

„ Denn wenn wir unausgeſetzt auf den Rat der Sach⸗
verſtändigen hin unſere Rüſtungen verſtärken , unſere Waffen ver⸗
ſchärfen müſſen , ſo müſſen wir uns doch auch darüber Rechenſchaft
geben , daß und warum wir das tun , ſo müſſen wir um ſo mehr
Umſchau halten über die internationale Lage , wie ſie ſich jeweilig ge⸗
ſtaltet . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Ich kann deshalb , meine
Herren , nur den früher geäußerten Wunſch nochmals wiederholen ,
daß es im hohen Reichstage öfters möglich wäre , über hohe Politik
zu ſprechen ( ſehr richtig ! in der Mitte ) , daß uns Abgeordneten reich⸗
licher als bisher das nötige Material hierzu geliefert würde . ( Sehr
richtig ! in der Mitte und links ) . Ich will ja nicht verkennen , daß
einiges in dieſer Richtung geſchehen iſt ; aber ich glaube , es ſollte doch
noch manches mehr geſchehen . “ ( 129 . Sitzung vom 23 . März 1908
S . 4216 . ) Den Ergebniſſen der Haager Konferenz ſtand er günſtig
gegenüber ; anders beurteilte er die Haltung in der Marokkofrage ,
deren Entwicklung er ſchilderte, um dann fortzufahren :

„ Es trat die von Deutſchland angeregte Konferenz in Algeciras zuſammen.
Ich will auf die Konferenz ſelbſt nicht eingehen , ich möchte nicht nachträglich noch
inzwiſchen vergeſſene Empfindlichkeit wachrufen . Aber wir können jetzt doch
vielleicht alle in ruhiger Erwägung ſagen , daß wir von der Algeciraskonferenz ,
um mich eines üblichen Ausdrucks zu bedienen , mit einem blauen Auge davon
gekommen ſind . ( Sehr wahr ! ſehr gut ! in der Mitte . )

Ich habe das vorige Mal mich noch bemüht , möglichſt viel Gutes in der
Konferenz von Algeciras zu finden . Ich habe mich das vorige Mal noch ent⸗
ſchieden dagegen verwahrt , was ſchon damals von verſchiedenen Seiten behauptet
wurde , daß die Algecirasakte bereits der Vergeſſenheit anheimgefallen ſei . Aber,
meine Herren , heute muß ich doch wirklich fragen : was iſt denn aus der Algeciras⸗
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akte geworden ? ( Sehr wahr ! in der Mitte . ) Es iſt ja richtig , das offizielle
Frankreich beruft ſich auf die Algecirasakte . Wir haben dasnoch bei den letzten
Kammerverhandlungen geleſen , auch die Tagesordnung der franzöſiſchen Aſſemblee
vom 28. Januar erkennt ausdrücklich die Verbindlichkeit der Algecirasakte an.
Aber , meine Herren , ich weiß nicht , ob auf allen Seiten in Frankreich in der⸗

artigen Erklärungen ein ernſthafter Wille ſteht , ob man wirklich überall beſtrebt
iſt , ſich genau innerhalb der durch die Algecirasakte vorgezeichneten Grenze nun

zu halten . Man kann doch fragen , ob nicht gewiſſe Symptome vorhanden ſind ,
die vielmehr dafür ſprechen , daß man in manchen Kreiſen Frankreichs geneigt iſt ,
zum mindeſten die Stellung , die Frankreich durch die Algecirasakte angewieſen
worden iſt , zu erweitern , ihr einen größeren Nachdruck zu geben . “

( 129. Sitzung vom 23. März 1908 S. 4217 . )

Der Redner wiederholte , was er ſchon am 5. April 1906 aus⸗

geführt hatte :
„ Darüber iſt im deutſchen Volk die Stimmung vollkommen einig , daß wir

um Marokko keinen Krieg führen wollen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Aber
ich ſage andererſeits doch : von zwei Dingen eins ! entweder war die Marokko⸗
politik der deutſchen Regierung richtig in der erſten Periode , die mit dem Sturze
Delcaſſés endigte — und ſie hat vielleicht gezeigt , daß man durch energiſches
Betonen ſeines Rechtes Erfolgme haben kann —, dann hätte in derſelben Weiſe
fortgefahren werden müſſen , oder aber die jetzige Haltung der deutſchen Regierung ,
die ich als formell durchaus korrekt bezeichnet habe , die aber andererſeits eine
ſehr große Langmut an den Tag legt , iſt die richtige . Dann , meine Herren ,
kann ich doch nicht damit zurückhalten , daß ich dann das erſte Stadium unſerer
Marokkopolitik für verfehlt halten muß ( ſehr richtig ! in der Mitte ) , daß ich in
dem zweiten Stadium eine ſehr ſcharfe Kritik des erſten erblicken muß . “

Zuſammenfaſſend beurteilte Freiherr v. Hertling unſere Aus⸗

landspolitik dahin : „ In weiten Kreiſen unſeres Volkes herrſcht ein

gewiſſes Mißbehagen in bezug auf unſere auswärtige Politik , in

bezug auf die Stellung , die nach der Schätzung der deutſchen Staats⸗

bürger ſelbſt das Deutſche Reich zurzeit auf dem internationalen
Gebiete einnimmt . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Nicht ſelten iſt mir

ſchon geſagt worden , daß eigentlich vor 20 Jahren , da unſere Macht⸗
mittel noch viel geringer waren , die Stellung des Deutſchen Reiches
im Rate der Völker eine geachtetere und eindrucksvollere geweſen
ſei . . . Wir haben jedenfalls keinen Anlaß , Sympathien etwa zu

verſcherzen, wo ſie noch beſtehen . Ich weiß nicht , ob unſere deutſche
Diplomatie mit der engliſchen rivaliſieren kann , ob es auch ihr
möglich ſein würde , ſo, wie dies doch von engliſcher Seite geſchehen
iſt, die eigenen Intereſſen dadurch erfolgreich zu wahren , daß man

ſich anderen Mächten als Vertreter ihrer Intereſſen hinſtellt ( ſehr
gut ! in der Mitte); ich weiß nicht , ob das möglich iſt . Iſt das

nicht möglich , meine Herren , nun wohl , dann , denke ich , wünſchen
wir , das deutſche , in ſeiner überwiegenden Majorität , ja , wir können

wohl ſagen, ganz allgemein friedliebende Volk , keine andere Politik
als die einer ruhigen , würdigen , vornehmen Zurückhaltung , keine

überflüſſigen Freundſchaftsbeteuerungen und Liebeswerbungen (ſehr
gut ! in der Mitte und links ) , aber auch keine unnötigen Reibungen .
Solange die jetzige Situtation beſteht , wollen wir , denke ich , in
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Deutſchland , geſtützt auf unſer gutes Recht und unſer ſcharfes
Schwert , dem Reigenſpiele zuſehen , das andere Mächte um uns

herum aufführen . “ ( 129 . Sitzung vom 23 . März 1908 S . 4222 . )
Reichskanzler Fürſt Bülow ließ ſich am 24 . März 1908 nur

über die mazedoniſche Frage und den Briefwechſel zwiſchen dem Kaiſer
und Lord Tweedmouth aus ; über letzteren meinte er : „Dieſer Brief ,
meine Herren , war nach Form und Inhalt ein privater Brief , und
er war gleichzeitig , ſeinem Inhalt nach, ein politiſcher Brief . Das
eine ſchließt das andere gar nicht aus , und der Brief eines

Souverains , ein kaiſerlicher Brief wird dadurch , daß er politiſche
Fragen behandelt , noch nicht zu einem Regierungsakt . “ ( 130 . Sitzung
vom 24 . März 1908 S . 4249 . ) Der Reichskanzler ſchloß mit dem

ſehr eigenartig klingenden Satz : „ Die Herren Abgg . Freiherr von

Hertling und Baſſermann haben angeſichts der gegen uns im Aus⸗
lande verbreiteten Verdächtigungen ruhige und wachſame Zurückhaltung
empfohlen und für die Behandlung der auswärtigen Geſchäfte des
Landes Stetigkeit , Einheitlichkeit , Feſtigkeit gewünſcht . Nun , ich
glaube , daß die auswärtige Politik , die wir machen müſſen , nicht
richtiger und nicht beſſer charakteriſiert werden kann ! “

§ 23 . Die oſtaſiatiſche Expedition wurde in der

Budgetkommiſſion wie im Reichstage vom Abg . Erzberger am
21 . März 1908 eingehend behandelt und dabei namentlich die „ Geld⸗
verſchwendung in einem geradezu unerhörten Maße “ gekennzeichnet ,
ſowie Verringerung und Zurückziehung der Truppen gefordert .

„ Von 1900 bis 1908 einſchließlich dieſes Etats hat uns die

Expedition insgeſamt 293½ Millionen Mark ohne Zins und Zinſes⸗
zins gekoſtet . Nahezu 300 Millionen Mark haben wir alſo für dieſe
Expedition , unbekümmert um die Ausgaben für Kiautſchou mit 110

Millionen Mark , ausgegeben . Gegenüber dieſer hohen Summe kann

man nicht ſagen , daß wir das Geld von China wiedererhalten würden ,
denn die Entſchädigungsſchuld beträgt nur 275 165 423,32 Mark ,
und dieſe Geſamtſumme iſt erſt bis zum Jahre 1940 rückzahlbar .
Die Penſionen , die jetzt ſchon die Höhe von nahezu 3/́ Millionen

Mark erreicht haben , bleiben noch auf eine ganze Reihe von Jahren
und belaſten das Ordinarium des Etats ganz gewaltig . Dieſe
Penſionslaſt iſt noch lange nicht auf ihrem Höhepunkt angekommen ,
denn ſie wächſt von Jahr zu Jahr an . Im Jahre 1908 allein
iſt eine Zunahme um 401 000 Mark vorgeſehen , — alſo in einem

Jahre beinahe eine Steigerung um eine halbe Million . “ Der Redner

wies darauf hin , wie die Regierung ſtets Zuſagen auf Abberufung
der Truppen gegeben habe , aber dieſe nicht einlöſe ; Rußland hat
noch 115 Mann daſelbſt , die Union 154 , Belgien 31, Deutſchland
730 Köpfe . Die Seeverbindung mit Kiautſchou ſei ſo günſtig , daß
man ſtets von hier aus Truppen nach Peking werfen könne . Für
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den Schutz des oſtaſiatiſchen Handels gebe Deutſchland im Jahre
mindeſtens 30 Millionen Mark aus , während der ganze Handel mit
China nur 60 Millionen betrage . Dann kam der Redner auf die

große Geldverſchwendung zu ſprechen :
„auf je 4 Mann komme ein Unteroffizier und auf 22 Gemeine und Gefreite ein

Offizier . Wir haben nicht weniger als 5 Aerzte für 689 Mannſchaften draußen .
Die Mannſchaften erhalten Kriegsgebührniſſe . Dazu gibt es eine Menge von Zu⸗
lagen : Dienſtvermietungszulagen , ferner Kapitulationshandgeld , Mundverpflegung
uſw. , für den Offizier : Mobilmachungsgeld , Demobilmachungsgeld und zu allem
dem noch beſondere Teurungszulagen , obwohl alle Mannſchaften , auch die
Offiziere , auf Reichskoſten verpflegt werden . Das iſt doch ein Zuſtand , der auf
die Dauer abſolut nicht haltbar iſt . Jeder einzelne Offizier erhält pro Tag
9 Mark Teurungszulage , obwohl er auf Koſten des Reichs verpflegt wird ; andere
erhalten 4 Mark , andere 1,50 Mark , und der Gemeine erhält 1 Mark Teurungs⸗
ulage .3885

Der eine Stabsoffizier bezieht ein Gehalt von 30105 Mark —das iſt ein
Oberſtleutnant —, dazu eine Teurungszulage von 3285 Mark , eine Dienermiete ,
obwohl er ſicher einen Burſchen hat , vielleicht ſogar zwei , von 400 Mark , dazu
ein Dispoſitionsfonds von 5000 Mark . Das ſind zuſammen 33 790 Mark für
einen Oberſtleutnant ( hört ! hört ! ) , und davon ſind nicht weniger als 30 105 Mark
penſionsfähig . ( Hört ! hört ! ) “

Für eine Predigt werden 1250 Mark bezahlt und für Kom⸗

munionkoſten 198 Mark . „Nicht nur draußen finden Sie eine er⸗

höhte Ausſtattung , ſondern auch bei den Behörden in der Heimat
ganz dieſelbe. Der Herr Kollege Dr . Arendt hat mit Recht geſagt ,
daß ein ganz kleines Kriegsminiſterium bereits hier in Berlin für
die Bewältigung dieſer Arbeiten vorgeſehen iſt . Die Geſamtkoſten
für die 700 Mann betragen 73 017 Mark hier in Berlin ; da ſind
für die Verrechnungen aller Art nicht weniger als 18 Beamte mit
den Schreibern angeſtellt ! “

Der Redner ſchlug vor , die geſamte Verwaltung der Expedition
der Marineverwaltung zu unterſtellen , da dieſer bereits Kiautſchou
zugeteilt ſei . ( 128 . Sitzung vom 21 . März 1908 S . 4193 ff . )
Ein recht zäher Kampf entſpann ſich hierbei um die Frage , ob in

Berlin für die Verwaltung ein penſionierter Offizier oder ein aktiver

Offizier verwendet werden ſollte ; in der Kommiſſion wurde nur ein

penſionierter Offizier bewilligt ; um zu zeigen , daß man einen raſchen
Rückzug der Truppen will . Am 21 . März und am 30 . März 1908

verſuchten die Rechte und Liberalen , den aktiven Offizier wieder⸗

herzuſtellen , was aber nicht gelang . Die Penſionsbezüge in Höhe
von 3½ Millionen Mark ſind jetzt auf den ordentlichen Etat über⸗
nommen worden .

* *
*

Am 26. März 1908 forderte der Abg . Erzberger eine ander⸗

weitige Ausbildung des diplomatiſchen und konſulariſchen Beamten⸗
korps , und namentlich Entlaſtung von den vielen Schreibarbeiten .
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IV . Kolonialpolitik .

§ 24 . Der Umſchwung in der geſamten Nolonial -
politik iſt eingeleitet worden durch eine programmatiſche Erklärung ,
die Staatsſekretär Dernburg am 18 . Februar 1908 in der Budget⸗
kommiſſion abgegeben hat und die endlich das ſeit jeher vom Zentrum
geforderte Kolonialprogramm brachte . ( Vergleiche die Schrift : Die
Wahrheit über die deutſchen Kolonien . Glänzende Rechtfertigung der
Kolonialpolitik durch Staatsſekretär Dernburg . Verlag der Germania ,
Berlin C. 2. ) Dain dieſer Schrift der Einzelnachweis dafür erbracht
worden iſt , wie Staatsſekretär Dernburg durch ſeine „negererhaltende
Politik “, durch ſein Vorgehen gegen die unbilligen Anſprüche der
Anſiedler und Farmer und ſeine Finanzpolitik die frühere Kolonial⸗
kritik des Zentrums in geradezu glänzender Weiſe gerechtfertigt hat ,
kann hier von einem näheren Eingehen darauf abgeſehen werden .
Die Anſchaffung der genannten Schrift aber ſei auf das wärmſte
empfohlen . Es genügt an dieſer Stelle , aus der Rede des Abg .
Erzberger vom 19 . März 1908 folgende Stelle wiederzugeben :

„ Das berechtigte Gefühl der Genugtuung wird dadurch noch
gehoben und geſtärkt , wenn wir konſtatieren können , daß ſo viele von

den Anregungen , die unmittelbar vor den Reichstagswahlen unſerer⸗
ſeits gegeben worden ſind , nun , wenn auch nicht dem Worte nach,
ſo doch dem Sinne nach, von dem derzeitigen Herrn Staatsſekretär
aufgenommen worden ſind . Ich erinnere z. B . nur an die Aus⸗
führungen meines Fraktionskollegen Roeren vom 3. Dezember 1906 :

„ Ich habe dieſe Ausführungen gemacht , um Ihnen wenigſtens ein kleines
Bild von den Zuſtänden zu geben , wie ſie ſelbſt in der Muſterkolonie Togo auf
dem Gebiete der Rechtspflege und der Verwaltung beſtehen . Daß dieſe Zuſtände
unhaltbar ſind , und bei ihnen an eine geſunde Entwicklung der kolonialen Ver⸗
hältniſſe nicht gedacht werden kann , wird wohl niemand hier beſtreiten . Es ſind
dieſe Zuſtände , wenn auch nicht mit allen Einzelheiten , ſchon ſeit mehreren Jahren
hier erörtert , ohne daß irgend etwas geſchehen iſt . “

So der Abgeordnete Roeren am 3. Dezember 1906 . Und was
führte der Staatsſekretär Dernburg am 18 . Februar 1908 in der
Budgetkommiſſion aus ? Ich entnehme es dem Protokoll :

„ Die Hauptforderung aber , die im Intereſſe des deutſchen Anſehens und
der Ruhe und Sicherheit des Schutzgebiets liegt , iſt die , daß das Vertrauen der
ſchwarzen Bevölkerung zur Regierung geſtärkt wird . Deswegen habe ich mich
grundſätzlich um die Rechtspflege im Schutzgebiet gekümmert . Ich habe mich nach
dieſer Richtung ganz beſonders umgeſchaut . Um ſo wichtiger iſt es aber , daß
dieſe Rechtslage mit Garantien umgeben bleibt , die eine willkürliche und un⸗
überlegte Handhabung der Strafmittel bei mit richterlichen Befugniſſen aus⸗
geſtatteten Perſonen ausſchließen . “

Eine zweite Bemerkung ! Herr Abg . Noeren führte am
3. Dezember 1906 in dieſem hohen Hauſe aus :

„ Dazu kommt , daß der Gerichtshof vielfach aus Freunden und Bekannten
des Beſchuldigten zuſammengeſetzt iſt , deren Tendenz bewußt oder unbewußt
dahin geht , daß die Freiſprechung des Beſchuldigten erfolgen möchte , ſchon deshalb ,
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weil ſie ſich ſelbſt vielleicht nicht immer ganz frei fühlen von ähnlichen oder gleichen
Verfehlungen und nun zu befürchten haben , daß , wenn durch ihre Mitwirkung
der Beſchuldigte verurteilt wird , derſelbe dann als Denunziant gegen ſie auftritt . “

Herr Dernburg hat mit der Offenheit , die ich an ihm an⸗

erkenne und rühme , am 18 . Februar 1906 in der Budgetkommiſſion
uns eine Schilderung der Rechtspflege in den Kolonien gegeben , die

er mit dem Satze ſchloß :
„ Das ſind Dinge , die machen dem Schwarzen , Recht zu finden , unmöglich .

Es iſt ein Gebot einfachſter Gerechtigkeit , daß das geändert wird . “

Aller guten Dinge ſind drei . Ich will noch eine dritte Parallele
ziehen . Am 3. Dezember 1906 hat Herr Roeren am Schluſſe ſeiner
Darſtellung der Rechtspflege hier im Hauſe ausgeführt :

„ Zu dieſen Einrichtungen rechne ich an erſter Stelle , meine Herren , das

3 5 der Prügelſtrafe oder vielmehr die Willkür und Grauſamkeit ihrer An⸗

wendung . “

Herr Staatsſekretär Dernburg hat ſich am 18 . Februar 1908

in der Budgetkommiſſion über eben dieſen Punkt in folgender Weiſe
verbreitet :

„ An der Küſte macht es einen unangenehmen Eindruck , daß ſo viel Weiße
mit der Peitſche ſpazieren gehen . Auf dem Tiſche der Hauptkaſſe in Daresſalam
habe ich eine vorgefunden . ( Bewegung . ) Es iſt heute noch ſtark üblich , und die

Herren , die dort geweſen ſind , werden es mir beſtätigen . Jeder Weiße hat ein

gewiſſes Züchtigungsrecht gegenüber ſeinen Dienſtboten , Arbeitern uſw . ( Hört !
hört ! in der Mitte . ) “

Meine Herren , wir haben dieſe Darlegungen des Herrn
Staatsſekretärs des Reichskolonialamts mit dem Gefühl der Genug⸗
tuung entgegengenommen , die jede Partei hat , wenn ſie ſieht , daß
die von ihr verfochtenen Grundſätze auch von der Regierung gebilligt
und zu ihren eigenen gemacht werden . ( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Wir haben das getan , weil wir eine vollkommen objektive Politik
treiben , die auch einen Staatsmann unterſtützt , mit dem wir in vielen

Punkten nicht einverſtanden ſind . Es war ein Schauſpiel für Götter ,
dort beobachten zu können , wie der Herr Staatsſekretär gerade von

denjenigen Kreiſen am ſtärkſten angegriffen wurde , die das nationale

Empfinden und nationale Bewußtſein in Erbpacht genommen zu
haben ſcheinen . ( Lebhaftes hört ! hört ! in der Mitte . ) Gegenüber
dieſen Angriffen ſind gerade die Redner des Zentrums es geweſen ,
die ſich auf die Seite des Herrn Staatsſekretärs Dernburg geſtellt
haben . Ob wir damit glühende Kohlen auf die Häupter der Gegner
geſammelt haben , will ich nicht weiter unterſuchen ; ich begnüge mich
damit , dieſe rein ſachliche , objektive Politik der Zentrumsfraktion vor
aller Welt klarzuſtellen . ( Ah! l bei den Nationalliberalen . — Bravo !
in der Mitte . ) Wenn Sie dieſer Darlegung zuſtimmen , iſt mir das

ſehr angenehm . Auch als von einer Seite aus gegenüber dem Herrn
Staatsſekretär in der Kommiſſion ausgeführt worden iſt , daß er

durch ſein Auftreten geradezu die koloniale Entwicklung ſchädige , und
als von anderer Seite dann dieſer Angriff als eine förmliche



„Kriegserklärung “ gegenüber dem Herrn Staatsſekretär bezeichnet
worden iſt , haben wir uns in unſerer rein ſachlichen Haltung nicht
beirren laſſen , ſondern ſind den Weg weiter gegangen , den uns
unſere Grundſätze und unſere Vergangenheit vorſchreiben .

Warum aber , frage ich , nun dieſe , doch für den Fernerſtehenden
etwas überraſchende Uebereinſtimmung zwiſchen den Darlegungen der
Zentrumsfraktion und dem Programm , das der Herr Staatsſekretär
in der Budgetkommiſſion wie hier im hohen Hauſe vertreten hat ?
Das kann man gewiß nicht darauf zurückführen , als ob etwa
die Zentrumspartei nun ihre politiſchen Anſichten auf dem Gebiete
der Kolonialpolitik geändert hätte . Wir ſind die Alten geblieben ;
man kann alſo dieſe Uebereinſtimmung in vielen Punkten lediglich
auf den Umſtand zurückführen , daß der Herr Staatsſekretär ſich in
manchen Punkten unſere Anſchauung zu eigen gemacht hat . ( Sehr
richtig ! rechts . ) — Der Herr Kollege Dr . Arendt ruft : ſehr richtig .
Ich freue mich ja , wenn Sie das beſtätigen . — Ich will nicht in
eine weitere eingehende Beweisführung dieſes Satzes eintreten , zumal
er ja auch nicht beſtritten wird . “ ( 126 . Sitzung vom 19 . März 1908
S . 4093 )

Wie aus dieſen Worten hervorgeht , ſteht das Zentrum dem

Kolonialſtaatsſekretär ganz ſachlich gegenüber und unterſtützt deſſen
Politik , ſoweit ſie ſich mit den Grundſätzen des Zentrums deckt .

§ 25 . Die Miſſionstätigkeit in den Kolonien iſt von
den Abgg . Dr . Spahn , Erzber ger und Schwarze beſprochen
worden . Staatsſekretär Dernburg betonte nur die wirtſchaftliche Seite
der Kolonialpolitik , worin er den Spuren Frankreichs folgt . Dr . Sp ahn
wies am 17 . März 1908 darauf hin , daß die ethiſche und religiöſe
Seite mehr in den Vordergrund zu treten habe . „ Daß die Koloniſation
einen doppelten Zweck haben müſſe , die gleichwichtig und gleich⸗
berechtigt ſeien , der eine wie der andere : erſtens die Nutzbarmachung
des Bodens und des Negers zugunſten der koloniſierenden Macht
und zweitens die Verpflichtung dieſer Macht , dem Neger als Gegen⸗
gabe die chriſtliche Kultur zu bringen . “ ( 124 . Sitzung vom 17. März
1908 S . 4051 . ) Abg . Erzberger führte am 19 . März in dieſer
Richtung aus :

„ Wir ſind der Auffaſſung , daß ein Volk ohne religiöſe Erziehung keine
dauernde Zukunft —auch nicht in wirtſchaftlicher Beziehung — haben wird. Es
kann wohl momentan hochkommen und große Umſätze erzeugen . Das wird jedoch
nicht von Dauer ſein , wenn nicht eine ſittliche Veredelung damit Hand in Hand
geht . Ich glaube , der Herr Staatsſekretär würde gut tun , dieſem Gedanken auch
deshalb etwas mehr Rechnung zu tragen , weil er weite Kreiſe des deutſchen
Volkes , die einer Kolonialpolitik , die von chriſtlichen Ideen getragen iſt , wohl⸗
wollend gegenüberſtehen , vor den Kopf ſtoßen würde , wenn dieſer Gedanke aus
der Kolonialpolitik ausgeſchaltet oder ihm nicht gebührend Beachtung geſchenkt
würde . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Ich glaube , daß gerade ein weitſchauender
Staatsmann Urſache hat , alle Kreiſe des deutſchen Volkes für ſeine Kolonial⸗
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politik zu intereſſieren . Mag die Entwicklung auf wirtſchaftlichem Gebiete ſich
auch noch ſo ſchön machen , ſo iſt dem Herrn Staatsſekretär ſo gut wie mir
bekannt , daß auch Rückſchläge auf dieſe Entwicklung kommen werden. Wer ſein
ganzes Programm auf Zahlen aufgebaut hat , auf günſtige Bilanzen , wird in
weiten Kreiſen unſeres Volkes eine förmliche Entmutigung herbeiführen in den

Tagen des wirtſchaftlichen Niederganges . Man wird dann keine Luſt mehr
haben , für eine Kolonie noch Opfer an Gut und Blut ſeitens des Mutterlandes
zu bringen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Ich glaube, es iſt total falſch, die

Eingeborenen in der kolonialwirtſchaftlichen Bilanz lediglich als Zahlen einſtellen
zu wollen —nicht , daß dies der Herr Staatsſekretär getan hat ! Der Eingeborene
iſt vielmehr auch ein Menſch , ausgeſtattet mit einer unſterblichen Seele und

zu derſelben ewigen Beſtimmung berufen wie auch wir — —

(Heiterkeit , Unruhe und Zurufe von der Journaliſtentribüne . — Lebhafte Ent⸗
rüſtungsrufe aus der Mitte . — Glocke des Präſidenten . )

Präſident : Ich bitte , alle Zeichen des Beifalls oder Mißfallens auf den
Tribünen zu unterlaſſen . Ich würde ſonſt zu meinem großen Bedauern genötigt
ſein , die Tribünen räumen zu laſſen . ( Lebhafte Zuſtimmungsrufe . )

Erzberger , Abgeordneter : Ich meine doch, man darf die Anſchauung ,
daß der Neger zu derſelben ewigen Beſtimmung berufen iſt wie wir , noch in
einem Parlamente , deſſen Wählerſchaft zu über 99 Prozent ſich chriſtlich nennt ,
ausſprechen , ohne Widerſpruch zu finden . ( Sehr wahr ! in der Mitte . ) Es wäre
doch ein trauriges Zeichen , wenn man nicht einmal im Deutſchen Reichstage
mehr ſeine chriſtliche Weltanſchauung vertreten dürfte . ( Sehr richtig ! in
der Mitte . )

Wir ſagen alſo , die Chriſtianiſierung iſt eine der wichtigſten Aufgaben , die
wir in den Kolonien zu leiſten haben , wenn wir den Eingeborenen eine dauernde
Kultur bringen wollen . Auf dieſem Gebiet reichen die wirtſchaftlichen Intereſſen
den chriſtlichen Intereſſen die Hand . “

( 126. Sitzung vom 19. März 1908 S. 4098 . )
Er forderte dann , daß der alte Satz ora et labora auch für

Kolonien Geltung haben müſſe und nicht umgewandelt werden
könne in „rechne und arbeite “ . Es ſollte den Miſſionsſtationen ge⸗

nügend Land überwieſen werden , ſo daß ſie davon leben können ;
die ſchwarzen Chriſten ſollten in der Schutztruppe und bei niederen

Beamtenſtellen beſonders berückſichtigt werden , bei der Wahl des

Häuptlings ſoll die Verwaltung ſich für den chriſtlichen Kandidaten

intereſſieren , wie überhaupt ein chriſtliches Regiment führen . Abg .
Schwarze wandte ſich am 20 . März 1908 beſonders gegen die direkte
und indirekte Unterſtützung des Muhamedanismus .

„ Die Miſſionen könnten mit Recht verlangen , daß ihnen ich will mal ſagen ,
100 000 Hektar gratis zur Verfügung geſtellt werden . Das wäre eine Ent⸗
ſchädigung für ſie und ein Gewinn für die Kolonie , die den Hauptnutzen davon
haben würde . Wenn man einer Geſellſchaft 160 000 Hektar für 10 000 Mark
anbietet , ſo ſollte man den Miſſionen gegenüber ebenſo ſein und ihnen
Land , das man ja in Millionen von Hektaren hat , als Entſchädigung zur Ver⸗
fügung ſtellen

Ich verlange — und das kann das ganze Land verlangen — daß man
den Miſſionen , die Millionen in das Land ſtecken — der Afrikaverein hat auch
ſchon Millionen nach Oſtafrika geſchickt —, in den Kolonien entgegenkommt , und
ich darf wohl der Hoffnung Ausdruck geben , daß man in Zukunft mehr als bisher
den Miſſionen in ſachlicher Beziehung entgegenkommt und ihre Stationen und
weltlichen Angelegenheiten uſw . in jeder Weiſe fördert . ( Bravo in der Mitte . ) “

( 127. Sitzung vom 20. März 1908 S. 4141 )
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Das Zentrum ſtimmte gegen die Reſolution der Blockparteien :
„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , dafür Sorge zu tragen , daß die

Schule für die Kinder von Europäern in Daresſalam unverzüglich
wieder eröffnet werde “ , da einerſeits Staatsſekretär Dernburg bereits
die Wiedereröffnung zugeſagt hatte und andererſeits ein Bedürfnis
für dieſe Schule nicht vorlag , weil nur wenige weiße Kinder ( 2 —5 )
daſelbſt vorhanden ſind und die Miſſionsſchule hierdurch geſchädigt
werden ſoll . Der Zuſchuß für die Kolonialmiſſionsſchule in Engel⸗
port mit 6600 M. gelangte zur Annahme .

§ 26 . Die Rechtspflege in den Kolonien iſt einer der

wundeſten Punkte , auf welche die Abgg. Roeren und Erzberger ſtets
hingewieſen haben . Am 18 . Februar 1908 aber mußte Staats⸗

ſekretär Dernburg ſelbſt in der Budgetkommiſſion zugeben :

„ Bei einem Streit zwiſchen einem Schwarzen und einem

Weißen iſt die Lage des Schwarzen ungünſtig . Hat ein Weißer
gegen einen Schwarzen etwas vorzubringen , ſo ſchreibt er einen Zettel ,
und die Sache wird durch einen Schauri abgemacht . Hat ein Schwarzer
eine Klage gegen einen Weißen , ſo muß er hingehen zum Gericht ,
muß Vorſchuß zahlen , er wird mit den in der Heimat üblichen For⸗
malitäten belaſtet , er bekommt ſchließlich ein Urteil oder einen voll⸗

ſtreckbaren Titel in die Hand , mit dem er nichts anzufangen weiß ,
mit laufenden Terminen und Friſten . Das ſind Dinge , die machen
den Schwarzen Recht zu finden unmöglich . Es iſt ein Gebot ein⸗

fachſter Gerechtigkeit , daß das geändert wird . Das kann durch die

Einſetzung von weißen Eingeborenenkommiſſaren mit ſchiedsrichter⸗
licher oder richterlicher Befugnis geſchehen . “ Der Etat für 1908 ent⸗

hält auch bereits die erforderlichen Mittel , um ſolche Eingeborenen⸗
kommiſſare anſtellen zu können . Das Zentrum brachte zur Förde⸗
rung dieſer Angelegenheit folgenden Antrag ein :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , Anordnungen dahin zu treffen , daß 1. die
Rechtspflege unter den Eingeborenen mit erhöhten Garantien umgeben
wird ; 2. in Rechtsangelegenheiten zwiſchen Eingeborenen und
Weißen die Rechte der Eingeborenen genügend gewahrt werden ; 3. für die
Weißen a) in Strafſachen eine Berufungsinſtanz in dem Schutzgebiete geſchaffen
und als Reviſionsinſtanz das Reichsgericht beſtimmt wird , b) in Zivilſachen eine
Berufungs⸗ und Reviſionsinſtanz im Deutſchen Reiche errichtet wird . “

( . Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 768. )

Der Antrag wurde nahezu einſtimmig angenommen , nachdem
der Abg . Dr . Spahn ihn am 17 . März 1908 ( S. 4049 ) be⸗

gründet hatte .

§ 27 . Gegen den Alkoholkonſum in den Schutz⸗
gebieten richtet ſich folghender Antrag des Zentrums :
„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , tunlichſt bald die ſchärfſten Maßnahmen
gegen die Einfuhr und den Ausſchank von Alkohol in den Schutzgebieten zu

ergreifen . “ (I. Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 525 . )



Der Antrag fand einſtimmige Annahme . In der Budget⸗
kommiſſion hat der Abg . Erzberger beſonders folgende Forderungen
auf dieſem Gebiete vertreten :

1. daß das Minimum des Einfuhrzolls für Spirituoſen in ſämtlichen afrika⸗
niſchen Kolonien in der Zone , in der nicht das abſolute Einfuhrverbot
beſteht , auf welches Artikel 91 der Generalakte von Brüſſel hinweiſt , aus⸗

nahmslos 100 Fr . pro Hektoliter zu 33½ %, mit einer Steigerung von
4 Pfennig für jeden weiteren Alkoholgrad betrage ,

daß ferner für die nächſte Konferenz ein Einheitsſatz von 200 Fr . in

Ausſicht genommen werde ;
2. daß die Einführung von Spirituoſen in die Gebiete im Innern , wo das

Einfuhrverbot beſteht , durch wirkſame ſtrenge Maßnahmen verhindert werde .
Die bevorſtehende Herſtellung von Verkehrswegen und Eiſenbahnen in
dieſen Ländern ſtellt eine dringende Gefahr dahin dar , daß auch dieſe
bisher verſchonten Länder angeſteckt werden . Um dieſe Gefahr abzuwenden ,
müſſen die Bahnen gehalten ſein , die Spirituoſen zur ſelben Frachtrate zu
befördern , wie der Trägerlohn jetzt koſtet ;

3. daß die Stationen oder Gemeindevorſtände ermächtigt werden , durch ein
Gemeindeſtatut den Kleinhandel mit Spirituoſen innerhalb ihrer Gebiete
auszuſchließen ;

4. daß in den afrikaniſchen Kolonien die fernere Erteilung von Lizenzen zum
Ausſchank von Spirituoſen nicht nur an eine Lizenzgebühr gebunden werde ,
ſondern daß ſolche Lizenzen nur nach einer Prüfung der Bedürfnisfrage
und nach dem Vorhandenſein von Garantien gegen offenbare Mißbräuche
erteilt werden ;

5. daß die Verabreichung von Spirituoſen an junge Leute beiderlei Geſchlechts
bis zu einem Alter von 18 ( oder doch wenigſtens von 16) Jahren ver⸗
boten und mit Strafe belegt werde . “

Die Kolonialverwaltung nahm einen weit entgegenkommenderen
Standpunkt ein , als das noch 1907 geſchah ; in einer ſehr
dankenswerten Denkſchrift über dieſe Frage (I. Seſſ . 1907/08 D . S .
Nr . 817 ) wird im allgemeinen dieſen Forderungen zugeſtimmt und

endlich das Bedenken beiſeite geſtellt , daß man wegen der hohen
aus Branntwein in Togo nicht ſchärfer vorgehen

önne .

7.

§ 28 . Die Ausbildung eines eigenen Kolonial⸗

beamtenſtandes ſoll nun in die Hände genommen werden ; die

Abg . Erzberger , Schädler und Spahn haben dies ſchon 1906 mit
allem Nachdruck betont ; Staatsſekretär Dernburg hat ſelbſt am
17 . März 1908 zugegeben , daß hier manche Fehler gemacht worden

ſind , als er erklärte :

„ Das Anſehen der weißen Bevölkerung wird aber am beſten
erhalten durch eine ſtraffe Selbſtzucht der derartig ſozial höher ge⸗
ſtellten Weißen , und ſie kann von ihnen weſentlich unterſtützt werden

durch die Ausmerzung ſolcher Elemente , welche dieſes Anſehen gegen⸗
über den Eingeborenen durch Ungerechtigkeit , Brutalität und Selbſt⸗
ſucht zu untergraben verſuchen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Einem

ſolchen Beſtreben wird die Regierung mit den ihr zur Verfügung
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ſtehenden Strafmitteln gern zur Seite ſtehen . “ ( 124 . Sitzung vom
17 . März 1908 S . 4525 . )

Es ſollen ſowohl Anwärter für höhere wie mittlere Stellen

vorgebildet werden , wobei bemerkt wird , daß bewährte mittlere Be⸗
amte nach längerer Schutzgebietsdienſtzeit in höhere Stellen einrücken
können . Auch im übrigen iſt die Auswahl der Bewerber für höhere
Beamtenſtellen nicht auf Juriſten und Offiziere beſchränkt .

Die Annahme der Anzumeldenden erfolgt , wie dies auch bisher
der Fall war , durch das Reichskolonialamt . Es wird beabſichtigt ,
nicht nur die Koſten der Vorbildung ( Gebühren , Honorare uſw . ) aus

amtlichen Fonds zu beſtreiten , ſondern auch den angenommenen An⸗
wärtern die Mittel zur Beſtreitung des Lebensunterhalts während
der Ausbildung zu gewähren .

Es iſt in Ausſicht genommen , die Anwärter für den Dienſt im

oſtafrikaniſchen Schutzgebiet , wo eingehende Kenntnis des Suaheli die

unbedingte Vorausſetzung für eine erſprießliche Tätigkeit in der
Kolonie iſt , vorzugsweiſe in Berlin vorzubilden , da hier auf dem
Seminar für drientaliſche Sprachen die entſprechenden ſprachlichen
Lehrkräfte vorhanden ſind . Eine Ausbildung in Hamburg wird für
dieſe Bewerber zunächſt nur inſoweit in Frage kommen , als ſie über
die notwendigen Suahelikenntniſſe bereits verfügen . Für die übrigen
Kolonien wird die Ausbildung zum großen Teil in Hamburg zu er⸗

folgen haben . Jedoch wird näheres erſt dann feſtgeſtellt werden

können , wenn die Errichtung des Kolonialinſtituts in Hamburg er⸗

folgt ſein wird . Die Abhaltung von geeigneten Prüfungen bleibt

vorbehalten . “

§ 29 . Das Finanzweſen für die Kolonien wollte ein

Geſetzentwurf (J. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 771 ) auf eine neue

Baſis ſtellen , indem alle im außerordentlichen Etat laufenden Aus⸗

gaben durch Kolonialanleihen aufgebracht werden ſollten ; die

einzelnen Schutzgebiete , die an der Anleihe beteiligt wären , ſollten als

Geſamtſchuldner haften und genötigt ſein , etwaige Ueberſchüſſe zur

Deckung des Fehlbedarfs abzuliefern ; das Reich ſollte die Bürgſchaft
übernehmen , die Anleihe ſollte in 56 Jahren getilgt werden . Gegen
dieſen Entwurf brachte der Abg . Erzberger am 19 . März eine

Reihe von Bedenken vor ; er legte dann in der Budgetkommiſſion
einen ſelbſtändigen Geſetzentwurf vor (I. Seſſ . 1907/08 Kommiſſions⸗
Druckſ . Nr . 56) , der von allen Seiten als gut anerkannt wurde .

In langen Verhandlungen gelangte man dann zu einem Reſultat ,
das allſeitig befriedigte . (J. Seſſ . 1907/08 Druck . Nr . 861 . ) Gegenüber
dem Entwurf enthielt dieſer Kommiſſionsbeſchluß folgende Vorteile :

1. er ſchuf ein einheitliches Finanzgeſetz für alle Kolonien ;2. er be⸗

hält dem Reichstage die Freiheit vor , ob er Kolonialanleihen oder

Darlehen an die Kolonie geben wollte , enthielt alſo keine Aenderung
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des Budgetrechts ; 3. er beſeitigte die Geſamthaftpflicht der Kolonien ,
die in den beſſer entwickelten Schutzgebieten nur zur Verſchwendung
geführt hätte ; 4. er ließ die Möglichkeit offen , daß auch Kolonial⸗

anleihen ohne Garantie des Reiches begeben werden konnten . In

zweiter und dritter Leſung fand der Kommiſſionsantrag Annahme ,
wie auch eine Reſolution auf eine Aenderung des Reſervefonds .

§ 30 . Die neuen Kolonialeiſenbahnen mit einer Ge⸗

ſamtlänge von 1469 Kilometern und 150 Millionen Mark Bau⸗

koſten ſind im Reichstage von allen bürgerlichen Parteien bewilligt
worden ; während der Freiſinn bisher jede Kolonialeiſenbahn abgelehnt
hatte , ſtimmte er nun ſofort für fünf Eiſenbahnen in einer Vorlage
(J. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 769 ) , die Kommiſſion hat die Vorlage
eingehend geprüft und darüber berichtet (J. Seſſ . 1907/08 Druckſ .
Nr . 861 ) , ſo daß im Reichstage die Frage ohne Debatte erledigt
werden konnte .

a ) Die Fortführung der Uſambarabahn bis an den Pangani
( 45 Kilometer ) koſtet 31 / Millionen Mark ; 246,000 Mark Pacht⸗
einnahmen ſind in Ausſicht genommen , ſo daß die geſamte Linie ſich
rentiert . Ein von nationalliberaler Seite gemachter Vorſtoß , ſofort
eine Weiterführung um 200 Kilometer für 22 Millionen Mark an
den Meruberg fand in der Kommiſſion keine Gegenliebe . Dieſe
Bahn dürfte ſich ſehr bald gut rentieren .

b ) Die Fortführung der Zentralbahnbis Tabora ( 699Kilo⸗
meter für 70 Millionen Mark ) . Die erſten 220 Kilometer dieſer
Bahn von Daresſalam nach Morogoro ſind im Beſitz der Oſt⸗
afrikaniſchen Eiſenbahngeſellſchaft ; nun ſollen für 15 Millionen Mark

ſo viele Anteile erworben werden , damit das Reich ¼ der Anteile

erhalten konnte . Dem Abg . Erzberger aber genügte dieſer Vorſchlag
nicht , ſondern er forderte , nicht nur die Mehrheit der Anteile zu er⸗
werben , ſondern wenn möglich den geſamten Privatbeſitz . Nicht nur
die Kontrolle über die Bahn im bankiertechniſchen Sinne iſt für das

Reich anzuſtreben , ſondern der Vollbeſitz dieſer Bahn . In Verfolg
einer in dieſer Richtung eingebrachten und angenommenen Reſolution
wurde zunächſt beſchloſſen , dem Bundesrat gegenüber auszuſprechen ,
daß die Kommiſſion der Anſicht ſei, daß alle Anteile und Rechte der

Oſtafrikaniſchen Eiſenbahngeſellſchaft durch das Reich erworben werden
möchten . Es ergab ſich daraus die Tatſache , daß in letzter Sitzung
der Budgetkommiſſion von dem Vertreter des Kolonialamts aus⸗
drücklich die Zuſtimmung des Bundesrats mitgeteilt werden konnte ,
daß der Betrag von 15 Millionen auf 20 Millionen erhöht werde .

Es wurde daher beſchloſſen , an Stelle von 15 Millionen Mark
20 Millionen Mark einzuſetzen , damit das Reich in den Beſitz aller
Anteile gelangen kann . Unter Ausſcheidung aller anderen möglichen
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3 —— ſprechen folgende Gründe für den Bau der Strecke Morogoro —
abora :

1. der ausgezeichnete Hafen Daresſalam ; 2. die ſchon vor⸗
handene Strecke Daresſalam —Morogoro 220 Kilometer ; 3. auf
80 Kilometer hinter Morogoro erreicht die Bahn Kiloſſa , einen der
wichtigſten Verkehrsmittelpunkte und den Hauptort der ſehr frucht⸗
baren Landſchaft Uſagara , eine Kornkammer und ein Baumwollen⸗
land . Karl Peters habe die ganze Kolonie Uſagara nennen wollen ;
4. hinter Mpapua beginnt Ugogo, ein ſehr viehreiches Land, das
große Gebiete ernährt und für die Küſte ſehr wichtig iſt ; 5. nach
dem Erſteigen des weſtlichen Grabenrandes bei Uibimatinde beginntdas große Land Uniamweſi mit kulturell höher begabter Bevölkerung ,
die ihr Land bebauten und Handel treiben , alſo ſofort Werte für die
Bahn liefern . Tabora mit 40,000 Einwohnern reſſortiert jetzt
handelspolitiſch nach Muanga , es wird durch die Bahn an die
deutſche Küſte angeſchloſſen ; 6. die Tabora⸗Bahn ſichert uns die
Kolonie militäriſch⸗politiſch gegen den immer zu fürchtenden
Wanyamweſi⸗Aufſtand . Die Bahn führt in die dichter bevölkerten
Teile des Schutzgebietes .

o Die Kamerunbahn von Duala nach dem Nyong
( 360 Kilometer für 40 Millionen Mark ) ſoll den Süden und Süd⸗
weſten der Kolonie erſchließen , alſo insbeſondere diejenigen Gebiete
Kameruns eröffnen , welche einer kolonialen , wirtſchaftlichen und
militäriſchen Baſis dringend bedürftig ſind . Es iſt zu beachten , daß
Erwägungen politiſcher und militäriſcher Art an die Spitze geſtellt
wurden und daß die Verantwortlichkeit für die Sicherheit des Schutz⸗
gebietes der Leitſtern in der Vorlage zu ſein ſcheint . Daneben
freilich wurde nicht verkannt , daß eine Kameruner Südbahn zugleich
eine ſehr erhebliche wirtſchaftliche Bedeutung habe, ja es wird davon
ausgegangen werden dürfen , daß , wenn auch für den Augenblick die
militäriſche Bedeutung der Bahn mit Rückſicht auf die Macht⸗
entwicklung des Reichs gegenüber den großen und voltreichen Neger⸗
ſtämmen im Jaundegebiet und am oberen Nyong der nächſtliegende
Geſichtspunkt iſt , doch die wirtſchaftliche Tragweite der Bahn in ab⸗
ſehbarer Zeit in den Vordergrund treten wird .

Von der Kolonialverwaltung war in der Kommiſſion bezüg⸗
lich der Kolonie Kamerun eine etwas trübe Perſpektive der Kom⸗
miſſion gezeigt . Es war ausgeführt , der Handel mit Elfenbein undGummi ginge naturgemäß zurück , die Vorräte des Landes an dieſen
Produkten würden geringer , ihre Erſchöpfung und die weichende
Konjunktur im Gummi bedrohe ſogar die Kolonie mit einer wirt⸗ſchaftlichen Kriſis und die wirtſchaftliche Kriſis könne nur zu leicht
eine politiſche Kriſis nach ſich ziehen , wenn einmal die jetzt im
Trägerdienſt beſchäftigten Schwarzen genügende Nahrung nicht finden

Alten und wenn ihnen nicht ein anderweitiger Erſatz für ihren
6
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Lebensunterhalt geboten wird . Ein ſolcher ſei nur zu finden durch
die Gewinnung anderer Produkte aus dem Lande , und zwar ſolcher
Produkte , die allerdings nicht wie Gummi und Elfenbein jedweden
hohen Trägerlohn vertrügen , ſondern welche wie Palmölkerne und

Erdnüſſe wirtſchaftlich nützlich nur durch eine Bahn an die Küſte
gebracht werden könnten . Der von einer Anzahl Kameruner Firmen
gewünſchte Ausgangspunkt Kribi mit einer anderen Linienführung
fand keinen Beifall , da Duala einen Hafen hat , Kribi nicht ; die

Budgetkommiſſion aber hat an der einen Mole in Swakopmund
genug .

In der Kommiſſion führte der Abg . Erzberger Klage über

das Händlerunweſen ; eine Verordnung gegen die Auswüchſe des⸗

ſelben ſei wohl erlaſſen ; er glaube jedoch , daß ſie nicht ausreichend
ſei. In der Denkſchrift werde über das rigoroſe Vorgehen der weißen
und ſchwarzen Händler geklagt . Er frage , was die Verwaltung
weiter zu tun gedenke , um den Auswüchſen , die das Händlertum im Schutz⸗
gebiet gezeigt habe , entgegenzutreten . Er glaube , daß auf dem Wege
einer 998 Beſteuerung manchen Auswüchſen vorgebeugt werden

könne . Dieſe Karawanen gleichen vielfach den franzöſiſchen Mord⸗

brennern . Er frage , ob es nicht möglich ſei, Verpflegungsſtationen
an den Karawanenſtraßen einzurichten . Staatsſekretär Dernburg gab
die Richtigkeit ſolcher Zuſtände zu und meinte , daß gerade der Eiſen⸗
bahnbau Abhilfe bringen wird .

„ Wenn die Sache ſo weiter gehe, wie jetzt , ſtehe man vor

einem großen Zuſammenbruch in Kamerun , zunächſt wirtſchaftlich mit

Sicherheit , denn die Gummibeſtände erſchöpfen ſich. Die Tätigkeit
der Verwaltung ſei nicht intenſiv geweſen und man habe auch keinen

Erſatz für die vernichteten Beſtände durch Neuanpflanzungen ge⸗
funden . Wenn die Gummigewinnung aber aufhöre und die Leute

ſich aller anderen Beſchäftigung entwöhnt haben , komme es zu einer

Kriſis . Ein Aufſtand ſei immer die Folge von wirtſchaftlich falſchen
Maßnahmen . “

d ) Die Togobahn Lome — Atakpame . Als das

Deutſche Reich im Jahre 1904 in der Kolonie Togo die Bahn
Lome —Palime bewilligte , die inzwiſchen gebaut iſt und nicht nur

ihre Betriebskoſten gedeckt, ſondern Ueberſchüſſe ergeben hat , dürfte ,
ſoweit man überhaupt damals in die weitere Zukunft der Ko⸗
lonie geſehen und das Hinterland Togo ins Auge gefaßt hat ,
der Gedanke vorgewaltet haben , daß dieſe Bahn dereinſt bis ins
Innere des Landes zu verlängern ſei. Die Vorlage bringt in dieſer
Richtung eine Enttäuſchung . Es iſt mit aller Deutlichkeit klargeſtellt ,
daß ſich in der Tat die beſtehende Bahn in Palime am Gebirge
feſtläuft ; es ſoll daher eine 76 Bahn von Lome nach Atakpame
( 175 Kilometer für 11¼ Millionen) erſtellt werden , die die Er⸗

ſchließung des geſamten Hinterlandes von Togo ermöglicht . Mit der
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Herſtellung dieſer Bahn ſoll auch das Hinterland für die Miſſions⸗
tätigkeit ganz freigegeben werden , da dann die Regierung den Schutz der
Miſſionare garantieren kann .

e) Die Bahn in Südweſtafrika von Seeheim nach
Kalkfontein . Dieſe von den verbündeten Regierungen geforderte
Abzweigung von der beſtehenden Lüderitzbahn von Seeheim auf der
linken Seite des Fiſchfluſſes iſt 183 Kilometer lang (koſtet 16 Millionen
Markj ) und ſoll ziemlich geradlinig nach Kanus und ſodann über das
Homrivier nach Kalkfontein geführt werden , dem Knotenpunkt der
Wege nach Keetmanshoop , Dawignab , Ukamas und Warmbad .
Schon dieſe Namen kennzeichnen im weſentlichen den Kriegsſchauplatz
in dem letzten Aufſtande der Hottentotten , und damit iſt zugleich der
Zweck der Bahn vornehmlich gekennzeichnet . Schon die Denkſchrift
zeigt an , daß die militäriſche Sicherung des Südens der Kolonie die
nächſte Aufgabe der Bahn iſt , und mit Recht wird nur beiläufig
von den wirtſchaftlichen Zwecken geſprochen . Der Staatsſekretär
fügte in der Kommiſſion hinzu, es ſeien eigentlich drei Geſichtspunkte
maßgebend , nämlich erſtens die Erſparung von Frachten für die Er⸗
nährung der Truppen , die im Lande immerhin in einem gewiſſen
Umfange zunächſt bleiben müßten , ferner zweitens die Erſparung von
Truppen ſelbſt , inſofern mit Hilfe der Bahn die Dislozierung der
Truppen vereinfacht würde , und endlich drittens die wirtſchaftlichen
Geſichtspunkte . Auch dieſe Linie fand Annahme . Der Freiſinn hat

dul in der Frage der Eiſenbahnen eine völlig andere Haltung als früher
0ni eingenommen und nun für dieſe Ausgaben geſtimmt . — Am 28 . April
ſitet 1908 ging dem Reichstage ein Geſetzentwurf über eine Dampfer⸗
Kenen ſubvention zu ; die ſchon beſtehende Linie von Auſtralien über
f ge Neu⸗Guinea nach Hongkong und Japan wollte der Norddeutſche
Lalte Lloyd eingehen laſſen , wenn er nicht bis 1914 eine jährliche Bei⸗

eilt hilfe von 500,000 Mark erhalte , er wollte ſich dann auf ſeine ver⸗
fſchn tragsmäßige Verpflichtung der achtwöchigen Verbindung Singapore —

Neu⸗Guinea zurückziehen . Die Kolonie Neu⸗Guinea erhält aber
unter allen Umſtänden ihre Verbindung ; durch die Vorlage (I. Seſſ .
1907/08 Druckſ. Nr . 876 ) kam nun hinzu nur ſechs Fahrten im
Jahre von Singapore nach Neu⸗Guinea , und für dieſe ſollte die
Subvention jährlich Million Mark betragen . ( Die Verbindung
mit der Inſel Jap würde auch ohne Subvention erfolgen . ) In der
erſten Leſung am 30 . April 1908 brachte nicht nur der konſervative
Abg . Graf Kanitz und der Abg . Lattmann ( W. V. ) erhebliche Be⸗
denken vor , ſondern beſonders auch der Abg . Erzberger , der kein
direktes Bedürfnis für die Auſtral⸗Japan⸗Linie anerkannte und die
Löſung der Deckungsfrage vermißte : „Liegt denn eine Sub⸗
ventionierung des Verkehrs von Auſtralien nach Japan — das iſt
der Kernpunkt der Vorlage — im deutſchen Intereſſe ? Haben wir
ein ausgeſprochenes volkswirtſchaftliches Intereſſe daran , den Handels⸗



verkehr zwiſchen Japan und Auſtralien zu befördern ? Das ſcheint
mir fehr zweifelhaft zu ſein ; vielleicht ſpricht dieſe Erwägung ſogar

gegen die Intereſſen Deutſchlands und der deutſchen Induſtrie ! Denn

nach Auſtralien haben wir bereits eine ſubventionierte Linie , um die

deutſchen Waren dorthin zu führen und die Rohprodukte zurück⸗
zubekommen ; nach Japan 5 wir auch eine ſubventionierte Linie ,
um dieſen Ausgleich der Güter herbeizuführen . Welches Intereſſe
aber iſt vorhanden , um zwiſchen Auſtralien und Japan eine ſolche
ſubventionierte Linie zu ſchaffen ?“ Er wies darauf hin , daß im

Jahre 1914 eine noch größere Subvention in Ausſicht ſtehe . Neben

der Reichspartei und den Nationalliberalen ſprachen ſich auch die

Freiſinnigen für die Subvention aus , während bisher die frei⸗
ſinnige Volkspartei jede Dampferſubvention verworfen hatte , wie es

der Abg . Erzberger feſtſtellte . Die Ausſichten auf die Annahme der

Vorlage waren gering ; da erſchienen in der Kommiſſion Staatsſekretär
Dernburg , der die Nacht über aus den Ferien herbeigeeilt war und

der Einpeitſcher des Blocks , Unterſtaatsſekretär von Loebell , nun

ſtimmten ſämtliche Konſervativen für die Vorlage , die mit 14 gegen
13 Stimmen Annahme fand . ( I . Seſſ . 1907/08 Druckſ . S . 946 . )
In der Kommiſſion hatte aber Staatsſekretär Kraetke ausdrücklich
erklärt , daß ein „ dringendes Bedürfnis “ für die Auſtral⸗Japan⸗Linie
gar nicht vorliege . Zur zweiten Leſung beantragten die Abg . Latt⸗

mann und Liebermann von Sonnenberg , die in der Kommiſſion
gegen die Vorlage geſtimmt hatten , eine vierwöchige Verbindung
zwiſchen Hongkong , Neu⸗Guinea und Sydney herzuſtellen und dafür
230,000 M. zu bewilligen . (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 957 . )
In der zweiten Leſung (5. März 1908 ) wurde dieſer Antrag durch
die Unterſtützung des Zentrums angenommen ; er ermöglicht die Auf⸗
rechterhaltung der beſtehenden Linien Sidney — - Neu⸗Guinea —Hongkong
und erſpart dem Reiche 1,620,000 M. ; auch in dritter Leſung fand
dieſer Antrag Annahme .

§ 31 . Die Verminderung der Schutztruppe in Süd⸗ -

weſtafrika iſt in der Budgetkommiſſion vom nationalliberalen

Abg . Dr . Semler (I. Seſſ . 1907/08 Kommiſſions⸗Druckſ . Nr . 51 )
beantragt worden , ſo daß von der Regierungsvorlage insgeſamt
5,488,999 Mark ( nebſt Ablehnung des Molenbaues in Swakop⸗
mund ) geſtrichen werden konnten . Der Antrag des Abg . Dr . Semler

ging dahin , im Dispoſitiv hinzuzufügen : „ Hiervon ab infolge Ver⸗

minderung der Schutztruppe vom 1. April 1908 ab um eine Batterie
und vom 1. Oktober 1908 ab — unter möglichſt baldiger Um⸗

wandlung von zwei Feldkompagnien in zwei Pionierkompagnien und
unter entſprechender Verminderung der Stäbe — bis auf rund
3000 Köpfe . “ Zu dieſem Antrage konnte der Abg . Erzberger am
12 . März 1908 in der Budgetkommiſſion bemerken : „ Die Tendenz
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des Antrages des Referenten ſei erfreulich . In ſeinen Folgen gehe
jedoch der Antrag über den von ſeiner Partei vor der Auflöſung des

Reichstags geſtellten Antrag noch hinaus . Ihm ſcheine die Zahl
von 3000 Mann zu hoch. Er frage , wo noch Eingeborene leben ,
die uns gefährlich werden können . “ Abg . Speck fügte bei : „ Auch
er ſei durch die Ausführungen der Regierung nicht belehrt , daß
gerade 3000 Mann noch im Schutzgebiet gehalten werden müßten .
Er betrachte den Antrag des Abgeordneten Dr . Semler als
den erſten Schritt zu ſpäteren weiteren Verminderungen des Mann⸗

ſchaftsſtandes . Er werde dafür ſtimmen mit dem Vorbehalt ,
daß ſpäter weitere Verminderungen vorgenommen werden
Es handle ſich hier um die gleiche Forderung , wegen der der Bundes⸗
rat im Dezember 1906 einſtimmig ſeine Zuſtimmung zur Auflöſung
gegeben habe . Hinzukomme , daß nicht alle Faktoren mit der

Minderung einverſtanden ſeien . Der Kommandeur habe nach der

Ausführung des Oberſtleutnants Quade erhebliche Bedenken gegen
eine Reduzierung der Truppen geltend gemacht . Auffallend ſei doch,
daß die Bedenken des Kommandeurs bezüglich Minderung der Schutz⸗
truppen im Jahre 1906 von der Kolonialverwaltung geteilt ſeien ,
während dies jetzt nicht der Fall ſei. Seine Abſicht gehe gar nicht
dahin , daß er den Kommandeur als maßgebende Stelle habe be⸗

zeichnen wollen . Von ihm und ſeinen Freunden ſei ja gerade
beanſtandet worden , daß man 1906 bei der Regierung dieſe Abſicht
hatte . Es ſei doch aber auffallend , daß die Regierung von dieſem
Standpunkte abgekommen zu ſein ſcheine . “

So iſt alſo auch hier der frühere Standpunkt des Zentrums
gerechtfertigt worden , und es zeigt ſich immer deutlicher , welcher
Schwindel in den Wahltagen 1907 gegen das Zentrum verübt

3
5 iſt . — Das Zentrum ſtimmte auch für den konſervativen

ntrag :
WDie verbündeten Regierungen zu erſuchen , in dem Geſetzentwurf zur Feſt⸗

ſtellung des Reichshaushalts⸗Etats für das Jahr 1909 eine Summe anzufordern
zur Errichtung eines Denkmals in der Reichshauptſtadt für die in Südweſtafrika
gefallenen Offiziere , Sanitätsoffiziere , Militärbeamten , Unteroffiziere und Mann⸗

ib. ſchaften .“ ( . Seſſion 1907/08 D. ⸗S. Nr. 783. )
ln Am 30 . März 1908 gab der Abg . Giesberts angeſichts ſo
50 mancher ſchweren Strafen gegen ſüdweſtafrikaniſche Krieger dem
nt Wunſche auf Begnadigung Ausdruck : „Dieſe Fälle ſind nicht ſo ſehr in

die Oeffentlichkeit gedrungen ; ſie würden ſonſt eine Fülle von Er⸗
1 bitterung auslöſen . Anſtatt an ein Denkmal für die gefallenen
N0 Krieger zu denken , wäre es notwendiger und dringlicher , den Streitern
Halk von Südweſt ein nationales Denkmal zu ſetzen , indem diejenigen , die unter
Un⸗ ſo ausnahmsweiſe ſchwierigen Verhältniſſen Strafen erlitten haben , einer

110 ganz beſonderen Begnadigung an Allerhöchſter Stelle empfohlen
b würden . “ ( 135 . Sitzung vom 30 . März 1908 S . 4452 . ) Der

n Präſident des Reichsmilitärgerichts ſagte entſprechende Schritte zu .



Bei der Frage der Abrechnung über die ſüdweſtafrikani⸗
ſchen Expeditionskoſten regte der Abg . Erzberger in der

Kommiſſion eine vereinfachte Abrechnung an , da von den veraus⸗

gabten Geldern doch nichts mehr zu erhalten ſei ; nur die Rechnungen
der Woermann⸗Linie müſſe man genau prüfen , denn es habe ſich ſchon
ergeben , daß dieſe / Millionen Mark zu viel gefordert habe , und es

ſtänden noch höhere Rückforderungen des Reiches bevor . Staats⸗

ſekretär Dernburg teilte mit , daß die Abrechnung mindeſtens 1½ Mil⸗

lionen Mark koſten werde ; auch er ſei der Ueberzeugung , daß man ,
wenn man dieſe Kriegsausgaben eingehend prüfe , zu nichts komme .

Die Rechnungen hätten während des Feldzuges nicht immer mit der

nötigen Sorgfalt geführt werden können . Die Verordnung über die

Rechnung für die Schutzgebiete ſchreibe eine abſolute Nachprüfung
jedes einzelnen Beleges nicht vor . Die Abmachung werde noch
15 Jahre dauern . Am 20 . März 1908 kam der Abg . Erzberger
auf die Sache zurück. Der Rechnungshof erklärte ſich hiermit ein⸗

verſtanden mit dem Bemerken : „ Die Prüfung der Rechnung über

größere Lieferungen und Leiſtungen , über See⸗ und Bahnfrachten ,
Liegegelder und dergleichen , insbeſondere der Kapſtadter , der Argen⸗
tiniſchen und der Otavibahnrechnung , ſcheint uns in einer , wenn auch
nicht ins Kleine gehenden , ſo doch regelrechten Weiſe ausführbar und

nötig zu ſein . “ ( 127 . Sitzung vom 20 . März 1908 S . 4135 )
Dadurch ſoll feſtgeſtellt werden , ob und wie viel Woermann und
andere Firmen zu viel angerechnet haben . Nach Mitteilungen des Staats⸗

ſekretärs in der Kommiſſion handelt es ſich um Millionen , die in

Betracht kommen , gerade ſo, wie es der Abg . Erzberger ſchon im
Sommer 1906 geſagt hatte . Der Reichstag lehnte den Bau einer
neuen Mole in Swakopmund einſtimmig ab, um eine nochmalige
gründliche Prüfung der Frage zu erzielen .

§ 32 . Die Eingeborenenfrage in Südweſtafrika
beſprach der Abg . Erzberger am 10 . März in der Budget⸗
kommiſſion und am 20 . März 1908 im Plenum ; er ſprach ſich hierbei
gegen die Verordnung des Gouverneurs aus , nach welcher
das ganze Eingeborenenland eingezogen und für den Fiskus
okkupiert werde . Dieſe Maßregel ſtehe im Gegenſatz zu den Zuſagen ,
die die frühere Kolonialberwaltung in der Kommiſſion und im

Plenum gemacht habe . Von den damals gemachten Zuſagen ſei nicht
eine einzige gehalten worden . Vertreter der Eingeborenen ſeien nicht
aufgeſtellt worden . Ferner ſeien den Eingeborenen nicht gleichzeitig
Reſervate gelaſſen worden . In welchem Umfange dies ſpäter ge⸗
ſchehen ſei, wiſſe man nicht. Am 18 . Auguſt 1906 ſeien drei Ver⸗

ordnungen ergangen , die die Dienſt⸗ und Arbeitsverhältniſſe der Ein⸗

geborenen , Maßregeln zur Kontrolle und die Paßpflicht der Ein⸗

geborenen zum Gegenſtande haben . Die wichtigſten Maßregeln
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enthalte die Verordnung zur Kontrolle . Danach ſei den Eingeborenen
ohne Zuſtimmung des Gouverneurs verboten , Großvieh zu halten
und Grundbeſitz zu erwerben . Er frage , ob dieſe Maßregel auch für
die Reſervate gelte . Ihm ſei von einem proteſtantiſchen Miſſionar
mitgeteilt worden , daß man , wenn man dieſe Verordnung durchführe ,
in fünf oder zehn Jahren keinen einzigen ſchwarzen Arbeiter mehr
in den Kolonien haben würde . Die Arbeiterfrage aber ſei gerade
die brennendſte Frage für Südweſtafrika .

In dieſer Auffaſſung ſei er beſtärkt worden durch einen Vortrag
des früheren Bezirksamtmanns Fuchs in der Kolonialgeſellſchaft .
Dieſer habe ausgeführt , daß in Südweſtafrika durchaus ungeſunde
Zuſtände herrſchen , die zu einer Kataſtrophe führen müſſen . Zum
Beiſpiel würde einem Maurer ein Tagelohn von 20 Mark gezahlt
und dann helfe ihm noch ein Schwarzer bei der Arbeit . Ein Eiſen⸗
bahnarbeiter erhalte 14 Mark pro Tag . Eine Flaſche Sekt , die hier
für 2,50 Mark zu haben ſei, koſte dort 15 Mark .

Die ganze Etatsaufſtellung trage dazu bei, dieſe Zuſtände weiter

aufrecht zu erhalten . Auf die Weißen allein werde man den Aufbau
der Kolonie nicht ſtützen können , man werde vielmehr die ſchwarzen
Hilfskräfte auch gebrauchen . Nach den Ausführungen des früheren
Bezirksamtmanns Fuchs kämen nur 17,000 erwachſene Arbeiter in

Betracht . Die Zahl der Weißen betrage 11,000 — 7000 Anſiedler .
4000 Schutztruppen — von denen jeder meiſt einen Schwarzen zur
Bedienung habe , trotzdem das Klima ſo beſchaffen ſei, daß die

Weißen ſelbſt arbeiten könnten . Für landwirtſchaftliche und kulturelle
0

in Zwecke blieben mithin nur 6000 Arbeiter übrig . Was die Ver⸗ 0
inet ordnung über den Dienſt⸗ und die Arbeitsverträge anlange , ſcheine

‚

dige ſie vom grünen Tiſch aus gemacht worden zu ſein . Es ſeien nicht
weniger als 15 verſchiedene Eintragungen erforderlich . Er glaube
nicht , daß ſich dies durchführen laſſe . Die Verordnung bezüglich der

———
ila Paßpflicht , nach welcher der Eingeborene wegen Vorzeigung des Paſſes
ek von jedem Weißen angehalten werden könne , halte er nur für ge⸗
Abi eignet , um Uebergriffe groß zu ziehen . Die Kolonialverwaltung
A ſuchte dieſe Maßnahmen als vorübergehende zu bezeichnen und ſagte

5 eine neue Prüfung der Sache zu . 5
§ 33 . Der Stat für Kiautſchau wurde in dieſem Jahr

1 beſonders gründlich beraten und insgeſamt 861,647 Mark abgeſtrichen ,
iit darunter 120,000 Mark an Beihilfe für die ſogenannte „Magnaten⸗
iſt geſellſchaft “, die eine Seidenfabrik angelegt hat , welche ſich nicht

g rentieren will ; das Reich ſollte nun 4 —6 Prozent Zins für das
9 Anlagekapital geben . Abg . Erzberger ſprach ſich am 21 . März
N. 1908 gegen dieſe Subvention aus :
Cil⸗ „ Das ſcheint mir ein äußerſt gefährlicher und bedenklicher Weg zu ſein ,
Cir wenn wir dieſe Poſition bewilligen wollten . Wohin würden wir kommen , wenn

1 wir anfangen , unſeren kolonialen Unternehmungen einen Zuſchuß vom Reiche zu
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geben ? ! ( Sehr richtig ! links und in der Mitte . ) Wenn ein Anfang gemacht wird ,
wo iſt da das Ende abzuſehen ? ( Sehr richtig ! links und in der Mitte . ) Mit
dem gleichen Recht wie dieſes Unternehmen können alle Geſellſchaften in Südweſt⸗
afrika , Kamerun uſw . an uns herantreten

Man muß nun wiſſen , wer hinter dieſer Geſellſchaft ſteht . Ich habe mich
auch danach erkundigt ; und da kam ich zu der merkwürdigen Entdeckung —dieſe
Geſellſchaft heißt an der hieſigen Börſe nur „Magnatengeſellſchaft “ , da haupt⸗
ſächlich oberſchleſiſche Magnaten hinter der Geſellſchaft ſtehen . ( Hört ! hört ! links
und in der Mitte . ) Dieſe hohen Herren aber mögen die Gelder aus ihrer eigenen
Taſche aufbringen und nicht an das Reich mit ſolchen Anträgen herantreten , wie
ſie es tatſächlich getan haben ! ( Lebhafte Zuſtimmung auf allen Seiten . ) “

( 128 . Sitzung vom 21. März 1908 S. 4177 . )
Der Redner ſtellte feſt , daß das Reich bisher für Kiautſchau

110 Millionen Mark ausgegeben habe und daß den Nutzen hiervon
nur Japan und China hätten ; dann wies er auf die ſehr teure
Wirtſchaft in dieſer Kolonie hin :

„ Zum Beiſpiel waren die Baukoſten — ich glaube für ein Haus — auf
48 000 Mark veranſchlagt und die Koſten der Bauleitung auf 27000 Mark chört !
hört ! in der Mitte ) , alſo auf mehr als die Hälfte der eigentlichen Baukoſten !
Man mag wohl dafür anführen , daß die Chineſen etwas mehr beaufſichtigt
werden müßten als Europäer , weil ſie ſonſt nicht gut arbeiten ; aber das recht⸗
fertigt doch nicht ein Verhältnis , wie es hier zugegeben wird !

Auch ſonſt ſcheinen wir in Kiautſchau von anderen Leuten recht herüber⸗
gelegt worden zu ſein . Wir müſſen in dieſem Etat dem Rheiniſch⸗Weſtfäliſchen
Kohlenſyndikat drei alte Holzbaracken , Kohlenbaracken abnehmen und dafür noch
110000 Mark bezahlen ! ( Hört ! hört ! in der Mitte . ) “

( 128. Sitzung vom 21. März 1908 S. 4176 . )

V. heer und Mmarine .

§. 34 . Die Einführung der zweijährigen Dienſtzeit
für die Kavallerie und reitende Feldartillerie ſtand in
dieſem Jahre im Vordergrunde der Debatten ; das Zentrum hatte
nämlich in der Budgetkommiſſion folgenden Antrag zur Annahme
gebracht :

„ Den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , mit dem nächſtjährigen
Reichshaushalt eine Denkſchrift über die Einführung der zweijährigen
Dienſtzeit bei der Kavallerie und der reitenden Feldartillerie vor⸗
zulegen . “ (I. Seſſ . 1907ù08 Druckſ . Nr . 611 . )

Am 3. Februar 1908 begründete der Zentrumsabgeordnete
Häusler dieſen Antrag in durchſchlagender Weiſe ; ſeine Darlegungen
waren um ſo wirkſamer , als er felbſt ein penſionierter General ſſt ,
der während ſeiner aktiven Dienſtzeit in gewichtigen Stellungen ver⸗
wendet wurde ; er wies zunächſt auf die Verfaſſung ( § 58 ) hin , die
eine gleichmäßige Verteilung der Koſten des Kriegsweſens vorſchreibe,
was aber durch Einführung der zweijährigen Dienſtzeit bei den Fuß⸗
truppen durchbrochen worden ſei ; dann fuhr er fort :
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„ Ich wende mich nun der militäriſchen Seite der Sache zu, um zu unter⸗
ſuchen , ob vom militäriſchen Standpunkte aus die Beſeitigung dieſes dritten
Dienſtjahres möglich iſt . Tatſache iſt , daß ſowohl der Kavalleriſt wie der reitende
Feldartilleriſt in einem Jahr ſo weit ausgebildet werden kann , daß er den An⸗
forderungen des Krieges genügt . Wäre dies nicht der Fall , dann wäre der
einjährig⸗freiwillige Dienſt bei den Waffen abſolut unzuläſſig ( ſehr richtig ! ) ,
zudem erfahrungsgemäß die Einjährig⸗Freiwilligen in bezug auf die reiterliche
Ausbildung weit größere Schwierigkeiten verurſachen als die ſpeziell zum Kavallerie⸗
dienſt ausgehobenen Rekruten ( hört ! hört ! in der Mitte ) , was mit der bürger⸗
lichen Lebensweiſe und dem verſchiedenartigen Material zuſammenhängt , das in
dieſen einjährig⸗freiwilligen Abteilungen eben zuſammenkommt . Wäre ein Jahrder Ausbildung nicht genügend , um den Mann auf das vorzubereiten , was der
Krieg von ihm fordert , dann könnte die Kriegsverwaltung nicht in Ausſicht
nehmen , ſchon in der Sommerperiode die erſt im letzten Herbſt eingeſtellten Re⸗
kruten in das mobile Regiment einzureihen ; und wären zwei Dienſtjahre für
dieſe Ausbildung unzureichend , dann müßten wohl alle Offiziersburſchen der
Kavallerie , alle die zahlreichen Stabs⸗ und perſönlichen Ordonnanzen , die die
Kavallerie zu ſtellen hat , die ganze Zahl der im Regiment Abkommandierten , wie
Krümperkutſcher , Offiziersſpeiſeanſtaltordonnanzen , Hilfs⸗ und Eskadronsſchreiber
uſw. , in die Front zurück und durch Trainſoldaten erſetzt werden ; denn alle dieſe
Mannſchaften dienen keine drei Jahre , die meiſten nicht ganz zwei Jahre , und
trotzdem treten ſie als vollwertige Kavalleriſten in die Reſerve

Ich wäre nun der letzte , der die Hand dazu bieten möchte , unſere auf
—— eine glorreiche Vergangenheit zurückblickende , mit ſo viel reiterlichem Verſtändnis
* ausgebildete und mit ſo großen Koſten erhaltene Kavallerie nur um ein Mindeſt⸗

16 maß herabzudrücken . Wir wollen keine berittene Infanterie , wir wollen nach
wie vor eine tüchtige , leiſtungsfähige Kavallerie . Ich bin daher auch der Ueber⸗
zeugung , daß der ſozialdemokratiſche Antrag , welcher dieſe Dienſtzeit auf ein Jahr

18 haben will , abſolut undurchführbar iſt , und ich werde mit meinen
arteifreunden unbedingt gegen denſelben ſtimmen . ( Sehr richtig ! rechts . ) Wir

brauchen in der Kavallerie fertige Reiter , denn dieſe bilden das feſte Gerippe , in
welches wir die jungen Leute des erſten Jahrganges einfügen ; nur ſo bekommen
unſere Schwadronen ein feſtes Gefüge , Sicherheit im Reiten , auch in geſchloſſenen
Formationen , jene Schnelligkeit , Ordnung und Manövrierfähigkeit , die ich trotz

zeit abweichender eigener Anſchauung von den zurzeit für die Verwendung der

vü Kavallerie im Gefecht maßgebenden Grundſätzen für unſere Kavallerie auch in alle
. erhalten ſehen möchte . Aber auch der Laie ſieht ein , daß für dieſe

hatk igenſchaften einer tüchtigen Kavallerie das Vorhandenſein von 15 oder 20 Reitern
ne 88 dritten Jahrganges in der Front einer Schwadron ohne Bedeutung ſein

üi ; ß

5 Die Forderung der zweijährigen Dienſtzeit für die Kavallerie und reitende
el Feldartillerie iſt endlich begründet in menſchlichen , bürgerlichen und in volks⸗
1 wirtſchaftlichen Rückſichten . Es iſt keine Kleinigkeit , im beſten Mannesalter , in den

Jahren der beſten Schaffens⸗ und Arbeitskraft ein volles Lebensjahr mehr dem
Militärdienſt opfern zu müſſen . Man muß wiſſen , wie der Mann jeden Tag,
den er noch in der Kaſerne zu verbringen hat , gegen das Ende ſeiner Dienſtzeit

e 1 zählt . Man muß es geſehen haben , insbeſondere in Kaſernen in denen
ruppen mit dreijähriger und zweijähriger Dienſtzeit zuſammenliegen , welchen

l Eindruck es auf den Mann macht , wenn ſeine Altersgenoſſen , die gleichzeitig mit
iſ ihm zum Dienſt bei der Infanterie und bei den fahrenden Batterien eingerückt
Ue⸗ ſind , nach zwei Jahren in die Heimat zurückkehren, während er ſelbſt — und auch
0

der gemeine Mann weiß dies ſehr wohl zu beurteilen — ohne daß es unbedingt
8 notwendig wäre , noch ein drittes Jahr präſent bleiben muß .c Und ebenſo berechtigt wie das Intereſſe des einzelnen iſt das Intereſſe der
ſ Familien daran , daß ihre Söhne nicht länger , als unbedingt notwendig , in den

Kaſernen zurückbehalten werden . Wir bezeichnen unſere Armee mit Vorliebe als
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die Schule der Nation , und ich konſtatiere mit Befriedigung den vorteilhaften
Einfluß , den eine von humanen Grundſätzen getragene militäriſche Erziehung
auf unſere deutſche Jugend ausübt . ( Bravo ! in der Mitte . ) Dieſe militäriſche
Erziehung hat aber ihre Grenze , und wenn ſie allzu ſehr verlängert wird , dann
ſchlagen ihre Ergebniſſe leicht in das Gegenteil um. ( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Schüchtern , fügſam , willig , lernbegierig , — ſo kommt der Rekrut in die Kaſerne ,
und ſo bleibt er während des erſten Dienſtjahres . Im zweiten Dienſtjahr fühlt
ſich der ältere Mann dem Rekruten überlegen , und er ſucht dies auch durch beſſere
Leiſtungen im Dienſt zu beweiſen . Im dritten Dienſtjahr , in dem er nichts
Neues mehr zu lernen hat , greift nicht ſelten Unluſt am Dienſt Platz , und der
Mann gerät dann auf die Abwege , die in den Garniſonorten ſo zahlreich ſich
vor ihm auftun . ( Sehr wahr ! in der Mitte . ) Vom Standpunkt der Volks⸗
wirtſchaft aber müſſen wir verlangen , daß jede Arbeitskraft ſo bald als möglich
von dem unproduktiven Militärdienſt dem Erwerbsleben wieder zurückgegeben
werde , gleichviel ob es ſich dabei um Induſtrie oder um Landwirtſchaft handelt ,
wiewohl gerade bei der letzten Leutenot beſonders dringend hierzu mahnt . ( Sehr
richtig ! in der Mitte . )

Meine Herren , Frankreich iſt uns mit der Einführung der allgemeinen
zweijährigen Dienſtzeit vorangegangen . Andere große Militärſtaaten werden folgen ,
und auch Deutſchland wird auf die Dauer nicht zurückſtehen können . Möge die
erbetene Denkſchrift zunächſt ſich äußern , wie immer ſie wolle , — meiner Ueber⸗
zeugung nach wird ſich die Forderung der zweijährigen Dienſtzeit für die
Kavallerie und reitende Feldartillerie ſiegreich behaupten ; denn ſie entſpricht dem
wohlverſtandenen Intereſſe unſerer Wehrmacht , und ſie iſt eine Forderung der
fortſchreitenden Kultur und der ausgleichenden Gerechtigkeit . “

( 93. Sitzung vom 3. Februar 1908 S. 2842 . )

Gegen dieſe ſachlichen Darlegungen ſuchte wohl der bayeriſche
Militärbevollmächtigte ſeine Autorität zu ſtellen , aber der Reichstag
nahm doch die Reſolution einſtimmig an . Die Frage iſt nun in

Fluß und wird bei der nächſten Militärvorlage zur Entſcheidung
gebracht werden . Abg . Häusler gab unumwunden zu, daß einige
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich ſein werden ( B . mehr Re⸗

montereiter ) .

§. 35 . Die Stellung des Militärkabinetts iſt durch
die unliebſamen Vorkommniſſe in Potsdamer Offizierkreiſen ( Graf
Lynar , Graf Hohenau ) im Reichstage wiederholt beſprochen worden .
Abg . Dr . Spahn kam in der Generaldebatte zum Etat auf den
Prozeß Moltke⸗Harden zu ſprechen und meinte u. a. auch : „ In
dem Prozeß iſt betont worden , daß der unſittliche Verkehr veranlaßt
wurde durch Mißbrauch der Dienſtgewalt , die den Offizieren zuſteht
gegenüber den Soldaten . Mag es auch nicht direkt unter Anrufung
der Dienſtgewalt geſchehen ſein ; Disziplin und Gehorſam umgeben
ja den Soldaten während ſeiner ganzen Dienſtzeit , nicht nur während
er innerhalb der Kaſerne iſt . Dieſer Verkehr ſoll ſich nun nicht be⸗
ſchränken auf dieſes einzelne Garderegiment ; Harden hat damals
vielmehr behauptet , ganze Kavallerieregimenter in Preußen ſeien ver⸗
ſeucht . Und der Verkehr in dem Regiment ſoll nicht neu , ſondern
er ſoll alt und längſt bekannt ſein ! ( Hört ! hört ! in der Mitte . )
Meine Herren , der Eintritt in ein Garderegiment hängt für den ein⸗

E
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zelnen nicht von ſeiner freien Entſchließung ab ; gerade für dieſe Regi⸗
menter kommen ja körperliche Beſchaffenheiten in Betracht , nach denen
der einzelne ihnen zugeteilt wird . Nun frage ich mich : mit welcher
Beſorgnis werden die Eltern ihre Kinder einem ſolchen Regimente
zugeteilt ſehen ( ſehr richtig ! in der Mitte ) , und welche Beſorgnis
wird ſie erfüllen während der ganzen Zeitdauer , die der Sohn in

einem ſolchen Regimente dient ! Da drängt ſich, wenn richtig iſt ,
daß dieſe Nachricht ſchon länger umhergeht , die Frage auf , ob dem

Herrn Kriegsminiſter von ſolchen Vorgängen nichts bekannt geworden
iſt , und die weitere Frage : was gedenkt der Herr Kriegsminiſter zu
tun , nachdem uns ſolche Enthüllungen geworden ſind ? Dabei

muß ich bemerken : in der Bevölkerung hat man kein Verſtändnis
dafür , daß zwei angeblich beteiligte Offiziere entlaſſen worden ſind
mit Penſion . “ ( 60. Sitzung vom 28 . November 1908 S . 1876 . )
Abgeordneter Baſſermann erhob im Anſchluß daran noch lebhaftere
Anklage gegen das „Militärkabinett , das im Laufe der Jahre eine
immer größere Bedeutung gewonnen hat und das uns auch noch
in anderer Beziehung zur Beanſtandung Veranlaſſung gibt “.
( S. 1889 . ) Reichskanzler Fürſt Bülow aber hielt es für angezeigt ,
ſich mit beſonders ſcharfen Worten gegen den Abg . Spahn zu
wenden und beſtritt auch, daß die militäriſchen Inſtanzen ein Ver⸗

ſchulden treffe ; gegen den Abg . Baſſermann aber ſagte der Reichs⸗
kanzler kein Wort . Doch ſchon am Tage darauf hat Kriegsminiſter
von Einem dem Abg . Dr . Spahn iu folgender Weiſe beige⸗
pflichtet :

„ Das Uebel , von dem er geſprochen hat , iſt allerdings in den letzten Jahr⸗
zehnten in Berlin erheblich gewachſen . Darauf hat ſich auch das bezogen , was
Herr Harden in ſeinem Prozeß geſagt hat , daß ganze Regimenter verſeucht wären .
Es mag darin eine mehr oder weniger große Uebertreibung liegen ; aber die
Tatſache ſteht allerdings feſt , daß unſere Soldaten ſich nur mit Mühe der An⸗
griffe erwehren , die von den Buben aus Zivilkreiſen auf ſie gemacht werden .
Gegen dieſes Uebel kämpfen die Regimenter ſeit langer Zeit , und es iſt nicht
wahr , wenn geſagt wird , daß erſt in der letzten Zeit , nachdem dieſe unglücklichen
Verhältniſſe im Moltke⸗Harden⸗Prozeß zur Sprache gekommen wären , hier ein⸗
geſetzt worden wäre . Der Befehl , daß Küraſſiere in der bekannten Tracht mit
dem Waffenrock , weißen Hoſen und langen Stiefeln in der Dunkelheit nicht aus⸗
gehen dürfen , datiert nicht von einigen Wochen , er datiert ſchon vor langer Zeit .
( Hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . ) Er war nötig , um die Leute vor den
Angriffen der pervers veranlagten Teile des Zivilpublikums zu ſchützen. Meine
Herren , für dieſe Sachen trifft nicht die Armee die Schuld , die Schuld liegt ganz
wo anders ( ſehr richtig ! rechts ) , und ich von meinem Standpunkt aus könnte nur
den Wunſch hegen , daß hier , wenn es irgend möglich wäre , mit eiſernem Beſen
ausgekehrt würde . ( Bravo ! rechts . ) Meine Herren , ich fürchte mich vor keinem
Skandal , auch vor keinem Skandal , der etwa die Armee berühren könnte ; denn
wenn ſich in der Armee derartige Leute finden , dann müſſen ſie heraus ! “

( 61. Sitzung vom 29. November 1907 S. 1983 . )

Kriegsminiſter von Einem pflichtete auch vollauf dem Abg .
Dr . Spahn zu , daß ein Offizier mit ſolchen Neigungen und Ver⸗

fehlungen nicht Offizier bleiben könne , gehe er nicht freiwillig , ſo
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werde er vernichtet werden . ( S. 1916 . ) Abg . Dr . Paaſche fand
am 3. Dezember 1907 die Antwort des Kriegsminiſters als nicht
befriedigend ; denn dieſer habe nur Entſchuldigungen für die beiden

nun flüchtig gewordenen Offiziere gehabt ; der Kriegsminiſter habe
auch nicht gewußt , „ daß dem kriegsgerichtlichen Unterſuchungsrichter
Briefe der Grafen Lynar und Hohenau an Bollhardt vorgelegt
wurden , Briefe , die, vom Grafen Hohenau geſchrieben , aus Wilhelms⸗
höhe mit der Königskrone und dem Vordruck : „ Schloß Wilhelms⸗
höhe “ an den Betreffenden geſandt waren ( hört ! hört ! links ) , worin

ihm Geld zugeſprochen wurde und wer weiß was . Ich habe die

Briefe hier in der Taſche . Ich könnte ſie auf den Tiſch des Hauſes
niederlegen , ich habe auch das Bildnis des Grafen Hohenau , das er

zum Andenken dem Manne geweiht hat , in der ſtolzen Uniform der

Gardeküraſſiere . “ ( 64. Sitzung vom 3. Dezember 1907 S . 2015 . )
Auf dieſe in Abweſenheit des Kriegsminiſters vorgebrachten

Angaben , die ſich alleſamt als richtig erwieſen haben , und die denn
mit zur Reichskanzlerkriſis führten , kam Kriegsminiſter von Einem
am 4. Dezember 1907 zurück : „ Der Herr Abg . Paaſche hat be⸗

mängelt , ich habe nur 80 von Buben in Zivilkreiſen und habe
den Angeklagten ihre Titel gegeben , das ſei nicht gleiches Recht für
alle , ich hätte für die Herren Grafen Hohenau und Lynar nur
Worte der Entſchuldigung gehabt . Meine Herren , ich habe geſprochen
von den Buben ganz allgemein , von den Buben , die unſere Soldaten

verführen . ( Sehr richtig ! rechts . Zurufe links . ) Ob es Offiziere
1 ob es Grafen ſind , ob es Prinzen ſind , ſie alle mögen dieſes

ort auf ſich beziehen . ( Lebhafter Beifall rechts und links . ) “
( 65 . Sitzung vom 4. Dezember 1907 S . 2024 . )

Der Kriegsminiſter ſelbſt ſprach ſein Bedauern aus , daß ihm
von der Angelegenheit nicht früher etwas bekannt geweſen ſei. Graf
Lynar wurde bekanntlich ſpäter zu Gefängnis verurteilt , während
Graf Hohenau infolge der Verjährung ſtraflos ausging .

§ 36 . Die Durchführung der Militärpenſions -
geſetze wurde im Reichstage im Anſchluß an die vorbezeichneten
Fälle ſehr eingehend beſprochen . Abg . Erzberger konſtatierte am
14 . März 1908 , daß das Reich für Penſionen bereits 180 Millionen
Mark zu bezahlen habe und daß die Penſionierung der Generäle
doch eine auffallend ſtarke ſei. Noch mehr Unwillen müſſe es er⸗

regen , wenn Offiziere wie Graf Lynar und Hohenau Penſion er⸗

hielten. „ Wenn ich als früherer Berichterſtatter für das Offtzier⸗
penſionsgeſetz, dem man doch wohl zutrauen kann , daß er in der
Lage war , ſich in das Geſetz einzuarbeiten und den Geiſt des Ge⸗

ſetzes etwas zu verſtehen , den Fall des Majors Grafen Lynar be⸗
urteile , komme ich zu dem Schlußreſultat , daß ſich hier eine ganz
auffallende Verletzung des Offizierpenſionsgeſetzes vollzogen hat ( hört !
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hört ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten ) , daß hier eine

Penſionierung erfolgt iſt , die mit dem Wortlaut und dem Geiſt des

Geſetzes im ſchroffſten Widerſpruch ſteht . ( Hört ! hört ! in der Mitte . ) “
( 122 . Sitzung vom 14 . März 1908 S . 3934 . )

Der Redner begründet dann eingehend an der Hand der geſetz⸗
lichen Vorſchriften dieſe Penſionierungen und forderte Achtung vor
dem beſtehenden Geſetze; er forderte die Entziehung der Penſion und

gab am 30 . März 1908 ſeinem Erſtaunen darüber Ausdruck , daß
dieſe beiden Offiziere es mit ihrer Ehre vereinbar hielten , um eine

Penſion einzukommen und dieſe weiter zu beziehen. Der Vertreter
der Militärverwaltung teilte mit , daß die Penſionierung des Grafen
Lynar Gegenſtand einer Unterſuchung ſei, die am Schluſſe der Etats⸗

beratung noch nicht abgeſchloſſen war ; der unmittelbare Vorgeſetzte
Utugte des Majors Graf Lynar iſt freilich inzwiſchen befördert worden . —

i Im Auf Antrag des Abg . Erzberger (I. Seſſ . 1907/8 Kommiſſions⸗
kinen Druckſ . Nr . 33 ) beſchloß die Budgetkommiſſion und der Reichstag
1 he am 14 . März 1908 : „ Den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , in eine

ohbe erneute Prüfung einzutreten , ob gemäß § 36 Ziffer 4 des Mann⸗

fit ſchaftsperſorgungsgeſetzes vom 31 . Mai 1906 die Dienſtzeitrente

r an ehemalige Militäranwärter nach dem Eintritt in die Zivilpenſion

n nicht ebenſo auszuzahlen iſt wie die Erwerbsunfähigkeitsrente ( § 36

oübn Ziffer 3Zd und 4 des Geſetzes vom 31 . Mai 1906 ) . “ Die Durch⸗
führung dieſer Reſolution nützt den alten Kapitulanten in erſter
Linie , da diefe nach 18jähriger Dienſtzeit eine Rente erhalten , die

155 ihnen leider jetzt bei der Penſionierung entzogen wird .

§ 37 . Die Veteranenbeihilfe bildet ſeit einer Reihe von

ihn Jahren den Gegenſtand beſonderer Aufmerkſamkeit in der Zentrums⸗
Guf fraktion ; es hat ſich aber gezeigt , daß alle bisherigen Vorſchriften
10 nicht ausreichten , um den verdienten Kriegsteilnehmern die Beihilfe

zu verſchaffen . Die Regierung ſelbſt bereitet keinen Geſetzentwurf vor
und von der Reſolution des Grafen Oriola (I. Seſſ . 1907/08

ol5 Nr . 766 ) haben die Veteranen auch nichts ; daher ſtellte das Zentrum
hren am 16 . März 1908 den Antrag , in das Dispoſitiv des Etats

R ö. folgenden Satz aufzunehmen :

1 „ Als hilfsbedürftig gelten Kriegsteilnehmer , deren ſteuerbares
00 Einkommen nach den landesrechtlichen Beſtimmungen über die all⸗

gemeine Einkommenſteuer nicht mehr als 900 Mark beträgt . In
Bundesſtaaten , die keine allgemeine Einkommenſteuer haben , ſetzt die

für⸗ Landesregierung den entſprechenden Betrag des ſteuerbaren Ein⸗
1 1 kommens oder Vermögens feſt . “ (I. Seſſ . 1907/1908 Druckſ .
0 . Nr . 780 . ) In der 123 . Sitzung vom 16 . März 1908 kam der
b. Antrag zur Beratung . Abg . Baumann ſchilderte die Umſtändlich⸗

keiten , die heute erforderlich ſind , bis ein Veteran die Behilfe erhält .
ſi . Abg . Groeber und Erzberger wieſen darauf hin , daß der
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Antrag zuläſſig ſei, denn der Bundesrat ſelbſt habe ſchon wiederholt
Geſetze durch ein Etatsgeſetz geändert reſpektive erläutert , und in
dem Zentrumsantrag handle es ſich nur um die Erläuterung des

bevorſtehenden Geſetzes , wer hilfsbedürftig ⸗ſei; die Grenze von
900 M. treffe das Richtige und garantiere eine unparteiiſche Hand⸗
habung des Geſetzes . Abg . Groeber führte mit Recht aus :

„ Nach unſerer Ueberzeugung geht die Hauptforderung der Gegenwart dahin ,
möglichſt eine objektive Grenze zu ziehen , die Vorausſetzungen für die Gewährung
der Veteranenbeihilfe möglichſt objektiv feſtzuſtellen und die Entſcheidung nicht
von dem willkürlichen Ermeſſen irgend einer Behörde abhängig zu machen , um
auf dieſe Weiſe allen Beteiligten den Anſpruch auf die Gewährung einer
Veteranenbeihilfe möglichſt zu ſichern . Das iſt der Hauptzweck unſeres Antrages .
Und, meine Herren , das werden Sie mir doch zugeben müfſen , daß uns eine bloße
Reſolution gerade in dieſer Richtung keinen Schritt weiter führt . ( Sehr richtig !
in der Mitte . ) Die vorgelegte Reſolution iſt ein guter Wunſch ; auch wir können
erklären , daß ſie uns ſympathiſch iſt . Aber damit kommen wir eben nicht weiter ,
damit werden die Schwierigkeiten nicht gelöſt ! “

( 123 . Sitzung vom 16. März 1908 S. 4003 . )
Die Blockparteien machten den Einwand , daß der Zentrums⸗

antrag ſtaatsrechtlich bedenklich ſei,
zunzuläſſig , verfaſſungswidrig , eine Störung der Grundlagen der Deutſchen
Reichsverfaſſung , und wie alle die ſchönen Worte gelautet haben . Der Herr Graf
v. Oriola hat ſogar geſagt : wie kann man einen Antrag ſtellen , der ein vom
Kaiſer genehmigtes Gefetz in einem Punkt abändern will ! (beiterkeit . — Zurufdes Abgeordneten Grafen v. Oriola : Das habe ich nicht geſagkl ) Verehrter Herr
Graf von Oriola , das Etatsgeſetz iſt auch ein vom Kaiſer ſanktioniertes Geſetz,
gerade ſo gut wie das Geſetz über die Veteranenbeihilfe vom Jahre 1896 . Den
Einwand können Sie nicht machen . ( Zurufe des Abgeordneten Grafen v. Oriola . )— Ach, regen Sie ſich doch nicht ſo ſehr auf ; eine ſolche Aufregung iſt geſundheits⸗

ſchädlich. “ ( S. 4005 . )
Nun wies der Abg. Groeber ſchlagend nach, wie der Bundes⸗

rat und Reichstag wiederholt durch Zuſätze uſw . das poſitiv beſtehende
Geſetz erweitert hätten und zwar gerade das Geſetz über die Veteranen⸗
beihilfe ſelbſt :

„ Wenn es nun dem Bundesrat erlaubt iſt , eine ſolche Hinzufügung , eine
ſolche „ Abänderung des Geſetzes “, wenn Sie wollen , in Vorſchlag zu bringenund im Etatsgeſetz feſtzulegen , warum ſoll es dann dem Reichstag unerlaubt ſein ,
noch einen weiteren Zuſatz über die Anwendung des Geſetzes über die Gewährungder Veteranenbeihilfen unter gewiſſen Vorausſetzungen zu machen ? Sehr gut !in der Mitte . )

Mieine Herren , man ſagt uns : es darf im Etatsgeſetz ein materielles Geſetz
nicht abgeändert werden . Gut gebrüllt , Löwe ! ( Heiterkeit ) Hier kommt aber
dann der hohe Bundesrat dazu , in dem Entwurf des Etatsgeſetzes . ( Zuruf aus
der Mitte : 1908 ! — Zwiſchenruf ) . — Aha ! kommt gleich ! (Heiterkeit . ) Dank ,lieber Bundesrat , daß du uns das gelehrt haſt ! Da kommt in § 4 des Etats⸗
geſetzes für 1908 die Abänderung des Schuldentilgungsgeſetzes durch eine Be⸗
ſtimmung des Etatsgeſetzes vorgeſchlagen .

An dieſen beiden Beiſpielen werden Sie geſehen haben , daß wir doch keine
ſolche Verbrecher ſind , als die man uns hat hinſtellen wollen . Wir machen vondem Gedanken der Gleichberechtigung des Reichstags mit dem Bundesrat Gebrauch ,
mehr nicht . “ ( S. 4006 . )
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Die Zuckerſteuer und das Flottengeſetz habe der Block an⸗
genommen , ohne ſich um die Deckungsfrage zu kümmern . „ Wir
wollen nur dafür ſorgen , daß ſofort vom 1. April dieſes Jahres ab
wenigſtens jeder Veteran , der bedürftig iſt , ſeine 120 Mark bekommt ;
wir wollen dann mit Ihnen in der Kommiſſion beraten , ob nicht
noch mehr zugunſten der Veteranen geleiſtet werden kann . Seit vielen
Jahren kämpfen wir ſchon im Reichstag um die Veteranenbeihilfen .
Wir haben Ihnen in unſerem Antrage einen gangbaren Weg gezeigt ,
womit wir allerdings einen gewiſſen Zwang ausüben wollen ; das
geben wir zu . Wenn man aber etwas erreichen will , dann darf
man zur Ueberwindung von Hinderniſſen vor einem gewiſſen Zwang
nicht zurückſchrecken , und der Reichstag hat ein Recht , einen gewiſſen
Zwang durch Ausübung ſeines Rechts anzubenden . Wenn Sie
etwas erreichen wollen , müſſen Sie ein wirkſames Mittel billigen ,
und deshalb bitten wir Sie , unſerem Antrage zuzuſtimmen . “

＋ ( 123 . Sitzung vom 16 . März 1908 S . 4048 . ) Der Antrag
erttunz⸗ des Zentrums aber wurde mit 127 gegen 116 Stimmen

abgelehnt ; der Block ſtimmte den Antrag nieder und hat dadurch
deuſthn verhindert , daß am 1. April 1908 die Veteranen unter 900 Mark

mf Einkommen die Beihilfe erhalten haben . Das Zentrum aber zeigte ,
1 daß es eine nationale Partei iſt , indem es für jene ſorgt , die zur

Ehre des Vaterlandes geſtritten haben .

§ 38 . Mit der militärjuſtizpflege befaßte ſich folgender
Antrag des Zentrums :
zdie verbündeten Regierungen zu erſuchen , die Nachweiſungen der Kriminal⸗
ſtatiſtik für das deutſche Heer und die Kaiſerliche Marine auszudehnen :

urde⸗ 1. durch Veröffentlichung der über die perſönlichen Verhältniſſe der Ver⸗
lchende urteilten erhobenen Tatſachen ;

Amnen⸗ 2. durch Erhebung und Veröffentlichung prozeßſtatiſtiſcher Tatſachen , ins⸗
beſondere über die Zahl der Haftſachen und die Dauer der Unterſuchungs⸗
haft , über die Fälle der Ausſchließung der Oeffentlichkeit in der Haupt⸗
verhandlung , ſowie über den Gebrauch und Erfolg der von den Angeklagten
und den Gerichtsherren eingelegten Rechtsmittel . “

(J. Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 637. )

Abg . Gröber wies am 6. Februar 1908 darauf hin , daß
die bisherige Statiſtik ergebe , daß die Zahl und Höhe der Strafen
abnehmen : „ Noch erfreulicher iſt die Wahrnehmung aus dieſer
Statiſtik , daß die Fälle der Verfehlungen der Vorgeſetzten gegen die
Untergebenen , insbeſondere vor allem die vielgeſprochenen und mit
Necht viel beklagten Mißhandlungen der Untergebenen , ganz erheblich
zurückgegangen ſind , und zwar , was ich beſonders hervorheben
möchte , nicht bloß in einem einzelnen Jahre zurückgegangen ſind ,
ſondern ſeit fünf Jahren , alſo wie es ſcheint , andauernd zurückgehen. “
( 96. Sitzung vom 6. Februar 1908 S . 2937 . ) Er wünſchte ſodann einen

beſſeren Ausbau der Statiſtik in der im Antrage angegebenen
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Richtung ; denn „je vollkommener die Statiſtik iſt , deſto wertvoller

ſind die Ergebniſſe . Der Hauptwert der Statiſtik beruht vor allem

darauf , daß die beteiligten Behörden ſelbſt die wirkliche Sachlage
kennen lernen . Die beſte Selbſtkontrolle iſt die Statiſtik . In Be⸗

richten , die man von den Behörden einverlangen kann , hat man nicht
dieſelbe zuverläſſige Nachweiſung , wie ſie die harten und unerbitt⸗

lichen Zahlen der Statiſtik ergeben . Die Berichte kann man färben ,
die Zahlen aber nicht . Dieſes Selbſterkenntnis der Militärver⸗

waltung wird dann notwendigerweiſe zur Verbeſſerung mancher
Mängel führen . “ ( S. 2940 . ) Der Antrag fand einſtimmige
Annahme .

§ 39 . Der Aggregiertenfonds wurde auch in dieſem
Jahre wieder behandelt , nachdem im Vorjahre durch den Abg . Erz⸗
berger die unzuläſſige Verwendung dieſer Gelder feſtgeſtellt worden
war . Die Regierung ſchlug nun vor , bis zu 200 Stellen von Offi⸗
zieren auf dieſem Fonds zu belaſſen ; in der Kommiſſion iſt es dem

Zentrum gelungen , mit einem Abſtrich von 150 nur 120 Stellen

zu genehmigen ; auch Freiſinnige ſtimmten für dieſen Antrag . Aber
im Plenum brachte der Block einen Antrag ein, 190 Stellen zu
genehmigen und den Abſtrich aufzuheben . (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ .
Nr . 645 . ) Abg . Erzberger ſprach ſich am 6. Februar 1908 gegen
dieſen Antrag und für den Kommiſſionsbeſchluß aus ; er erinnerte

dann , wie Richter ſchon am 11 . November 1884 gegen dieſen Fonds
aufgetreten ſei. Ein Bedürfnis nach einer höheren Stellenzahl ſei
gar nicht vorhanden .

„ Im Jahre 1904 waren auf dem Aggregiertenetat 170 Offiziere , im Jahre
1905 147 Offiziere , im Jahre 1906 138 Offiziere . ( Hört ! hört ! links . ) Ich
habe aber ſchon eingangs bemerkt — und das iſt der ſpringende Punkt — daß
in dieſen Jahren der Aggregiertenfonds zum Teil ſeinem urſprünglichen Zwecke
entfremdet worden iſt , daß er aber trotzdem im Heere weitergegangen iſt . Unter
dieſen Stellen befinden ſich nämlich die ſchon mehrfach von mir erwähnten über⸗
zähligen Hauptleute reſpektive Majors , und zwar im Jahre 1904 unter den 170
nicht weniger als 168, im Jahre 1905 unter den 147 nicht weniger als 117,
und im Jahre 1906 unter den 138 nicht weniger als 130 überzählige Hauptleute .
( Hört ! hört ! links . ) Dieſe alle ſind im vorigen Jahre etatiſiert worden , entlaſten
alſo den Aggregiertenfonds , ſo daß , wenn ich das Jahr 1906 zugrunde lege , nur
7 Offiziere überhaupt auf dem Aggregiertenfonds gelaufen ſind , im Jahre 1905
nur 29 und im Jahre 1904 gar nur ein einziger oder 2. ( Hört ! hört ! links . )

Nachdem der Reichstag im vorigen Jahre das außerordentlich große Ent⸗
gegenkommen gegenüber der Militärverwaltung gezeigt hat und ihr mit einem
Aufwande von faſt 1 , Millionen die überzähligen Hauptleute etatiſierte , da iſt
es doch angezeigt , ſagte ſich die Mehrheit der Konmiſſion, wenn man jetzt an
eine Neuregelung herantritt , daß man einmal ernſt zu machen verſucht mit dem,
was der Herr Reichskanzler angedeutet hat : er denke an Erſparniſſe im Heere .
( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . ) . . . Es kommt aber auch — und darauf
mache ich die Herren auf der linken Seite ganz beſonders aufmerkſam — neben
dieſem großen finanziellen Punkte noch ein bedeutender politiſcher Geſichtspunkt
in Betracht . ( Zuruf von den Sozialdemokraten : Deshalb ſtimmen ſie da⸗
für ! ) . . . Ich ſage nur jetzt : wenn Sie den Aggregiertenfonds erhöhen , ſo ſtärkt
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das die Macht des Militärkabinetts ganz ungeheuer ; denn jede Vermehrung des
Aggregiertenfonds dient dazu , daß das Militärkabinett befördern kann , wie es
will ( ſehr richtig ! links ) , daß es an Beſtimmungen des Etats wenigſtens gebunden
iſt , weil es einen großen Fonds von 400 000 Mark zur Verfügung hatte . Es
kann dann befördern , wie es will , ohne Rückſicht auf den Etat , weil es alle Be⸗
förderte auf den Aggregiertenfonds ſetzen kann . Nachdem Sie alſo geſtern eine
Einſchränkung der Befugniſſe des Militärkabinetts gewünſcht haben , ſcheint es
mir nicht ganz in der gleichen Richtung zu liegen , wenn Sie heute bereit ſind ,
durch Bereitſtellung höherer Mittel wieder eine Ausdehnung dieſer Befugniſſe
herbeizuführen . Gerade dieſer Geſichtspunkt darf , wie ich glaube , nicht außer
acht gelaſſen werden . “ ( 96. Sitzung vom 6. Februar 1908 S . 2957 . )

Aber der Freiſinn fiel auch hier wieder glatt um ; der Kommiſſions⸗
antrag wurde mit 171 gegen 142 Stimmen umgeworfen ; nur 14

Freiſinnige ſtimmten ſo, wie ihre Vertreter in der Kommiſſion ſich
geſtellt hatten .—Der Block hat auch beſchloſſen , die Zahl der Oberſt⸗
leutnants , welche 1150 Mark penſionsfähige Zulage erhalten , von
190 auf 235 zu erhöhen . So übt er „ Sparſamkeit “ . Einſtimmig
gelangte dagegen eine Reſolution zur Annahme , welche Erſparniſſe
bei den Reiſekoſten erſtrebt und weniger Beſichtigungen fordert . — In
der Budgetkommiſſion gelangte folgender Antrag zur Annahme : „ den
HerrnReichskanzler zu erſuchen , eine Erhöhung der Löhnung für Gemeine,
einſchließlich der Spielleute , Oekonomiehandwerker , Sanitätsmann⸗
ſchaften , baldtunlichſt , ſpäteſtens im nächſten Jahre herbeizuführen .
(J. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 617 . )

Das Zentrum ſtellte hierzu folgenden weitergehenden Antrag :
„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , gleichzeitig mit der

Verbeſſerung der dienſtlichen Bezüge der Offiziere , Unteroffiziere und
Militärbeamten auch für die Gemeinen eine Erhöhung der Bezüge
anzufordern “ . (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 632 . )

Wie die Abgg. Groeber und Erzberger ausführten , hatte
dieſer Antrag den Zweck , die Erhöhung der Mannſchaftslöhnung
gleichzeitig mit der Aufbeſſerung der Offtziere und Unterofftziere ein⸗
treten zu laſſen , damit nicht dieſer kräftige Vorſpann für die Er⸗

höhung der Mannſchaftslöhnung über den Berg gelaſſen werde . Die

Aufbeſſerung müſſe auch unten beginnen , wo ſie am notwendigſten
ſei. Aber der Zentrumsantrag wurde abgelehnt ; der Block ſcheint
die Aufbeſſerung oben zuerſt eintreten zu laſſen . Hoffentlich bringt

6503
die Beſoldungsvorlage auch eine Erhöhung der Mannſchafts⸗

öhnung .

§ 40 . Gegen die Monopolſtellung einzelner Unter⸗

nehmungen machte der Abg . Erzberger am 30 . März 1908
einen neuen Vorſtoß . Der Etat enthalte 60 Millionen Mark für
Waffenlieferungen ; nun ſei in Ausſicht genommen , daß alle

Maſchinengewehrlieferungen der Deutſchen Waffen⸗ und Munitions⸗

fabrik übertragen werden ſollen, was vom finanziellen und volks⸗

wirtſchaftlichen Standpunkte aus zu bekämpfen ſei.
7
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„ Vom finanziellen Standpunkte aus , weil die Geſchichte der Panzer⸗
plattenlieferungen uſw . doch beweiſt , in welcher oft geradezu unverantwortlichen
Weiſe ſolche Monopolfirmen die Preiſe in die Höhe getrieben und auf der Höhe
gehalten haben . Ich kann mich da beziehen auf meine Ausführungen vom
27. März 1905 . Danach koſtete z. B. das 15⸗Zentimetergeſchoß im Jahre 1893 ,
als Krupp allein es lieferte , 45 Mark , als aber die Firma Ehrhardt , die Düſſel⸗
dorfer Metallwarenfabrik , in die Konkurrenz eintrat , nur noch 17 Mark (öhört!
hört ! ) ; das bedeutet alſo ein Sinken von über 50 Prozent . Im Jahre
1900 ſind der Firma Krupp für ein Kanonenrohr 3330 Mark bezahlt worden ,
während die Rheiniſche Metall⸗ und Maſchinenfabrik im Jahre 1898 für Seelen⸗
rohre und Mantelblöcke nur 1950 Mark und für Vollrohrblöcke ſogar nur 1300
Mark erhalten hat . Dieſe meine Angaben ſind in derſelben Sitzung ſeitens des
jetzigen Kriegsminiſters , des Herrn v. Einem , ausdrücklich beſtätigt worden ;
ja er hat dem hohen Hauſe ſogar eine ganze Menge Zahlenmaterial mitgeteilt ,
welches klar ergibt , wie durch das Eintreten der Konkurrenz die Preiſe für die
einzelnen Teile der Bewaffnung , wie für Munition ganz gewaltig geſunken ſind .
Z. B. wurden — ich entnehme das den Ausführungen des Herrn Kriegsminiſters
ſelbſt , alſo amtlichem Material — die 15⸗Zentimetergranaten von 96 von Krupp
geliefert um 35 Mark , ſie ſind im Jahre 1903 trotz des Steigens der Arbeits⸗
löhne gefallen auf 20 Mark , ſogar auf 17,20 Mark ( hört ! hört ! , alſo ein Sinken
des Preiſes um 50 Prozent ; dann 15⸗Zentimetergranaten 1896 von Ehrhardt
geliefert 189798 41 Mark , vom Phönix um 43 Mark , von Krupp um 40 Mark ,
und jetzt koſten ſolche Geſchoſſe nur 26 Mark ; alſo auch hier ein Fallen um
33½ Prozent . Ferner Stahlkerne für 21⸗Zentimetergranaten , 1900 geliefert um
102 Mark von Krupp , von den übrigen Werken Ehrhardt , Witten , Gußſtahl⸗
werke Bochum um 89 Mark geliefert , jetzt im Preiſe durch die Konkurrenz der
Firma Ehrhardt heruntergegangen auf 68,60 Mark . ( Hört ! hört ! in der Mitte . )
Solange Krupp das Monopol hatte 102 Mark ; wie aber Ehrhardt die Arbeiten
ausführte , ich ſage wiederum : trotz der geſteigerten Arbeitslöhne und trotz des
teuren Materials gefallen auf 68,560 Mark . Der Herr Kriegsminiſter hat damals
mit Recht geſagt , daß das eine ſehr erhebliche und dankenswerte Preisreduzierung
ſei . Auch die 21⸗Zentimetergranate von 1896 iſt gefallen von 113 Mark auf
98 Mark und darunter . ( Hört ! hört ! in der Mitte . ) “

( 134. Sitzung vom 3. März 1908 S. 4423 . )

Der Vertreter der Militärverwaltung aber nahm eine ſehr auf⸗
fallende Haltung ein ; erſt ſuchte er die Richtigkeit der Zahlen des

Abg . Erzberger zu bezweifeln und ſodann verweigerte er jede nähere
Auskunft . Abg . Erzberger bemerkte hierauf :

„ Das iſt mir unbegreiflich , wie mir der Vertreter des Kriegsminiſters
ſagen kann , daß meine Zahlen nicht zuverläſſiger ſeien als die von ihm in Abrede
geſtellte Behauptung in der „Militärpolitiſchen Korreſpondenz “ . Auf Seite 5626
des amtlichen ſtenographiſchen Berichts der 173. Sitzung vom 27. März 1905 hat
der Herr Kriegsminiſter v. Einem auf meine damalige Rede unter anderm fol⸗
gendes ausgeführt :

Nun , meine Herren , hat der Herr Abgeordnete ( Erzberger ) darauf hingewieſen ,
daß doch die Preiſe in verſchiedenen Lieferungen für Ntillrimakeril da⸗

durch, daß Ehrhardt in die Konkurrenz eintrat , ſehr heruntergegangen ſeien .
Ich glaube , meine Herren , das kann man im weſentlichen nur beſtätigen .
Gört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . )

Hört ! hört ! hat auch damals das hohe Haus gerufen . Dann hat der Herr
Kriegsminiſter uns aus einer ganzen Spalte des ſtenographiſchen Berichts die
Zahlen mitgeteilt , die ich heute wiedergegeben habe , nach denen feſtgeſtellt iſt , daß
durch die Konkurrenz dieſe Preiſe teilweife um 50 % heruntergegangen ſind .
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Angeſichts dieſer ſchon in meiner erſten Rede gemachten Ausführungen iſtes mir unbegreiflich , wie heute der Herr Vertreter der Militärverwaltung die
Richtigkeit meiner Zahlen bezweifeln kann . Damit bezweifelt er die Richtigkeitder Mitteilungen des preußiſchen Herrn Kriegsminiſters . ( Sehr wahr ! in der
Mitte . ) Noch unbegreiflicher iſt mir , wie man meiner Bitte , wiederum mitzuteilen ,ob die Preiſe weiter geſunken ſeien oder nicht , nicht entſprochen hat . Ichhabe zum Ueberfluß noch die Militärverwaltung zeitig orientieren laſſen , daß ichauf dieſe Frage kommen würde , um eine Auskunft zu erhalten . Ich bedaure
lebhaft , daß dieſem meinem berechtigten Wunſche nicht entſprochen worden iſt . “

( 134 . Sitzung vom 30. März 1908 S. 4434 . )

Dieſes Schweigen iſt um ſo auffallender , als der Abg. Südekum
in derſelben Sitzung ausführte :

„ Zu einer Zeit , als es ſich um das Retabliſſement der preußiſchen Armee
nach dem Feldzuge von 1870/71 handelte , war die Firma Krupp nicht kapital⸗
kräftig genug , um die großen Anſchaffungskoſten für Maſchinen , Materialien uſw .für dieſe Wiederherſtellung des Waffenvorrats aus eigener Kraft zu tragen .Damals iſt ihr vom Staate und von der preußiſchen Kronfideikommißkaſſe eine
beſtimmte Summe zur Verfügungung geſtellt worden , und nun lauten dieſe Ge⸗
rüchte dahin , daß zwar der Vorſchuß , den der Staat der Firma gegeben , längſt
zurückgezahlt und verrechnet worden ſei, daß aber der Anteil des preußiſchenKronfideikommißfonds noch nicht zurückgezahlt worden ſei , ſondern als werbendes
Kapital in der Anlage ſtecke, und daß darauf eine Bevorzugung der KruppſchenFabrik zurückzuführen ſei, die ſich dann äußern muß in relativ hohen Gewinn⸗
zahlungen an die preußiſche Kronfideikommißkaſſe . Das ſind die Gerüchte , umdie es ſich handelt , und die gar nicht verſchwiegen zu werden brauchen . “

( 134. Sitzung vom 30. März 1908 S. 4429. )
Der Vertreter der Militärverwaltung konnte nur erklären : „Ich

erkläre hiermit ausdrücklich, daß mir von Beziehungen zwiſchen dem
Kronfideikommiſſe und der Firma Krupp abſolut nichts bekannt iſt .
Ich kann darüber auch kein Wort ſagen “ ( S. 4429 ) , und fügte
ſpäter noch bei : „ Ich wiederhole nur , meine Herren , daß ich nicht in

uuf⸗ der Lage bin , in bezug auf die Lieferungen ſo detaillierte Angaben
n de im Plenum zu machen , wie ſie der Herr Abgeordnete wünſcht . Ich
ſähae kann nur ganz allgemein ſagen : die Preisangelegenheit iſt ungefähr

dieſelbe geblieben , wie ſie der Herr Kriegsminiſter ſeinerzeit ge⸗
ſchildert hat . “ ( S. 4433 )

Der Abg . Erzberger kam am 11 . Februar 1908 noch auf
ein anderes Gebiet der Bevorzugung einer Firma zu ſprechen und
führte aus :

„ Die hieſige Firma Mittler u. Sohn hat auf dieſem Gebiete der Druck⸗
ſchriftenherſtellung ſeit einer Reihe von Jahren einen Vertrag geſchloſſen ,den man im allgemeinen als ein Monopol bezeichnen kann , und Kenner des
Buchhandels und aller in Betracht kommenden Vorſchriften ſchätzen den Gewinn ,den dieſe Firma teils direkt aus dem Vertrage , teils aus indirekten Ver⸗günſtigungen , die ihr als Konſequenzen desſelben zufließen , auf mehrere Millionen
Mark im Jahre

Ich will aus der Menge der Druckſchriften — der Cat umfaßt nach den
neueſten Publikationen bereits Nr. 414 — nur ein Beiſpiel herausgreifen , um zuzeigen , wie hoch die Preiſe ſind bei dem Monopol , das die Firma hat , und wie
billig die Militärverwaltung wegkommen würde , wenn ſie freie Konkurrenz zu⸗

RRRSRSSRSS



laſſen würde , wenn ſie ſich tunlichſt an viele Druckereien wendete. Das iſt die

Herſtellung des neuen katholiſchen Militärgeſangbuches . Die Firma Mittler
u. Sohn hat ſich an der Submiſſion auch beteiligt . Das Buch umfaßt etwa
15 Bogen , 248 Seiten . Sie erbot ſich, es zum Preiſe von 16 Pfennig herzuſtellen,
bezw . für 24 Pfennig in den freien Handel zu bringen . Gleichzeitig iſt hergeſtellt
worden das Exerzierreglement für die Infanterie , das 198 Seiten , alſo nur
13 Bogen ſtark iſt . Beim erſten kommt der Bogen auf 1¼ Pfennig und beim
zweiten , wenn man alles zuſammen rechnet genau auf 8 ¼ bis 9 Pfennig , eine
Preisdifferenz , die ungeheuer iſt . Selbſt wenn ich beſſeren Druck , beſſeres Papier
und ein wenig größeres Format zugebe , ſo iſt immer eine Differenz pro einzelnen
Bogen von mindeſtens 4 bis 5 Pfennig vorhanden . Das macht auf das einzelne
Buch eine Differenz von 40 bis 50 Pfennig , und da es ſich um Auflagen von
100000 und mehr Exemplaren handelt — dieſes Buch wird mit über 100000
Exemplaren aufgelegt —, ſo iſt der Ueberverdienſt auf 75000 Mark für das
einzelne Buch zu veranſchlagen . ( Hört ! hört ! in der Mitte . ) Da nun aber jedes
Jahr eine Menge von ſolchen Druckſchriften in den Handel kommen und
immer in dieſer großen Auflage , ſo kann man ſich denken , wie groß die Gewinne
einer ſolchen privilegierten Firma im allgemeinen ſind . “

( 98. Sitzung vom 11. Februar 1908 S. 3044 . )

Der Vertreter der Militärverwaltung erklärte , „ daß wir ſofort
nach Ablauf bezw. einige Zeit vor Ablauf des mit Mittler u. Sohn
abgeſchloſſenen Vertrags Vorbereitungen treffen werden , um im

Submiſſionswege mit großen leiſtungsfähigen Firmen in Verbindung
zu treten und die Arbeiten , die wir zu vergeben haben , dieſen Firmen
auf Grund ihrer Angebote zu übertragen “. ( S. 3045 . )

* *.
*.

Das Zentrum ſtimmte für die Reſolution betreffend Ein⸗

führung eines freiwilligen Unterrichts in landwirtſchaftlichen und ge⸗
werblichen Fragen (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 569 ) , für Reform
des Militärſtrafrechts ( Nr . 6151 ) , für Durchführung der geſetzlich
garantierten Oeffentlichkeit der Verhandlungen der Militärgerichte
( Nr . 674 ) , für die Freifahrt der beurlaubten Soldaten ( Nr . 623
und 629 ) , wie es ſolche Anträge in früheren Jahren ſelbſt auf⸗
geſtellt hatte .

§ 41 . Die Novelle zum Flottengeſetz wurde am
28 . November 1907 durch Staatsſekretär von Tirpitz dem Reichstage
unterbreitet (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 474 ) ; ſie enthielt nur

folgenden einzigen Artikel , der auch gegen die Stimmen der Sozial⸗
demokratie unverändert angenommen wurde :

„ Ausgenommen bei Schiffsverluſten ſollen Linienſchiffe und Kreuzer
nach 20 Jahren erſetzt werden . Die Friſten laufen vom Jahre der Bewilligung
der erſten Rate des zu erſetzenden Schiffes bis zur Bewilligung der erſten Rate
des Erſatzſchiffes . Für den Zeitraum von 1908 bis 1917 werden die Erſatz⸗
bauten nach der Anlage B geregelt . “

Die bisherige Lebensdauer der Linienſchiffe war 25 Jahre ,
in Wirklichkeit 29 —30 Jahre . Staatsſekretär von Tirpitz meinte :
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„ Meine Herren , dieſe Art der Berechnung war in der Vorlage der ver⸗
bündeten Regierungen zum erſten Flottengeſetz nicht enthalten . Sie iſt erſt bei den
Beratungen in der Kommiſſion von dem verſtorbenen Herrn AbgeordnetenDr. Lieber in das Geſetz hineingearbeitet worden . Es liegt mir durchaus fern ,dem Herrn Dr . Lieber etwa das Motiv unterlegen und damit ſein großes Ver⸗
dienſt um das Zuſtandekommen des erſten Flottengeſetzes ſchmälern zu wollen
( hört ! hört ! in der Mitte ) , das Motiv , daß er durch dieſe Berechnungsart die
Lebensdauer der Schiffe über das von den verbündeten Regierungen beabſichtigte
Maß hinaus verlängern wollte , ſondern Herr Dr . Lieber hat es damals einfachals eine Lücke, als einen Mangel im Gefetz empfunden , daß keine genaue Be⸗
rechnungsart für die Erſatzfriſten in demſelben enthalten war . Dieſe Lücke wollte
er ausfüllen , und er hat das ja etatstechniſch auf die beſtmögliche Weiſe getan .

Meine Herren , von dieſen Schlacken , von dieſem Fehler ſoll durch die Vor⸗
lage der verbündeten Regierungen das Geſetz gereinigt werden , und ich zweiflekeinen Augenblick , ſo wie ich die Ehre gehabt habe , den Herrn Dr. Lieber zukennen und mit ihm über dieſe Frage zu ſprechen , daß Herr Dr . Lieber ſelbſt
dieſen Flecken auf dem Flottengeſetz nicht ſitzen laſſen würde , wenn er noch unter
uns wäre . (beiterkeit . ) Meine Herren , Herr Dr . Lieber würde dieſen Flecken
auf dem Geſetz nicht ſitzen laſſen , das er mit ſo vieler Liebe und mit ſo großem
Geſchick durch die Klippen des parlamentariſchen Lebens hindurch in den Hafen
geſteuert hat . “ ( 60. Sitzung vom 28. November 1907 S. 1869. )

Das Geſetz wurde in der Kommiſſion einer ſehr eingehenden
Beratung unterzogen und am 29 . Januar 1908 in der zweiten
Leſung im Reichstage genehmigt . Abg. Dr . Spahn begründete die
Zuſtimmung des Zentrums zur Vorlage , fügte aber bei : „ Wir haben
unſererſeits immer daran feſtgehalten , ſolche Vorlagen , die eine
dauernde Mehrbelaſtung in hohem Betrage enthalten , wenn ſie auch
im nächſten Jahre noch unbedeutend ſind , nur zu bewilligen , wenn
überhaupt die Deckungsfrage geregelt war . Das haben wir getan im
Jahre 1900 , und wir haben es getan im Jahre 1906 . Als es ſich
im Jahre 1900 um die Flottenvorlage handelte , haben wir ſie erſt
bewilligt , nachdem wir 56 Millionen neue Steuern beſchloſſen hatten ,
und als 1906 die Flottenvorlage kam, iſt die Bewilligung auch erſt
geſchehen , nachdem neue Steuern ermittelt waren , die in ihren jetzigen
Einnahmen 150 Millionen Mark betragen und vorausſichtlich in
ihren Einnahmen noch ſteigende Einnahmen ergeben . Ich meine ,
man ſollte an dieſer Praris des hohen Hauſes feſthalten und ſie
nicht ſo leicht preisgeben . “ ( 89. Sitzung vom 29 . Januar 1908
Druckſ . Nr . 2713 . )

Staatsſekretär Frhr . von Stengel teilte mit , daß im Bundesrat
der Geſetzentwurf über das Branntweinmonopol und die Zigarren⸗
banderolenſteuer beraten würde . Die Flottenvorlage wurde ohne die
Löſung der Deckungsfrage in zweiter und dritter Leſung angenommen .

Die Verkürzung der Lebensdauer der Linienſchiffe
iſt eine marinetechniſche Frage ; aber auch der Laie ſieht ein, daß bei
dem rapiden Voranſchreiten der Technik und Schiffsbauinduſtrie Deutſch⸗
land nicht zurückbleiben kann .

Die Flottenvorlage von 1898 enthielt hierüber die Be⸗
ſtimmung : „ Die Mittel für die regelmäßigen Erſatzbauten ſind ſo



rechtzeitig in den Reichshaushalts⸗Etat einzuſtellen , daß Linienſchiffe
und Küſtenpanzer nach 25 Jahren , große Kreuzer nach 20 Jahren ,
kleine Kreuzer nach 15 Jahren erſetzt werden können . “

Der zweite Flottengeſetzentwurf von 1900 enthielt über
die Lebensdauer der Linienſchiffe keine Beſtimmung . Die Budget⸗
kommiſſion hat jedoch die Novelle und das Geſetz von 1898 zu
einem einheitlichen Entwurf ausgearbeitet , der in § 2 beſtimmte :
„ Ausgenommen bei Schiffsverluſten ſollen erſetzt werden : Linien⸗

ſchiffe nach 25 Jahren , Kreuzer nach 20 Jahren . Die Friſten
laufen vom Jahre der Bewilligung der erſten Rate des zu erſetzenden
Schiffes bis zur Bewilligung der erſten Rate des Erſatzſchiffes . “

Das dritte Flottengeſetz von 1906 brachte die Vermehrung
um ſechs Auslandskreuzer und gleichzeitig im Etat die weit mehr Geld
koſtende Erhöhung des Deplazements .

Das vierte Flottengeſetz von 1908 enthält nun die Herab⸗
ſetzung der Lebensdauer der Linienſchiffe von 25 auf 20 Jahre .

Alle anderen Kriegsflotten haben eine weſentlich kürzere Lebens⸗
dauer der Linienſchiffe ; in England wird ein Linienſchiff ſchon nach
15 —19 Jahren ausgeſchaltet , das älteſte engliſche Linienſchiff iſt
20 Jahre alt .

Dieſe Vorlage fanden nun der Flottenverein und die
Nationalliberalen im Reichstage als ungenügend ; eine un⸗
geſtüme Agitation ſetzte ein , in welcher gegenüber dem bayeriſchen
Thronfolger recht unhöfliche Worte gebraucht wurden . Wer nicht
mit dem Flottenverein ging , war entweder ein Ignorant oder ein
Vaterlandsfeind oder antinational ; es muß aber auffallen , daß der
Flottenverein nicht die nationalliberalen Abgeordneten Baſſermann ,
Blankenhorn , Prinz zu Schöneich - Carolath , Hoſang , Münch⸗
Ferber , Graf von Oriola , Rimpau und Weber - ⸗Heidelberg als

antinational bezeichnet hat , da dieſe am 9. März 1894 den „Erſatz
Leipzig “ abgelehnt haben . Die ganze Agitation geht in der Regel
nur gegen das Zentrum . Aber dieſe Agitation beruhte zu einem
guten Teil auf Unkenntnis der Dinge , und der Flottenverein hat ,
ſtatt aufklärend zu wirken , nur verhetzt . So hat z. B . ſein Geſchäfts⸗
führer General Keim auf der Kölner Hauptverſammlung folgende
von großer Unkenntnis zeugende Sätze ausgeſprochen : „ Es geht aus
der Zuſammenſtellung eines Sachverſtändigen erſten Ranges hervor ,
daß Deutſchland von allen großen Staaten , vielleicht Frankreich aus⸗

7 . . Das langſame Bauen iſt
urch das Flottengeſetz von 1900 bedingt . “ ( Die Flotte, Jahrgan

1907 Nr . 7 Seite 100 . )
ei

Beide Sätze ſind total falſch ; mit dem Flottengeſetz hängen die
Bauzeiten gar nicht zuſammen , da die Raten jedes Jahr im Etat
bewilligt werden , noch mehr falſch aber iſt die Behauptung , daß
Deutſchland am langſamſten baut . Die auf amtlichen Angaben be⸗
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ruhenden durchſchnittlichen Bauzeiten der letzten ſieben Jahre ergeben
folgende Zahlen :

England : 42,4 Monate , Deutſchland : 42,5 Monate ,
Frankreich : 66,1 Monate und die Vereinigten Staaten : 60 Monate ;
wenn in England die „ Dreadnaught “ nicht eingerechnet ſein würde ,
hätte es eine längere Bauzeit als Deutſchland . Bei dem Bau der

Panzerkreuzer der letzten ſieben Jahre ergibt ſich folgendes
Bild : England : 44,9 Monate , Deutſchland : 39,1 Monate ,
Frankreich 60,4 Monate und die Vereinigten Staaten : 62,9 Monate .
Wenn man nur die letzten 3 —4 Jahre nimmt , ergibt ſich
folgendes Bild :

Linienſchiffe: Panzerkreuzer :
Deutſchland ( 7 Schiffe ) 43 Monate ( 5 Schiffe ) 40 Monate

England ( 17 Schiffe ) 43 „ ( 29 Schiffe ) 44 „
Frankreich ( 7 Schiffe ) 62 „ ( 18 Schiffe ) 60 „
Vereinigte

Staaten ( 90 Schiffe ) 52 „ ( 9 Schiffe ) 61 „
Man ſieht alſo , daß Deutſchland überall an der Spitze mar⸗

ſchiert , daß die Behauptung des Flottenvereins über unſere langen
Bauzeiten in jeder Richtung falſch ſind . Weiter ſtellte der Flotten⸗
verein immer wieder die Behauptung auf , daß auch unſere neueſten
Linienſchiffe nicht vollwertig ſeien ; er bezeichnete insbeſondere die

Kaiſer⸗Klaſſe als höchſt minderwertig gegenüber den gleichalterigen
engliſchen Schiffen . Im engliſchen Jahrbuch 1904 von Jane :
„ All the Worlds fighting ships “ iſt unſere Wittelsbach - Klaſſe
gleichgeſtellt mit der Duncan⸗Klaſſe , in ſeinem Jahrbuch 1901

iſt dieſelbe Wittelsbach in den meiſten der direkten Antworten auf
eine allſeitige Umfrage unter den beſten Schlachtſchiffstypen mit auf⸗
gezählt , und im Heft des engliſchen Flottenvereins dem

„ Navy League Journal “ vom 10 . Dezember 1905 , heraus⸗
gegeben von dem bekannten Marineſchriftſteller Kapitän Wilſon , finden
wir die Kaiſer⸗Klaſſe gleich bewertet mit den britiſchen Majeſt ic⸗
und Canopus⸗Typs .

Mit ſeinen Behauptungen über die Minderwertigkeit der Kaiſer⸗
und Wittelsbachklaſſe aber ſetzt ſich der Flottenverein in Widerſpruch
mit ſeinen eigenen früheren Angaben . Im Jahre 1905 hat nämlich
General Keim auch ein Flottenprogramm ausgearbeitet und es in
einer farbigen Darſtellung verbreiten laſſen ; in dieſer Tabelle ſind
aber ausdrücklich die Kaiſer⸗ und Wittelsbachklaſſe als „vollwertige
Linienſchiffe “ bezeichnet worden und General Keim ſchrieb zur Er⸗

klärung darüber , daß dies Linienſchiffe ſeien , „welche dieſen Namen

wirklich verdienen “ . 1908 aber ſollen ſie auf einmal minderwertig
ſein ? Ein Agitationsverein , dem es nicht um die Sache zu tun iſt
und der nur übertrumpfen will , gerät leicht in ſolche Widerſprüche .
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Mit der neuen Vorlage aber geht Hand in Hand eine Ver⸗

größerung des Deplazements der Linienſchiffe , worüber
Einzelheiten nicht mitgeteilt werden können, da ſie in der Kommiſſion
in vertraulicher Weiſe gegeben worden ſind . Der ſozialdemokratiſche
„ Vorwärts “ teilte am 20 . Dezember 1907 eine Tabelle über den

Stapellauf der engliſchen Schiffe mit und knüpfte hieran die Be⸗

merkung :
„Die Tabelle zeigt , daß es ſtets England geweſen iſt ,

das mit der Steigerung der Schiffsdimenſionen voran⸗

ging . Nach dem oſtaſiatiſchen Kriege iſt aber eine neue Aera des

Schlachtſchiffbaus angebrochen , und ein geradezu wahnwitziger De⸗

plazementswettkampf , den die folgende Zuſammenſtellung nur zum
Teil widerſpiegeln kann , hat begonnen . “ ( „ Vorwärts “ Nr . 297 vom
20 . Dezember 1907 . )

Mit Einführung des Fernrohrviſiers iſt es verbunden , daß
der Seekampf auf weite Entfernungen begonnen werden kann . Weit⸗

tragende Kanonen können nur auf großen Schiffen aufgeſtellt
werden und ſo iſt es geboten , daß Deutſchland nicht hinter anderen

Mächten zurückbleibt .
Die Mehrkoſten infolge der Flottennovelle laſſen ſich

in der Oeffentlichkeit nicht genau angeben , da die einzelnen Zahlen ver⸗

traulich mitgeteilt worden ſind . Aber ſie ſind nicht ſehr hohe ; nehmen wir

an , ein Linienſchiff koſte 40 Millionen Mark , ſo koſten alle 38 Linien⸗

ſchiffe zu bauen : 1520 Millionen Mark . Bei einer Lebensdauer
von 25 Jahren kommen auf ein Jahr rund 60 Millionen Mark

Baukoſten ; bei einer Lebensdauer von 20 Jahren etwa 76 Millionen

Mark ; die Mehrkoſten ſind ſomit im Jahr 16 . Millionen Mark .

Trotzdem wächſt der Marineetat ganz gewaltig an , weil die Schiffe
größer gebaut werden müſſen und mehr Mannſchaften , Offiziere und
Beamte erfordern . Ueber die Ausgaben der Marine gibt folgende
Zuſammenſtellung Aufſchluß : 1871 —1888 : 784 Millionen Mark ,
1889 —1907 : 2859 Millionen Mark . Insgeſamt 1871 —1907 :

3643 Millionen Mark . Davon auf Anleihe 777 Millionen Mark

genommen . Die neuen Ausgaben nach Annahme des Flottengeſetzes
( mit Penſion und Anleihezinſen ) ſind : Ordentlicher Etat von
1908 —1917 : 3947 Millionen Mark , Anleihen : 746 Millionen
Mark . Insgeſamt 1908 —1917 : 4693 Millionen Mark .

Der Marineetat weiſt folgende Ziffern auf : 1872 : 31 Millionen

Mark , 1880 : 40 Millionen Mark , 1888 : 51 Millionen Mark ,
1892 : 90 Millionen Mark , 1896 : 92 Millionen Mark , 1900 :
167 Millionen Mark , 1906 : 265 Millionen Mark , 1910 : 483 Millionen
Mark , 1917 : 480 Millionen Mark . Er hat ſich alſo von 1896 bis
1910 mehr als verfünffacht .

Ueber die Verteilung der Flottenbaukoſten auf den
ordentlichen Etat oder auf Anleihe fand in der Budgetkommiſſion
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eine eingehende Erörterung ſtatt ; ſeit Jahren arbeitet das Zentrum
dahin , dieſe Ausgaben tunlichſt auf den ordentlichen Etat zu nehmen
und ſo der Schuldenwirtſchaft entgegenzuwirken . Abg . Dr . Lieber

hat ſchon am 12 . Dezember 1899 im Reichstage erklärt : „ Alle meine

politiſchen Freunde , die der Budgetkommiſſion angehören , haben die

Meinung gewonnen , daß es am allerbeſten wäre , ſo raſch ſich auf⸗
brauchende Bedürfniſſe wie Kriegsſchiffe , gar nicht aus Anleihen zu
nehmen , ſondern aus den laufenden Einnahmen zu beſtreiten . “
( 120 . Sitzung vom 12 . Dezember 1899 S . 3303 . )

Bis zum Jahre 1900 hat man ſämtliche Ausgaben für den

Schiffsbau abzüglich einer Summe von 5 Prozent des Wertes der

Flotte auf Anleihe genommen ; dazu traten noch die Ausgaben für
die Armierung zu ½. Auf Antrag des Abg . Müller⸗Fulda iſt
dann beſchloſſen worden , daß die Amierungskoſten ganz auf den

ordentlichen Etat zu nehmen ſind , und daß die ſogenannte Abſchreibung
6 Prozent beträgt . Bei dieſer Regelung blieb es bis jetzt . Die drei

Flottengeſetze haben demgemäß auf die Anleihe von den Schiffsbau⸗
koſten verwieſen :

Flottengeſetz Flottengeſetz Flottengeſetz

1900 1906 1908

1908 : 9,38 Mi' ll . 13,28 Mill . 64,41 Mill .

1909: 5406 1687 „ 92,25 „
1910: 55ů 12½70 5 10141
1911: 0,34 „ 9,06 „ 98,91 „
1912: 950
1913: 5,88 „ 49,65 „
1914: 876 „ 26,35 „
1915: 9,01 „
1916: 5 4090 „
19175 5 71 2

18,37 Mil . 70,50 Mil . 523,61 Mill

Die drei Zahlen : 18,37 Millionen , 70,50 Millionen und

523,61 Millionen ſagen mehr als genug . Sie rechtfertigen es auch,
daß das Zentrum angeſichts der drohenden Schuldenvermehrung einen

anderen Weg gehen wollte . Wenn in zehn Jahren für die Schiffs⸗
baukoſten allein eine halbe Milliarde auf Anleihen genommen wird ,
ſo kommt man damit in eine endloſe Schuldenwirtſchaft hinein ; das

Ende wäre gar nicht abzuſehen , beſonders wenn noch eine Ver⸗

mehrung der Flotte erfolgen würde .

Gegenüber dieſem Vorſchlag des Bundesrates beantragte nun

das Zentrum , daß alle Neubauten auf Anleihen genommen werden
ſollen , alte Erſatzbauten aber im ordentlichen Etat zu decken ſeien .
Ein ſolcher Grundſatz war klar und hätte für alle Zeiten genügt .
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Er fand auch in der Kommiſſion eine ſehr freundliche Aufnahme ;
man wollte nur jetzt nicht an dieſe prinzipielle Löſung herantreten ;
er ſollte nach dem Rezepte des Reichskanzlers eben verſchoben werden .
Die finanziellen Wirkungen dieſes Antrages wären geweſen , daß bis
1917 nur noch folgende Summen auf Anleihen genommen worden

wären :
1. für Linienſchiffe . . . 27,2 Millionen Mark .

2. „ große Kreuzer .. 118,6 5
3. „Gkleine Kreuzer . 6,5 75 15

Insgeſamt 152,3 Millionen Mark .

Die Anleiheſumme wäre alſo um 371,31 Millionen Mark

erniedrigt worden , und man hätte ein richtiges Prinzip in die

ganze Flottenfrage gebracht ; aber der Block lehnte dieſen prinzipiellen
Antrag rundweg ab, obwohl niemand die Berechtigung desſelben
beſtreiten konnte ; auch das Reichsſchatzamt mußte dem Kern des An⸗

trages zuſtimmen . Wenn das Zentrum hier auch nur einen moraliſchen
Erfolg erzielte , ſo hat es doch ſofort einen materiellen Erfolg zu ver⸗

zeichnen in der Frage der Koſtendeckung für die Grundreparaturen
der Schiffe . Dafür ſind im Etat 4 Millionen Mark gefordert , dieſe
Summe wird auch in den drei nächſten Etats in mindeſtens dieſer
Höhe wiederkehren , die Regierung wollte dieſe Gelder durch Anleihen
aufbringen . Das ſteht auf derſelben Höhe , als wenn jemand ein

Paar Schuhe neu beſohlen läßt und dies auf Anleihen nimmt . Ein
Teil dieſer Ausgaben iſt ſeither in den fortdauernden Ausgaben
gelaufen ; nun ſollte er ſofort auf Anleihe genommen werden ; darin
lag ein Bruch mit der bisherigen Finanzpolitik , ein Rückſchritt von

ganz ungeheurer Tragweite . Durch einen Zentrumsantrag iſt dieſe
Verſchlechterung beſeitigt worden .

Endlich wurde die Koſtenfrage für die Unterſeeboote be⸗
ſprochen , wenn auch noch nicht endgültig geregelt ; 1908 ſollten dieſe
auf Anleihe genommen werden . Der Fonds für dieſe Schiffe wird
immer mehr anwachſen ; aber niemand weiß , wie lange ein ſolches
Schiff hält ; es kann durch eine Erfindung ganz veraltet ſein . Die
feinen Maſchinen halten überhaupt nicht lange . Daher forderte das
Zentrum , daß dieſe Summen im ordentlichen Etat aufzubringen
ſeien , und das Reichsſchatzamt ſagte dies auch für 1909 zu.

Durch Annahme des Flottengeſetzes hat das Zentrum ſeinen
alten Ruhm als einer wahrhaft nationalen Partei aufrecht erhalten ; es
bedauert lebhaft , daß nicht gleichzeitig die Deckungsfrage gelöſt
worden iſt , wenn das Zentrum noch die Geſchäfte zu führen gehabt
hätte , wäre dieſe Löſung ſofort erfolgt .
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VI . Finanzwesen .

§ 42 . Die Geſtaltung des Bauptetats für 1908
iſt die traurigſte ſeit Beſtehen des Reiches . Der Etat ſchließt mit

10 2,752,822 Mark in Einnahme und Ausgabe ab . Mit Recht konnte
8 angeſichts dieſes Etatsabſchluſſes der Abg . Speck am 27 . März 19085

ausführen : „Dieſe Ziffern beweiſen allein für ſich, daß es in der
Weiſe , wie jetzt im Reiche gewirtſchaftet wird , auf die Dauer nicht
wird weiter gehen können . ( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Es wurde kürzlich im weimariſchen Landtag von einem Mit⸗
glied dieſer Körperſchaft die Finanzwirtſchaft des Reichs als diejenige
eines Bankerotteurs bezeichnet . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Man
wird vielleicht ſagen können : der Ausdruck war etwas zu ſcharf ( ſehr
richtig ! links ) ; allein , wenn man die Dinge ſachlich prüft , ſo muß
man ſagen , daß die Art und Weiſe , wie jetzt unſere Ausgaben
fundiert werden , nicht weit entfernt iſt von der Finanzwirtſchaft eines
Mannes , der es in Geldſachen nicht recht genau nimmt ! “ ( 132 . Sitz .
vom 27 . März 1908 S . 4333 . )

Dabei hat der Block ſo gut wie nichts getan , um den Etats⸗

abſchluß oder gar die Finanzen zu verbeſſern ; im Gegenteil , und doch
hat dazu der Abg . Schrader am 27 . März 1908 geſagt : „ Die gegen⸗
wärtige Lage unſerer Finanzen iſt ſo elend , wie ſie noch nie , ſolange
das Deutſche Reich beſtanden hat , geweſen iſt . Wir ſind nicht im⸗
ſtande geweſen , die notwendigen Ausgaben dieſes Jahres zu decken . “
( 132 . Sitzung vom 27 . März 1908 S . 4346 . )

Von den gewaltigen Mehrforderungen für Militär , Marine uſw .
wurden nur unerhebliche Beträge geſtrichen , nämlich : bei der Heeres⸗
verwaltung im ganzen 716,202 Mark , bei der Marinerverwaltung
im ganzen 90,000 Mark , bei der Verwaltung für Kiautſchau
861,647 Mark , bei den Kolonialausgaben 5,715,411 Mark , zuſammen
7,383,260 Mark . Es mußten dagegen , um dem wirklichen Bedarf
zu entſprechen , nachträglich mehr in den Etat eingeſtellt werden : für
erhöhte Schuldenzinſen infolge der Pumpwirtſchaft und der Fehl⸗
beträge 9,000,000 Mark , für ſonſtige Ausgaben 8500 Mark , zu⸗
ſammen 9,008,500 Mark .

Der Etat der ordentlichen Ausgaben hat ſich daher nicht ver⸗

mindert , ſondern , was noch nie dageweſen iſt , nach den Beſchlüſſen
des Reichstages ſogar noch gegen die Vorlage um 1,625,240 Mark

erhöht . Hierzu kommen noch zwei Poſten , welche in den außer⸗
ordentlichen Etat ( auf Anleihe ) eingeſtellt waren , jedoch in den ordent⸗

lichen Etat gehören und deshalb in dieſen herüberzunehmen waren ,
nämlich : 1. Schiffsreparaturen 4,000,000 Mark , 2. Penſionen für
Invaliden aus der chineſiſchen Expedition 3,447,000 Mark , zuſammen
7,447,000 Mark , ſo daß ſich der Fehlbetrag im ordentlichen Etat nach
den Reichstagsbeſchlüſſen um insgeſamt 9,072,240 Mark erhöhte .
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Um dieſen weiteren Fehlbetrag zu decken, hat man im Plenum
des Reichstages die zu erwartende Einnahme aus dem Reingewinn
der Reichsbank um 12,054,000 Mark heraufgeſetzt , ſo daß ſich nach
Abzug der vorgenannten Erhöhung des Fehlbetrages von 9,072,240
Mark daraus eine Beſſerung des ordentlichen Etats um 2,981,360
Mark ergibt . Die ungedeckten Matrikularbeiträge der Bundesſtaaten ,
d. h. das eigentliche Reichsdefizit , welches nach dem Etat 125,449,275
Mark betragen ſollte , vermindert ſich danach auf 122,525,640 Mark ,
wovon rund 24 Millionen von den Bundesſtaaten gleich bezahlt
werden müſſen , während der Reſt ( 981 ' Millionen Mark ) bis zum

Jahre 1911 zu ſtunden iſt und vom Reiche einſtweilen auf ſchwebende
Schuld genommen wird . Hierzu tritt jedoch noch ein Nachtragsetat
( Teuerungszulage für mittlere und untere Beamte ) , der etwa 23½
Millionen Mark erfordert und alſo das Defizit des Reichshaus⸗
halts noch um dieſen Betrag auf rund 146 Millionen Mark erhöht .
Außer dem ordentlichen Etat kommt dann noch der außer⸗
ordentliche Etat in Betracht , welcher ausſchließlich auf Schulden⸗
vermehrung aufgebaut iſt . Derſelbe betrug nach der Vorlage abzüglich
der Einnahmen 260,506,091 Mark . Geſtrichen wurden hiervon nur

28,993 Mark , hiezukommen jedoch die 7,447,000 Mark , welche wie oben

erwähnt , zu Laſten des ordentlichen Etats übernommen werden

( Schiffsreparatur und Penſionen ) , zuſammen 7,475,993 Mark , ſo daß
ſich die Anleihe vermindert auf 253,030,098 Mark . Zu dieſer
Summe ſind noch hinzugetreten die Nachtragsforderungen für Kolonial⸗

bahnen mit 38,220,000 Mark , ſo daß ſich die Geſamtanleihe für
1908 auf 291,280,098 Mark ſtellt . Wenn man hierzu noch den

Fehlbetrag im ordentlichen Etat rechnet mit 146,600,000 Mark , ſo
ſind im ganzen als Fehlbetrag zu beſchaffen 437 Millionen Mark .
Davon durch feſte Anleihe 291,280,098 Mark , als ſchwebende Schuld
122,500,000 Mark ( bis 1911 den Bundesſtaaten geſtundet ) , während
die Bundesſtaaten an ungedeckten Beiträgen alsbald zu zahlen haben
24,000,000 Mark. Um die ſchwebende Schuld zu decken ſieht das

Etatsgeſetz eine Erhöhung der Reichsſchatzanweiſungen von 350 auf
475 Millionen vor .

Um das Defizit nicht gar ſo hoch erſcheinen zu laſſen , hat der
Bundesrat entgegen den Beſtimmungen der Finanzreform für 1906 im

Etatgeſetz den Vorſchlag gemacht , die Schuldentilgung für 1908 aus⸗

zuſetzen. Das Zentrum erklärte ſich gegen dieſen Vorſchlag ; denn es

ſei deshalb auffallend , daß , nachdem ſchon für das Jahr 1907 im

Finanzreformgeſetz ſelbſt die Schuldentilgung außer Wirkſamkeit geſetzt
ſei, nun im Etat für das Jahr 1908 , alſo für das erſte Jahr , in

welchem der Schuldentilgungsgedanke praktiſch durchgeführt werden
ſollte , dieſe Durchführung wieder durch eine beſondere Beſtimmung
des Etatsgeſetzes außer Kraft geſetzt werden ſolle . Es wurde auch
darauf hingewieſen , daß es formelle Bedenken habe , auf dem Wege
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des Etatsgeſetzes die materiellen Beſtimmungen eines früheren Geſetzes
abändern zu wollen , es ſei unbedingt notwendig , wenn man den
Gedanken der Außerkraftſetzung der Schuldentilgung überhaupt ver⸗

folgen wolle , dies auf dem Wege eines beſonderen Geſetzes zu tun .

Auf eine Anfrage wurde vom Reichsſchatzamt erklärt , daß
die Höhe der geſtundeten Matrikularbeiträge ſich belaufe aus dem

Jahre 1906 auf 27 Millionen , 1907 auf etwa 40 Millionen und

für das Jahr 1908 auf ungefähr 102½ Millionen . Dieſe
102½ Millionen aber nur , wenn der Vorſchlag des Bundesrats zur
Annahme gelangt . Würde dieſer abgelehnt werden , ſo erhöhe ſich
die Summe um 24 Millionen , alſo auf 126 / Millionen . Der
Block ſtimmte dem Vorſchlag des Bundesrates zu und ſetzte damit die

Schuldentilgung außer Kraft .
Der Stand der Reichsſchuldd war am 1. Oktober 1907

4,003,500,000 Mark . Von dieſer Summe wurden bis 1906

verbraucht für das Reichsheer : 1747 Millionen Mark , für die

Marine : 713 Millionen Mark ; für die Reichspoſt : 216 Millionen

Mark , für die Reichseiſenbahnen : 225 Millionen Mark ; für den

Nordoſtſeekanal : 109 Millionen Mark , für die oſtaſiatiſche
Expedition : 280 Millionen Mark , für die ſüdweſtafrikaniſche
Expedition : 176 Millionen Mark ( 163 Millionen Mark ſind noch an

Reſten verblieben ) . Trotz dieſer elenden Lage der Reichsfinanzen ,
die erſt unter der Herrſchaft des Blocks eintrat , hat dieſer doch die

Ausgaben ohne jede Fürſorge für die Deckung noch erhöht ; der

reichsparteiliche Abg . Dr . Arendt meinte ſogar bei der zweiten Leſung
der Flottennovelle :

„ Es iſt nicht möglich , daß wir gewiſſe Vorlagen abhängig machen von
der vorherigen Bewilligung der Mittel hierfür . So ſehr ich das aus finanziellen
Gründen bedaure , ſo ſage ich doch, daß , wenn die Landesverteidigung in Betracht
kommt , eine Verſäumnis zu den ſchwerſten Folgen führen kann . Nach dieſer
Richtung hin unterſcheidet ſich ja die gegenwärtige Situation des Reichstages
allerdings von den früheren . Früher war der Herr Kollege Spahn in der Lage ,
ein Machtwort nach dieſer Richtung zu ſprechen und als Führer der ausſchlag⸗
gebenden Partei zu erklären , daß die Bewilli gung ſolcher Vorlagen
abhinge von der vor herigen Ordnung der Finanzen ; aber ich möchte
den verehrten Herrn Kollegen bitten , darüber in Erwägung einzutreten , ob nicht
vielleicht gerade dieſe Erörterungen hier im Reichstag mit eins der Momente
waren , die in der Volksempfindung zu der Kundgebung geführt haben , welche die
Wahlen vom vorigen Jahre bedeutet haben . ( Sehr richtig ! rechts ) Ich glaube ,
daß der Ausdruck der öffentlichen Meinung durch die Wahlen namentlich auch
dahin ging , daß wir hier in den nationalen Fragen eine entſchiedene und unbedingte
Mehrheit haben ſollen . “ ( 89. Sitzung vom 29. Januar 1908 S. 2732 . )

Die Auslaſſungen ſind für das Zentrum ungemein ehrend:
denn damit iſt feſtgeſtellt , daß das Zentrum nie Ausgaben bewilligte ,
ohne gleichzeitig für deren Deckung zu ſorgen . Im Blockzeitalter iſt
es anders und daher iſt man auch in die elende Finanzlage gekommen .
Der Block tat gar nichts , um dieſe auch nur ein wenig zu verbeſſern ,
nicht einmal die Reform der Maiſchbottichſteuer (I. Seſſ . 1907/08
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Druckſ . Nr . 196 ) iſt erledigt worden , und doch konnte der Abg . Erz⸗
berger am 16 . März 1908 feſtſtellen : „ Die verbündeten Regierungen
ſelbſt haben einen Geſetzentwurf vorgelegt , in welchem ſie, ſchwach
und gelinde gerechnet , kundtun , daß die Brenner nur eine Steuer
von 12 Pfennig pro Liter bezahlen , während ſie tatſächlich eine Rück⸗

vergütung von 16 Pfennig pro Liter bekommen . Ich halte übrigens
die Zahl von 12 Pfennig ſogar noch für zu hoch gegriffen . Hier
wird alſo klipp und klar nachgewieſen , daß den Brennern mehr ver⸗
gütet wird , als ſie an Steuern vorher bezahlt haben ! Da nun das

Reich ſich in einer ſo ſchlechten Finanzlage befindet , ſo muß ich dieſen
Zuſtand , wie ich es ſchon in der Budgetkommiſſion getan habe , auch
hier im Plenum als einen öffentlichen Skandal bezeichnen ! Da die
Brenner größtenteils zu dem ſogenannten nationalen Kreis gehören ,
ſo würde ich es für ein Gebot der finanziellen Anſtändigkeit halten ,
wenn ſie vom Reiche
ſie vorher an Steuern

nicht mehr die Rückvergütung verlangten , als

bezahlt haben ! Das kann nicht ſcharf genug
hier im Reichstage zum Ausdruck gebracht werden . “ ( 123 . Sitzung
vom 16 . März 1908 S . 3971 . )

§ 43 . Mit einer Berabſetzung der Zuckerſteuer von
14 M. auf 10 M. und einer Verminderung der Einnahme des
Reiches um 35 —40 Millionen hat der Block die Geſundung der
Reichsfinanzen eingeleitet und damit den Spott aller Kenner des
Etats herausgerufen . Den Anlaß zu dieſem höchſt eigenartigen
Schritte , der auch die Beamtenaufbeſſerung verſchoben hat , gab die
Zuſatzakte zur Brüſſeler
Nr . 587 . ) Gleichzeitig

Zuckerkonvention . (l . Seſſ . 1907/08 Druchſ .
mit der Beratung dieſer Zuſatzakte unter⸗

breiteten die geſamte Rechte und die Nationalliberalen dem Reichstag
einen Initiativantrag , der ab 1. April 1909 die Zuckerſteuer von
14 auf 10 M. herabſetzen ſollte und folgenden Vorſchlag zur Be⸗
ſeitigung des hierdurch entſtehenden Defizits enthielt : „Sollte der
Nettoertrag der Zuckerſteuer in den Etatsjahren 1909 , 1910 und
1911 den Betrag von 140 Millionen Mark nicht erreichen , ſo iſt
der Herr Reichskanzler befugt , zur Deckung des jeweiligen Fehlbetrags
eine Anleihe aufzunehm en . Sobald die Einnahmen aus der Zucker⸗
ſteuer den Betrag von 140 Millionen Mark überſteigen , iſt der

Mehrertrag zunächſt zur Tilgung dieſer Anleihen zu verwenden . “
( Seſſion 1907/08 Druckſ . Nr . 601 . ) Ein ſolcher Vorſchlag dürfte
einzigartig in der Geſetzgebung daſtehen ; er enthält eine Blanko⸗
vollmacht zum Schuldenmachen , wenn nur eine Einnahmequelle unter
einen beſtimmten Ertrag zurücktritt , ſelbſt wenn das Reich 1911 mit
einem Ueberſchuß abſchließt , aber die Zuckerſteuer nur 110 Millionen
Mark einbringt , müßten hiernach 30 Millionen Mark Schulden ge⸗
macht werden , wofür denn ? Ferner ſollten Schulden aufgenommen
werden , um laufende A usgaben zu decken . Die Antragſteller ſahen
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denn auch, daß es ſo nicht ging ; der Block legte denn am 7. Februar
1908 einen neuen Geſetzenwurf vor , der lautete :

„Artikel 1.
Die Zuckerſteuer wird vom 1. April 1909 ab auf 10 Mark von 100 Kilo⸗

gramm Reingewicht herabgeſetzt , ſofern bis dahin Geſetze zuſtande kommen , die
eine Erhöhung der eigenen Einnahmen des Reichs um mindeſtens 35 Millionen
Mark jährlich bezwecken . Kommen ſolche Geſetze erſt nach dem 1. April 1909 zu⸗
ſtande , ſo erfolgt die Herabſetzung der Steuer gleichzeitig mit deren Inkrafttreten .

Artikel 2.

Dieſes Geſetz tritt gleichzeitig mit der in Brüſſel am 28. Auguſt 1907
vollzogenen Zuſatzakte zu dem Vertrage über die Behandlung des Zuckers vom
5. März 1902 in Kraft . “ (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 650 . )

Am 7. Februar 1908 legte der Abg . Dr . Spahn die Gründe

dar , weshalb das Zentrum gegen dieſen Antrag ſtimme , ſo ſehr es
eine Ermäßigung der Zuckerſteuer im Intereſſe der Konſumenten und

Produzenten wünſche , aber dieſer Antrag binde nur den Reichstag
und vermehre das Defizit ſicher ; die Herabſetzung der Zuckerſteuer
trete erſt ein , wenn eine andere Steuer hierfür angenommen werde ;
die neue Steuer könnte aber drückender ſein als die beſtehende . Der

Reichstag müſſe bei der Steuerreform völlig freie Hand behalten ; dieſer
Antrag nütze jetzt niemanden , er ſchade aber unſeren Finanzen , ſo⸗
bald man neue Steuern ſchafft . Bald darauf hat der Reichs⸗Schatz⸗
ſekretär offen erklärt , daß dieſes durch den Block angenommene Geſetz
eine Urſache geweſen ſei, weshalb die Aufbeſſerung der Beamten

verſchoben werden mußte . Die weitere Entwicklung der Dinge in der

Zuckerinduſtrie aber hat dem Zentrum erſt doppelt recht gegeben ,
denn ein neues Zuckerkartell iſt im Entſtehen begriffen . Die zu er⸗
wartende Ermäßigung der Zuckerſteuer um 4 Mark pro Doppelzentner
wollen die Raffinerien und Weißzuckerfabriken benutzen , um dieſen
Vorteil nicht den Konſumenten zukommen zu laſſen , ſondern faſt in
voller Höhe ſelbſt einzuſtecken, wie ſich aus folgenden Einzelheiten
ergibt . Der Syndikatspreis ſoll ſich nach dem Rohzuckerpreiſe richten
und auf Grund der Magdeburger Börſennotierung für 88 Grad

Rohzucker feſtgeſtellt werden unter Zuſchlag von 7,50 Mark pro
100 Kilogramm für Brotraffinade . Wenn z. B . heute der Roh⸗
zucker in Magdeburg 23 Mark pro 100 Kilogramm koſtet , ſo ſoll
der Brotraffinadepreis 30,50 Mark oder zuzüglich Steuer , die heute
noch 14 Mark beträgt , 44,50 Mark koſten , wird die Steuer auf
10 Mark ermäßigt , dann 40,50 Mark . Da aber heute bei 23 Mark

Rohzuckerpreis und 14 Mark Steuer der Preis für Brotraffinade
nur 41,50 Mark iſt , ſo würde das Raffinerieſyndikat von der Steuer⸗

ermäßigung ſelbſt 3 Mark einſtecken und den Konſumenten nur
1 Mark pro 100 Kilogramm , alſo 0,5 Pfennig pro Pfund , zukommen
laſſen . Auch dieſe 0,5 Pfennig ſollen noch durch Einführung von

Frachtzuſchlägen beſchnitten werden , dagegen ſollen die Groſſiſten
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einen Umſatzrabatt erhalten . Es kommt alſo genau alles , wie es das

Zentrum ſeinerzeit bei der Debatte über die Steuerermäßigung vor⸗

hergeſagt hat : nicht der Zuckerkonſument und nicht der Rübenbauer

erhalten den Vorteil aus der Steuerermäßigung , welche der Reichs⸗
kaſſe einen Ausfall von 35 —50 Millionen verurſachen ſoll und die

Finanzlage des Reiches noch mehr verſchlechtert, ſondern das Raffinerie⸗
ſyndkiat , und die Händler ſtecken die 2 Pfennig pro Pfund ſelbſt ein .
Die Bedingungen des neuen Syndikats ſchließen ſich im übrigen in
der Hauptſache an die des alten Kartells , welches 1903 aufhörte , an ;
es wird jeder Fabrik ein beſtimmtes Kontingent gegeben und für die

Nichtausnutzung desſelben eine Entſchädigung aus der Kartellkaſſe
bezahlt .

So hat die geſamte Entwicklung der Dinge die Haltung des

Zentrums glänzend gerechtfertigt . Von der Regierung und vom Block
aus hat man verſucht , das Zentrum für dieſes geſetzgeberiſche Unikum

zu gewinnen ; man hat dabei erſtmals wieder Zentrumsabgeordnete
zu vertraulichen Beſprechungen beim Staatsſekretär eingeladen ; aber
man merkte im Zentrum die hierbei geſtellte Falle und fiel nicht
herein . Im Auslande ſpotten die Zeitungen darüber , daß man die

Verbeſſerung der Reichsfinanzen mit einer Verminderung der Ein⸗

nahmen beginnen will .

§ 44 . Die Verſchiebung der Reichsfinanzreform
bedeutet das Geſtändnis des Reichskanzlers Fürſt Bülow und der
Blockparteien , daß ſie noch nicht die Kraft in ſich fühlen , an dieſe
ſchwierige , aber auch dringende Aufgabe heranzugehen . Die Ver⸗

ſchiebung bedeutet eine ſchwere Schädigung der Beamtenſchaft , die
dadurch um die zugeſagte Aufbeſſerung gekommen iſt ; ſie hat eine
ſchwere Belaſtung unſeres Geldmarktes im Gefolge , da eine hohe
Summe auf Anleihen genommen werden muß , und der Geldmarkt
ſtets durch die vielen Schatzanweiſungen beunruhigt wird . Es iſt
denn in erſter Linie der Mittelſtand , der durch den hohen Bant⸗
diskont die Nachteile zu tragen hat . Das Anſehen des Reiches leidet
auch unter dieſen Zuſtänden . Zu Beginn der Seſſion war man im

Bundesrat auch entſchloſſen , die Steuervorlage dem Reichstage zu
unterbreiten ; ſo erklärte Staatsſekretär Freiherr v. Stengel am
28 . November 1907 : „ Mögen die Schwierigkeiten der Aufgabe
auch noch ſo groß ſein , ſie dürfen uns nicht abhalten , ihr näher zu
treten , und ich halte nicht mit meinem Arteile zurück : eine weitere

Verſchiebung wäre unter den obwaltenden Verhältniſſen unvereinbar

mit den bewährten Grundſätzen einer geordneten Finanzwirtſchaft im
Reiche und ſeinen Gliedern . “ ( 60 . Sitzung vom 28 . November
1907 S . 1864 . ) Reichskanzler Fürſt Bülow ſchloß ſich dem am
30. November an mit den Worten : „ Mit dieſem ganzen Hauſe halte ich
dieſe Aufgabe für ungememein ſchwierig ; ich halte ſie auch für
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überaus ernſt , ich halte ſie vor allem für ſehr dringlich . Dieſes hohe
Haus wird ſich der Pflicht , die Finanzen des Reiches auf eine
geſunde und ſolide Grundlage zu ſtellen , nicht entziehen wollen . “
( 62 . Sitzung vom 30 . November 1907 S . 1937 . ) Von rechts und
von links wurde damals verſichert , daß man an das Werk gehen
wollte ; ſo meinte Abg . Fürſt zu Hatzfeldt am 29 . November
1907 : „ Meine Herren , ich würde es wirklich bedauern , wenn der
Reichstag wieder auseinandergehen ſollte , ohne unſere elende Finanz⸗
wirtſchaft ſaniert zu haben . “ ( 61. Sitzung vom 29 . November
1907 S . 1917 . ) Und am 29 . Januar 1908 hat Reichsſchatzſekretär
v. Stengel dem Reichstage mitgeteilt :

„ Was den Stand der Steuervorlagen anlangt , die wir als notwendig
erachten , um die Deckung des Fehlbetrages im Reichshaushalte herbeizuführen , ſo
haben die Ausſchüſſe des Bundesrates ihre Beratungen über dieſen Gegenſtand
erſt in den allerjüngſten Tagen abgeſchloſſen ; ich bin aber nicht in der Lage ,
Ihnen heute eine Mitteilung darüber zu machen , zu welcher Zeit das Plenum
des Bundesrats dieſe Vorlagen und die Anträge der Ausſchüſſe zur Beratung
ziehen und darüber Beſchluß faſſen wird . Mit Rückſicht auf dieſen Amſtand bin
ich auch nicht in der Lage , Ihnen über den Inhalt der Vorlagen genauere
Mitteilungen zu machen . Ich kann nur im allgemeinen Ihnen dies eine ſagen :
es handelt ſich um zwei Steuergeſetzentwürfe . Der eine Steuergeſetzentwurf betrifft
die Verſtaatlichung eines Teiles des Zwiſchenhandels mit Branntwein ,
und der andere Geſetzentwurf befaßt ſich mit der Einführung einer Bander oleſte uer
für den Tabak (bhört! hört ! bei den Sozialdemokraten ) und auf die Zigarre ,
und zwar nach dem Vorbilde der Banderoleſteuer , die wir in Anſehung der
Zigarette bereits eingeführt haben . “ ( 89. Sitzung vom 29. Oktober 1907 S. 2733. )

Am 27 . März 1908 aber ſagte der freiſinnige Abg . Schrader ,
weshalb die von allen Seiten als dringlich bezeichnete Reform dem
Reichstage nicht zugegangen ſei : „ Ich glaube , der Herr Reichs⸗
kanzler ſeinerſeits hat den Wunſch gehabt , die Belaſtung ſeiner
Politik , welche die Finanzreform bringen würde , ſo weit wie möglich
hinauszuſchieben ( hört ! hört ! in der Mitte ) und die hohen verbündeten

Regierungen haben den Wunſch gehabt , die Frage möglichſt weit

hinauszuſchieben , wie die Deffzits gedeckt werden ſollen . “ ( 132 . Sitzung
vom 27 . März 1908 S . 4347 . )

Um dieſes totale Fiasko und die bisherige Unfähigkeit des
Blocks in Steuerfragen zu verſchleiern , beliebt man von verſchiedenen
Seiten das alte Mittel , die Reform von 1906 tunlichſt ſchlecht zu
machen ; demgegenüber hat der als Etatskenner ſehr geſchätzte frühere
Reichsſchatzſekretär Freiherr v. Stengel am 28 . November 1907
erklärt . „ Ich ſtehe keinen Augenblick an , es auch heute dankbar
anzuerkennen , daß durch jene Reform dem Reiche wenigſtens im

Betrage von 140 bis 150 Millionen erhöhte Einnahmen erſchloſſen
worden ſind . Ich wüßte in der Tat auch nicht , was heute beginnen ,
wenn jene Reform geſcheitert , und auch noch dieſer Fehlbetrag zu
decken wäre . “ ( 60. Sitzung vom 28 . November 1907 S . 1864 . )

1 Abg . Speck konnte hierzu treffend am 27 . März 1908 darüber
emerken :
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„ Es iſt ja zuzugeben , dieſe Reform hat die Hoffnungen , die man auf ſie
ſetzte , nicht voll und ganz erfüllt . Aber daß man dieſe Finanzreform , die doch
immerhin für das Reich eine ganz erhebliche Mehreinnahme gebracht hat, nun

gar ſo ſchlecht macht , das iſt doch in der Sache nicht begründet . Die neuen
Steuern dieſer Reform waren ja von Anfang an mit der ausgeſprochenen Abſicht
ſo bemeſſen , daß ihr Höchſtertrag erſt im Beharrungszuſtand eintreten ſollte .
Man hat alſo von vornherein damit gerechnet , daß nicht die Geſamthöchſtſumme
ſchon in den erſten zwei, drei Jahren ſich ergeben würde . Aber man hat bei
dieſer Reform auch nach dem Voranſchlag damit gerechnet oder rechnen zu dürfen
geglaubt , daß auch die Mehrausgaben nur ſukzeſſive wachſen würden bis zum
Beharrungszuſtand der Steuern . “ ( 132. Sitzung vom 27. März 1908 S. 4335 . )

Die große Verelendung der Reichsfinanzen beſteht erſt ſeit der

Herrſchaft des Blocks , denn das Jahr 1906 ſchloß noch ſehr gut ab

und die Jahre vorher ebenſo . Im Jahre 1906 betrugen die ge⸗
ſtundeten Matrikularbeiträge nur 27 Millionen , 1907 aber trotz der

neuen Steuern ſchon 40 Millionen und 1908 aber mit der Teuerungs⸗
zulage gar 126 Millionen ! Dieſe Zahlen beſagen alles . Das Jahr
1905 ſchloß ſogar mit einem Ueberſchuß von 6 Millionen ab . Was
die lex Franckenſtein betrifft , ſo haben die Bundesſtaaten auf Grund

derſelben von 1879 bis 1907 an Ueberſchüſſen erhalten 544 Millionen ,
während ſie an ungedeckten Matrikularbeiträgen nur 237 Millionen
in demſelben Zeitraum zuzahlen mußten . Die Bundesſtaaten haben
ſomit während der „Zentrumsherrſchaft “ vom Reiche 307 Millionen
Mark mehr erhalten , als ſie an dieſes zahlen mußten . Die Jahre
der Ueberſchußzahlungen an die Bundesſtaaten waren : 1883 —1892 ,
1895 —1898 . Dazu tritt noch, daß auf Antrag des Abg . Dr . Lieber
von 1896 —1899 insgeſamt 152 Millionen Mark Schulden getilgt
worden ſind . Die größte Zunahme der Reichsſchulden findet ſich in

jenem Jahre , wo das Zentrum ausgeſchaltet war : im Kartellreichstag
von 1887 —1890 um : 631 Millionen Mark ; als Folge der vom
Zentrum abgelehnten Militärvorlage von 1893 um : 341 Millionen ;
für die Chinaerpedition: 293 Millionen Mark ; für Südweſtafrika
rund 500 Millionen Mark . Aber die beiden letzten Ausgaben hat
Fürſt Bülow im größten Maßſtabe ohne die Zuſtimmung des Reichs⸗
tages eingeleitet , und als das Zentrum auf Sparſamkeit hinarbeitete ,
da wurde dieſe Tätigkeit als „antinational “ erklärt . Die einzelnen
Etatskapitel ſeit 1906 weiſen folgende Zahlen auf :

1906 : 1907 : 1908 :

Heer : 735 Millionen 788 Millionen 853 Millionen
Flotte: 278 290 350 %

Penſionen : 137,7 5 140 143 65
Reichsſchuld : 127,5 „ 155

An dieſen vier Ausgabetiteln haben wir alſo allein ſeit der
Herrſchaft des Blocks eine Zunahme von 224 Millionen Mark zu
konſtatieren . Und dann ſoll das Zentrum die Schuld tragen an der
Verelendung der Reichsfinanzen ?
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Wie iſt nun die Stellung der verſchiedenen Faktoren zu der
Frage der Reichsfinanzreformꝰ 0

Der Bundesrat hat , wie ſchon mitgeteilt , zwei neue indirekte 09
Steuern in Arbeit genommen ; dieſe werden unter dem neuen Reichs⸗
ſchatzſekretär umgearbeitet . Aber über beſtimmte Grundſätze hatten
ſich verſchiedene Redner aus dem Bundesrat ſchon ausgelaſſen ; ſo
erklärte Reichsſchatzſekretär Frhr . von Stengel am 28 . November
1907 : „ Eine direkte Reichsſteuer werden Ihnen die verbündeten
Regierungen nicht bringen “ . ( 60 . Sitzung vom 28 . November 1907
S . 1867 . ) Der preußiſche Finanzminiſter von Rheinbaben ſprach 0
ſich am 29 . November 1907 ſehr beſtimmt gegen die Wehrſteuer aus 6W
und fügte bei :

WIN
„ Der Herr Abg . Baſſermann hat ferner die Einführung einer Reichs⸗

vermögensſteuer befürwortet . Er hat ſchon in Mannheim erklärt , daß auch Herr Kv. Rheinbaben ſich darin würde finden müſſen . Ich kann mit voller Beſtimmtheit 6
erklären , daß er ſich in dieſer Beziehung im Irrtum befindet ( bravo ! rechts ) , und
ich hoffe nach den Erklärungen des Herrn Freiherrn v. Stengel — und ich ſprechedas hier nicht nur namens der preußiſchen Regierung aus , ſondernaller Regierungen , von denen ich den Auftrag dazu habe —, daßer ſich im gleichen Irrtum gegenüber der Geſamtheit der Bundesregierungen 10
befindet . ( Bravo ! rechts . ) Wollten wir die direkten Steuern aus der Handgeben , ſo hieße das , die Axt an die Wurzel der finanziellen und politiſchen 48 der Einzelſtaaten legen . “ ( 61. Sitzung vom 29. November 1907 4S. 1897 .

Für das Zentrum erklärte der Abg . Spahn am 28 . No⸗
vember 1907 :

Wir haben , als wir in der Mehrheit die Verantwortung für die Beſchlüſſedes Reichstags mitzutragen hatten , an dem Grundſatz feſtgehalten , neue Ausgabennur zu bewilligen , wenn für ihre Deckung geſorgt iſt . ( Bravo ! in der Mitte )Wir werden an dieſem Grundſatz auch fetzt feſthalten , wir werden die verbündeten
Regierungen in der Beachtung und Feſthaltung an dieſem Grundſatze unterſtützen .
Erneutes Bravo ! in der Mitte . ) „ Bei der Neubewilligung von Mitteln habenwir bisher an dem §6 des Flottengeſetzes als einem prinzipiell feſtgelegten Stand⸗
punkte feſtgehalten , daß neue Laſten nicht auf die Schultern der minderbemittelten
Klaſſen zu legen ſeien . ( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . ) Wir werden an
dieſem Prinzip auch den von uns geforderten Neuausgaben gegenüber feſthalten .Meine Partei hat ſtändig gegen die Angabe Stellung genommen . . . „ der
Herr Staatsſekretär hat die Einführung einer Reichseinkommenſteuer und einer

10Reichsvermögensſteuer zurückgewieſen . Ich kann auch hier perſönlich auf Grund
der Geſchichte meiner Partei verſichern , daß wir auf dem gleichen Standpunkte 6

ü ſtehen , und zwar einmal aus verfaſſungsrechtlichen Gründen , dann aber , meine3 Herren, 3 aus praktiſchen Erwägungen . ( 60. Sitzung vom 28. November 1907I S 1878

Dann ſprach ſich Redner für einen beſſeren Umlagemodus der ai
3 Matrikularbeiträge aus . Abg. Speck hat weiter in der 3. Leſung

855 des Etats erklärt : „ Wir erblicken in einer direkten Reichseinkommen⸗
ſteuer einen formell ſchweren Eingriff in die Finanzhoheit der Einzel⸗ 6ſtaaten ( ſehr richtig : in der Mitte ) , und es wurde nicht mit Unrecht *
die Einführung ſolcher direkten Reichsſteuern als eine finanzielle
Mediatiſierung der Einzelſtaaten gezeichnet. ( Sehr wahr ! in der

ä————
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Mitte . ) Die direkte Beſteuerung , namentlich die Einkommenſteuer , iſt
das Rückgrat der Finanzwirtſchaft unſerer Einzelſtaaten , und es heißt
nach meiner Auffaſſung dieſes Rückgrat brechen , wenn wir den

Einzelſtaaten dieſe ihre Hauptfinanzquelle entziehen oder auch nur be⸗

ſchränken wollten . “ ( 132 . Sitzung vom 27 . März 1908 S . 4334 . )
Die Konſervativen ließen am 28 . November 1907 durch

Abg . Frhrn . von Richthofen erklären : „ Meine Herren , meine poli⸗
tiſchen Freunde ſind feſt entſchloſſen , unter Feſthaltung ihres von jeher
eingehaltenen Standpunktes gegen jede direkte Reichsſteuer zu ſtimmen
chört ! hört ! links ) , wenn ſolche von einer Partei dieſes Hauſes etwa

beantragt werden ſollte , und zwar würden wir uns , wenn etwa im

Laufe der Verhandlungen der Vorſchlag auftauchen ſollte , die letzte
Abſtimmung über eine ſolche Steuer mit derjenigen über ein anderes

Finanz⸗ oder Steuergeſetz zu verbinden , zu unſerem Bedauern genötigt
ſehen , auch gegen ein ſolches Mantelgeſetz zu ſtimmen . “ ( 60 . Sitzung
vom 28 . November 1907 S . 1876 . )

Graf von Kanitz wiederholte das am 27 . März 1908 : „ Wir
ſind gegen eine maßloſe , eine progreſſive Einkommenſteuer , ſind über⸗

haupt gegen eine Ueberweiſung der Einkommenſteuer wie aller direkten

Staatsſteuern an das Reich . “ ( 132 . Sitzung vom 27 . März 1908

S . 4336 . ) Der Abg . Dr . Wagner ( Sachſen ) meinte : „ Die Sozial⸗
demokratie will gerade deshalb die direkten Steuern vermehren , weil

dieſe Steuern , hinter denen ſtets der Zwangsvollzieher ſteht , am

drückendſten ſind und die Unzufriedenheit am meiſten ſchüren . “
( 132 . Sitzung vom 27 . März 1908 S . 4356 . )

Die Reichspartei hat durch Abg . Fürſt von Hatzfeldt er⸗

klären laſſen : „ Im Gegenſatz zu anderen Parteien lehnen es aber
meine politiſchen Freunde ab, uns ſchon jetzt bezüglich neuer Steuer⸗

projekte feſtzulegen . . . . Meinen politiſchen Freunden will es un⸗

billig erſcheinen , wenn beiſpielsweiſe das arme Meiningen pro Kopf
der Bevölkerung ebenſoviel aufzubringen hat , als die reichen Hanſe⸗
ſtädte . ( 61 . Sitzung vom 29 . November 1907 S . 1919 . )

Die Wirtſchaftliche Vereinigung hinwieder bot durch den

Abg . Liebermann von Sonnenberg folgendes reichhallige
Programm an : „ Nun ſind meine Freunde , wie das unſere Redner

ſtets hier zum Ausdruck gebracht haben , mehr den direkten als den
indirekten Steuern zugetan . “ ( 62. Sitzung vom 30 . November 1907
S . 1942 . ) Dann ſchlug er vor : Wehrſteuern, Luxusſteuern , Ein⸗

kommenſteuerquittungen für große Vermögen , Dividendenſteuer , Ver⸗

nle ww. mancher Zweige des Verſicherungsweſens , Ausfuhr⸗
zölle uſw .

Die Nationalliberalen ſprachen ſich durch die Abgg . Baſſer⸗
mann und Dr . Paaſche am 28 . November und 3. Dezember 1907

für Wehrſteuer und Reichsvermögensſteuer aus , und zwar auf Grund
eines einſtimmigen Beſchluſſes der Fraktion . ( 64. Sitzung vom

Q◻⏑⏑⏑
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3. Dezember 1907 S . 2009 . ) „ Ich wiederhole , es erfordert meines

Erachtens die ausgleichende Gerechtigkeit, daß wir , nachdem wir dem

Reich ſo viel indirekte Steuern bewilligt haben , an eine ausgleichende
direkte Steuer herantreten . “ ( Abg . Dr . Paaſche in der 64 . Sitzung
vom 13 . Dezember 1907 S . 2013 . ) Am 18 . Mai 1906 hat frei⸗
lich der nationalliberale Abg . Büſing ſich gegen die Reichseinkommen⸗
ſteuer und Reichsvermögensſteuer erklärt mit den Worten : „Dieſe
Idealſteuern , Reichseinkommenſteuer und Reichsvermögensſteuer , ſehen
beim erſten Anblick ſehr ſchön und ſehr verlockend aus ; wenn man

ſie aber näher bei Lichte betrachtet , namentlich vom Geſichtspunkte des

Föderativſtaates aus , dann iſt das Bild ein ganz anderes . “
Am 28 . November aber erklärte Abg . Baſſermann : „ Meine

politiſchen Freunde ſind bereit , in eine Reform der Branntwein⸗

beſteuerung einzutreten , auch mit dem Endziel , durch dieſe Reform
dem Reiche weitere Mittel zu beſchaffen . In welcher Form ſich dieſe
Reform nun abſpielt , ob in der Form des Monopols , oder ob man
in anderer Weiſe die Geſetze über die Branntweinbeſteuerung ändert ,
darüber müſſen wir uns unſere Entſcheidung vorbehalten . . Ich kann

erklären , daß meine Fraktion nicht bereit iſt , auf den Boden der

Zigarrenbanderolenſteuer zu treten , ſondern daß wir ſie ablehnen
auch für den Fall , daß ſie verquickt wird mit der Frage der

Beamtenbeſoldung und einer Erhöhung derſelben . “ ( 60. Sitzung
vom 28 . November 1907 S . 1883 . )

Für die drei freiſinnigen Parteien erklärte Abg .Dr . Wiemer
am 30 . November 1907 : „ Meine Herrren , es kann nicht unſere
Sache ſein , ein Finanzprogramm aufzuſtellen ; aber die Grundlinien
und die Richtung für unſere Anſchauung kann ich bezeichnen, und

ich faſſe ſie dahin zuſammen : Reform der Matrikularbeiträge nach der

Leiſtungsfähigkeit der Einzelſtaaten , Reform der Branntweinſteuer
unter Beſeitigung der Liebesgaben und der Schäden der Maiſchraum⸗
beſteuerung , und Erweiterung des Syſtems der direkten Reichs⸗
beſteuerung . Wenn die indirekte Beſteuerung wieder herangezogen
werden ſoll , wie beim Branntwein , nun , dann müſſen wir verlangen ,
daß pari passu auf der anderen Seite auch durch Erweiterung der

direkten Steuern ein Teil der Mehraufwendungen auf die Schultern
der Wohlhabenden gelegt wird . “ ( 62. Sitzung vom 30 . November

1907 S . 1831 . )
Abg . Schrader meinte am 27 . März 1908 : „ Wenn wir an

die Finanzreform herankommen , wird es ebenſo gehen , wie bei der

vorigen ; man wird ſich darin finden müſſen ; auch die hohen ver⸗
bündeten Regierungen , daß es ohne direkte Steuern in irgend einer
Form nicht abgeht . Es iſt ganz unmöglich , auf andere Weiſe die

Mittel zu ſchaffen, und ganz unmöglich einen Reichstag zu beſtimmen ,
hier in dieſem ungeheuren Maße , auf das es jetzt ankommt , die
breite Maſſe der Bevölkerung zu belaſten . Wir können nicht 300 bis
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400 Millionen neue indirekte Steuern machen . Um die Ziffern handelt
es ſich . . Mit den ſogenannten „veredelten “ Matrikularbeiträgen lockt
man keinen Hund hinter dem Ofen hervor . Denn was bedeutet
das ? Das bedeutet , daß einige Staaten mehr bezahlen ſollen , als

ſie bisher bezahlt haben , vor allen Dingen Preußen ; und mit Hamburg ,
Bremen und Lübeck kommen Sie nur nicht , meine Herren , denn dieſe
kleinen Republiken , wenn ſie auch viele wohlhabende Bewohner
haben , zählen für das Ganze gar nicht mit . “ ( 132 . Sitzung vom
27 . März 1908 S . 4347 . )

Abg . v. Payer erklärte ſich gegen die Weinſteuer und meinte :

„ Ganz abgeſehen von bundesſtaatlichen Rückſichten hat es etwas

Bedenkliches , wenn die Einkommenſteuer , eine ſo gute Milchkuh
ſie erfahrungsgemäß auch iſt , in Deutſchland gemolken werden ſoll ,
nicht bloß von den Einzelſtaaten , nicht bloß von den Kommunen ,
ſondern ſchließlich auch noch vom Reiche ! Das könnte am Ende doch
über die Kräfte ſelbſt dieſer Steuerreform gehen . “ ( 63. Sitzung vom
2. Dezember 1907 S . 1961 . )

Die Sozialdemokratie iſt für direkte Steuern : Reichs⸗
einkommen⸗ und Reichsvermögensſteuern unter Beſeitigung aller Zölle
und indirekten Steuern , die heute im Reiche über 1000 Millionen
Mark betragen .
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